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1 Einleitung 

Die österreichische Strategie zur Anpassung an den Klimawandel bildet einen 
umfassenden Rahmen, um in den nächsten Jahren und Jahrzehnten die notwendigen 
Schritte in der Anpassung umzusetzen. Sie beinhaltet konkrete Anknüpfungspunkte für 
alle in der Umsetzung geforderten Akteurinnen und Akteure. Neben dem Kontext, der 
strategische Überlegungen und grundsätzliche Informationen beinhaltet, umfasst sie 
einen Aktionsplan, der für die insgesamt 14 Aktivitätsfelder konkrete 
Handlungsempfehlungen vorsieht. Die Entwicklung der Strategie erfolgte unter 
Einbindung der betroffenen Akteurinnen und Akteure, insbesondere aus Ministerien, 
Ländern, Interessensvertretungen, NGOs sowie aus der Wissenschaft. 

Anpassung an den Klimawandel ist ein kontinuierlicher Prozess, der einer 
wiederkehrenden Überprüfung der gewählten Anpassungsmaßnahmen bedarf. Die 
systematische Erfassung der Umsetzung in den unterschiedlichen Aktivitätsfeldern ist eine 
Voraussetzung dafür, dass die Wirksamkeit der Strategie geprüft, Fehlanpassung 
vermieden und der bestehende, aber auch weitere Anpassungsbedarf sichtbar gemacht 
werden kann. Daher ist im Kontext der österreichischen Anpassungsstrategie die 
regelmäßige Erstellung eines Fortschrittsberichts mit der Darstellung des 
Umsetzungsstands in den Aktivitätsfeldern vorgesehen. Der erste Fortschrittsbericht zum 
Status-quo der Anpassung in Österreich wurde 2015 im Ministerrat verabschiedet (BMNT 
2015) und auch von der Landeshauptleutekonferenz bestätigt. Die Ergebnisse aus dem 
ersten Fortschrittsbericht waren eine wichtige Grundlage, um die Strategie zur Anpassung 
an den Klimawandel im Jahr 2017 zu aktualisieren. 

Das vorliegende Dokument bewertet den Fortschritt in der Anpassung seit 
Veröffentlichung des ersten Berichts. Die extremen Wettereignisse in den letzten Jahren 
haben dazu beigetragen, dass verstärkt Aktivitäten zur Anpassung in den 
unterschiedlichen Sektoren bis hin zur kommunalen Ebene in Angriff genommen wurden. 
Auch die Verankerung von Anpassung als zweite gleichwertige Säule im Übereinkommen 
von Paris (UNFCCC 2015) und die im Februar 2021 vorgestellte ambitioniertere EU-
Anpassungsstrategie geben dem Thema mehr Dynamik. Durch die breitere Trägerschaft 
und den Know-how Zuwachs auf allen Ebenen ist mehr Professionalität bei der Umsetzung 
von Maßnahmen zu erkennen. 
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2 Ziel des Fortschrittsberichts 

Um langfristig erfolgreiche Anpassung betreiben und die Wirksamkeit der gewählten 
Anpassungsmaßnahmen darstellen zu können, ist eine regelmäßige Überprüfung des 
Fortschritts notwendig. 

Konkret zielt die Darstellung des Fortschritts darauf ab: 

• den Trend in der weiteren Umsetzung in der Anpassung ¬– basierend auf den 
Ergebnissen des ersten Fortschrittsberichts – aufzuzeigen, 

• bestehenden und weiteren Anpassungsbedarf zu eruieren, 
• Lücken in der Anpassung zu identifizieren, 
• erfolgreiche Praxisbeispiele aufzuzeigen, die Akteurinnen und Akteure bei der 

Umsetzung unterstützen können, 
• Hinweise darauf zu geben, wie Fehlanpassung zu vermeiden ist, 
• einen Beitrag zur Qualitätssicherung in der Anpassung zu leisten, 
• einen Mehrwert für alle Beteiligten darzustellen. 

Die Ergebnisse der Fortschrittsdarstellung sollen auch Hinweise für die Ausrichtung und 
Planung von Ressourcen geben und so langfristig einen Beitrag zur Minimierung der 
Anpassungskosten leisten. Mit dem ersten Fortschrittsbericht wurde eine wichtige 
Grundlage und Vergleichsbasis geschaffen, um den Stand der Umsetzung in regelmäßigen 
Abständen verfolgen zu können. Für die systematische Erfolgskontrolle ist in der 
aktualisierten Anpassungsstrategie ein Fünf-Jahres-Rhythmus ins Auge gefasst. 

2.1 Exkurs – politischer Hintergrund international und auf 
europäischer Ebene 

Sowohl auf internationaler als auch auf europäischer Ebene steht das Thema 
Klimawandelanpassung seit einigen Jahren verstärkt im Fokus der Aufmerksamkeit. Die 
Verpflichtung, eine Anpassungsstrategie zu erstellen, ergibt sich aus dem 
Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen über Klimaänderungen (UNFCCC) und 
dem Kyoto Protokoll. Gemäß Artikel 12 des Rahmenübereinkommens müssen die 
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Vertragsparteien alle 4 Jahre nationale Berichte über die ergriffenen oder geplanten 
Maßnahmen zur Durchführung des Übereinkommens übermitteln. 

Das im Dezember 2015 verabschiedete Übereinkommen von Paris (UNFCCC 2015) hebt im 
Artikel 7 die Anpassung an den Klimawandel als wichtige zweite Säule der Klimapolitik 
hervor. Die Vertragsstaaten sind dazu angehalten, nationale und gegebenenfalls regionale 
Anpassungsprogramme zu erarbeiten, umzusetzen und zu aktualisieren. Zusätzlich ist eine 
Berichtspflicht zur Anpassung festgeschrieben. Bei der COP 24 in Katowice wurde ein 
Regelbuch verabschiedet, mit dem eine einheitliche freiwillige Berichterstattung zu 
Anpassungsbedürfnissen, Prioritäten, Zielen und Wirkungen für alle Länder beschlossen 
wurde. 

Im April 2013 präsentierte die Europäische Kommission die EU-Strategie zur Anpassung an 
den Klimawandel (EK 2013). Die Strategie legt ihren Fokus auf drei wesentliche Ziele: Die 
Förderung von Anpassungsaktivitäten in den EU-Mitgliedstaaten durch die Erstellung 
nationaler Anpassungsstrategien, die Integration von Klimawandelanpassungsaktivitäten 
auf EU-Ebene und eine besser fundierte Entscheidungsfindung in der Maßnahmensetzung 
zur Klimawandelanpassung. 

Entsprechend der Monitoring-Verordnung für die Mitgliedstaaten der EU waren gemäß 
Artikel 15 erstmalig bis zum 15. März 2015 und danach alle 4 Jahre Informationen über die 
nationalen Anpassungsplanungen und -strategien zu übermitteln, in denen die 
durchgeführten oder geplanten Maßnahmen zur Anpassung an die Folgen des 
Klimawandels dargestellt werden. Für die Darstellung des Fortschritts in der Anpassung 
wurden von der EU Guidelines im Jahr 2013 entwickelt. 

Die Europäische Kommission evaluierte den Stand der Umsetzung und die Wirksamkeit 
der Europäischen Anpassungsstrategie bis November 2018. Das Evaluierungspaket 
umfasste den Bericht über die Umsetzung der EU-Strategie zur Anpassung an den 
Klimawandel (KOM (2018) 738), die Evaluierung der EU-Strategie zur Anpassung an die 
Folgen des Klimawandels (SWD (2018) 461) und sogenannte Länderfiches zu 
Klimawandelanpassung (SWD (2018) 460). Die Bewertung ergab, dass die EU-
Anpassungsstrategie Orientierung gab, um Europa auf allen Ebenen auf die kommenden 
Klimafolgen vorzubereiten. Betont wird darin auch, dass die EU-Politik Synergien zwischen 
der Anpassung an die Folgen des Klimawandels, den Bemühungen zur Reduzierung des 
Katastrophenrisikos und zur nachhaltigen Entwicklung müssen angestrebt werden, um 
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künftige Schäden zu vermeiden und langfristige wirtschaftlichen und sozialen Wohlstand 
in Europa und in den Partnerländern zu gewährleisten. 

Die EU Kommission hat im Rahmen des Green Deal am 24. Februar 2021 eine neue, 
ehrgeizigere Anpassungsstrategie vorgelegt. Sie bildet die Grundlage einer langfristigen 
Vision, bis 2050 in Europa eine klimaresiliente Gesellschaft realisiert zu haben, die 
vollständig an die unausweichlichen Folgen des Klimawandels angepasst ist. Im 
Mittelpunkt steht das Handeln, Anpassung soll intelligenter, systemischer und rascher 
vorangetrieben werden. Primäre Ansprechpartner der Umsetzung bleiben die 
Mitgliedstaaten, die durch verstärkte proaktive Maßnahmen auf EU Ebene bei ihren 
konkreten Anpassungsinitiativen unterstützt werden sollen (KOM (2021) 82 final). 

Die Anforderungen an die Berichterstattung der EU Mitgliedsländer haben sich 
weiterentwickelt. Die EU Berichtsanforderungen für die Anpassung wurden im Rahmen 
der Governance-Verordnung der Energieunion (VO (EU) 2018/1999) neu geregelt. Die 
kommende Umsetzungsverordnung wird die Details und Einzelheiten für die 
Berichterstattungsanforderungen für EU Mitgliedsländer 2021 beinhalten. Die erste 
Berichtslegung für EU Mitgliedsländer erfolgte im März 2021 nach diesen neuen Regeln. 

2.2 Vermeidung von Fehlanpassung 

Anders als beim Klimaschutz, bei dem eine klare Zielgröße betreffend die Reduktion der 
Treibhausgasemissionen im Mittelpunkt steht, gilt es, für die Anpassung an die Folgen des 
Klimawandels ein langfristiges Ziel zu erreichen, das nicht numerisch fassbar ist und nur 
umschrieben werden kann: die Verletzlichkeit natürlicher, gesellschaftlicher und 
ökonomischer Systeme zu verringern, deren Anpassungsfähigkeit zu erhalten bzw. zu 
steigern und neue Chancen, die sich ergeben könnten, bestmöglich zu nutzen. 

Bei der Planung und Umsetzung von Anpassungsmaßnahmen ist eine ex-ante 
Qualitätssicherung zu beachten, um deren Wirksamkeit sicherzustellen und 
Fehlanpassung zu vermeiden. Hierbei gilt es, eine Brücke zwischen den 
haushaltsrechtlichen Prinzipien einer effektiven und effizienten Mittelverwendung und 
der verstärkten Ausrichtung auf den gewünschten Impact (kosteneffektive 
Klimawandelanpassung) sicherzustellen. Es besteht ein direkter Bezug zum 
Übereinkommen von Paris (UNFCCC 2015): Sowohl Artikel 7 zur Anpassung als auch 
Artikel 2, welcher langfristige Ziele für Minderung, Anpassung und Finanzierung festlegt, 
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betonen, dass sämtliche Aktivitäten, die im Rahmen der Bedrohung durch den 
Klimawandel getätigt werden, zu einer nachhaltigen Entwicklung beitragen und mit den 
globalen Temperaturzielen (Artikel 2.1a) konform gehen sollen. Im Artikel 2.1c ist 
festgehalten, dass die Finanzmittelflüsse künftig „mit einem Weg hin zu einer hinsichtlich 
der Treibhausgase emissionsarmen und gegenüber Klimaänderungen widerstandsfähigen 
Entwicklung“ in Einklang gebracht werden müssen. 

Gerade im Hinblick auf die dynamische Natur von Maßnahmen zur Einhaltung der 
Zielvorgaben gemäß Artikel 2 des Pariser Übereinkommens wird daher die Entwicklung 
eines Qualitätssicherungskonzepts zur Vermeidung kostenintensiver Fehlinvestitionen 
sowie zur Umsetzung möglichst kosteneffizienter Maßnahmen vorangetrieben. 
Vermeidung von Fehlanpassung bzw. kostenintensiver Fehlinvestitionen ist ein 
wesentlicher und zentraler Auftrag über alle Sektoren hinweg. Es wird ein lernendes 
System sein, das stetig zu präzisieren und optimieren ist. In der Österreichischen 
Anpassungsstrategie wurden bereits in einem ersten Schritt Kriterien zur Vermeidung von 
Fehlanpassung definiert. Dieser Ansatz soll in Zukunft schrittweise ausgebaut werden. 
Eine Anwendungsmöglichkeit dieser Kriterien ist deren positive Formulierung und Nutzung 
als handlungsleitende Kriterien für „gute“ Anpassung, d.h. für wirkungsvolle, nachhaltige, 
sozial ausgewogene und effiziente Anpassungsmaßnahmen, die gegebenenfalls positive 
externe Effekte, Synergien und Nebenwirkungen generieren (vgl. die Ergebnisse des 
PATCH:ES-Projekts). Dies wurde z. B. im KLAR! Programm realisiert. 

Wesentlich ist, diese Kriterien bei der Ausarbeitung und detaillierten Planung von 
Anpassungsmaßnahmen im Sinne der Qualitätssicherung zu berücksichtigen. Sie haben 
aber über den gesamten Prozess der Klimawandelanpassung Gültigkeit und müssen auch 
im Zuge der Umsetzung wiederholt überprüft werden. Strategische Leitlinien, wie dies 
sichergestellt werden kann, werden gerade in einem vom BMK beauftragten Pilotprojekt 
definiert. Erste Ergebnisse sind im Herbst des Jahres 2021 zu erwarten. Fragen zur 
Qualitätssicherung der Klimawandelanpassung werden dann entsprechend den 
Ergebnissen dieses Projekts in der aktualisierten österreichischen Anpassungsstrategie 
(Vorlage geplant Anfang 2023) ihren Niederschlag finden. 

Auch der in Ausarbeitung befindliche Klimacheck, ein Auftrag aus dem 
Regierungsübereinkommen 2020-24, wird Aspekte der Anpassung einschließen und einen 
Beitrag zur Vermeidung von Fehlanpassung leisten können. 
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3 Der Weg zum zweiten 
Fortschrittsbericht 

3.1 Ausgangslage 

Das Konzept zur ersten Fortschrittsdarstellung zur Anpassung in Österreich basierte auf 
folgenden zwei Strängen: einer schriftlichen Befragung und einem Kriterienkatalog 
(„Indikatoren“). Die Zusammenschau dieser beiden Elemente ergab ein umfassendes Bild 
über die Entwicklung und den Trend der Anpassung in den jeweiligen Aktivitätsfeldern. 

Mit der schriftlichen Befragung (Excel-basiert) wurde der Status Quo der Klimawandelan-
passung in den jeweiligen Aktivitätsfeldern erfasst. Dabei hatten Expertinnen und 
Experten von Bund, Ländern, Interessenvertretungen und weiteren in der Umsetzung 
aktiven Institutionen die Möglichkeit, selbst einzuschätzen, inwieweit aus ihrer Sicht die 
konkreten Handlungsempfehlungen und die „empfohlenen weiteren Schritte“ aus dem 
Aktionsplan in den 14 Aktivitätsfeldern der Strategie bereits umgesetzt waren. 

Darüber hinaus wurden pro Aktivitätsfeld drei bis fünf zentrale Kriterien 
(Schlüsselkriterien) festgelegt, um Aussagen zu wesentlichen Entwicklungen und Trends 
tätigen zu können. Der Fokus wurde auf Kriterien und Daten gelegt, die bereits erhoben 
werden und eine Aussage zum Fortschritt in der Anpassung (Response-Kriterien) 
ermöglichen. Da in einigen Bereichen noch wenig Wissen über die Auswirkungen des 
Klimawandels vorhanden war (z. B. die Ausbreitung allergener Arten oder neuer 
Infektionskrankheiten), war dort zunächst eine Beobachtung der klimawandelbedingten 
Herausforderungen wichtig (Impact-Kriterien). 

Mit dem ersten Fortschrittsbericht wurde die Basis für die weitere Berichterstattung über 
den Fortschritt in der Anpassung geschaffen. Das dem ersten Fortschrittsbericht 
zugrundeliegende Konzept wurde von Beginn an als lernendes System konzipiert, das sich 
an veränderte Rahmenbedingungen anpassen kann. Es ist flexibel ausgelegt, um neue 
Erkenntnisse im rasch wachsenden Themenfeld Klimawandelanpassung integrieren zu 
können. 
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3.2 Weiterentwicklung des Konzepts zur Fortschrittsdarstellung 

Aufbauend auf dem ersten methodischen Ansatz aus dem Jahr 2014 wurde in einem 
breiten Prozess unter Einbindung von Bundesressorts, Ländern und anderen betroffenen 
Institutionen das Konzept der Fortschrittsdarstellung weiterentwickelt. Es werden dabei 
die grundsätzlichen Ansätze beibehalten, um Entwicklungen in der Anpassung besser 
sichtbar zu machen bzw. die Fortschreibung der Ergebnisse des Fortschrittsberichts zu 
ermöglichen. In diesem Sinne soll auch der zweite Fortschrittsbericht zwei Ansätze 
(Kriterien und Einschätzung von Expertinnen und Experten) als Basis für eine 
gesamtheitliche Betrachtung kombinieren. 

Die österreichische Fortschrittsdarstellung in der Anpassung versteht sich demzufolge als 
Zusammenschau der beiden folgenden Komponenten: 

• der Bewertung systematisch gesammelter, vergleichbarer, quantitativer und 
qualitativer Daten zu anpassungsrelevanten Entwicklungen 

• einer grundsätzlichen Beurteilung des Fortschritts in der Anpassung entsprechend 
einer Einschätzung von Expertinnen und Experten. 

Neben dem Stand der Umsetzung in den einzelnen Aktivitätsfeldern soll im zweiten 
Fortschrittsbericht auch aufgezeigt werden, wie sich der Fortschritt in der Anpassung in 
Österreich – unabhängig von den einzelnen Aktivitätsfeldern – darstellt. In dieser 
Gesamtschau sollen insbesondere Aktivitäten auf regionaler Ebene sowie neue 
Programme und Initiativen, die ihre Wirkung über alle Aktivitätsfelder erstrecken, 
präsentiert werden. 

Good-Practice Beispiele sollen exemplarisch zeigen, welche Aktivitäten in einzelnen 
Sektoren, Regionen und Gemeinden erfolgreich umgesetzt sind und anderen Akteurinnen 
und Akteuren Hilfestellung und Motivation geben. 

3.2.1 Interaktive Themenworkshops 
Auch der zweite Fortschrittsbericht enthält neben dem Kriterienkatalog eine Einschätzung 
von Expertinnen und Experten aus relevanten Institutionen zum Stand der Umsetzung der 
Anpassungsstrategie. Diese wurde anstelle der schriftlichen Befragung im Rahmen 
mehrerer interaktiver Themenworkshops eingeholt. Insgesamt wurden zehn 
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Themenworkshops durchgeführt, für die ein eigenes innovatives Konzept entwickelt 
worden war. 

Für jedes Aktivitätsfeld in der Anpassungsstrategie sind eine Reihe von unterschiedlichen 
Handlungsempfehlungen angeführt, für die jeweils ein konkretes Ziel formuliert ist. Die 
interaktiven Themenworkshops befassten sich inhaltlich mit dem Fortschritt in der 
Anpassung im jeweiligen Aktivitätsfeld allgemein (Stimmungsbild) und behandelten die 
Frage, inwieweit die Ziele der einzelnen Handlungsempfehlungen bisher erreicht wurden. 
Die beim ersten Fortschrittsbericht durchgeführte Befragung fokussierte demgegenüber 
auf die Umsetzung der empfohlenen weiteren Schritte, die als mögliche 
Detailmaßnahmen für jede Handlungsempfehlung formuliert sind. Die Ergebnisse der 
Experteneinschätzung sind durch den veränderten Fokus auf die Zielerreichung daher 
nicht direkt vergleichbar. 

3.2.2 Kriterienkatalog 
Der Kriterienkatalog wird für den zweiten Fortschrittsbericht in der ursprünglichen Form 
beibehalten. Bereits im Konzept von 2014 wurden die einzelnen Kriterien mittels eines 
Steckbriefs charakterisiert. Diese beinhalten neben einer allgemeinen Beschreibung den 
Bezug zur Anpassung, Hinweise auf Schnittstellen zu Kriterien in anderen Aktivitätsfeldern 
sowie Informationen zu Datenquellen und zur Erhebungsmethodik bzw. -darstellung. 
Basierend auf dem ersten Fortschrittsbericht wurden die Steckbriefe nun hinsichtlich der 
Datenquellen und Erhebungsmethode bzw. -darstellung aktualisiert. 

Im Zuge der Aktualisierung der Strategie zur Anpassung an den Klimawandel (BMNT 2017) 
wurden einzelne Handlungsempfehlungen überarbeitet und einige ergänzt. Aus diesem 
Grund wurde nunmehr überprüft, ob zusätzliche Schlüsselkriterien notwendig sind, um 
das Bild zu vervollständigen. Letztlich wurden folgende weitere Kriterien neu 
aufgenommen, die Lücken in der Fortschrittsdarstellung bzw. den Handlungsbedarf 
aufzeigen: 

• Strategien mit Relevanz für gesundheitliche Gefahren durch die Folgen des 
Klimawandels 

• Entwicklung der Wassertemperaturen in ausgewählten Gewässern 
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Tabelle 1: Übersichtstabelle aller Schlüsselkriterien 

Aktivitätsfeld Schlüsselkriterien 

Landwirtschaft Ausgewählte Agrarumweltmaßnahmen 
Anteil der landwirtschaftlichen Flächen mit Maßnahmen zur Sicherung der 
Bodenfruchtbarkeit, -struktur und -stabilität; 
Biofläche sowie Biobetriebe in Österreich; 
Erhaltung und Entwicklung naturschutzfachlich wertvoller Flächen 
(🡪Schnittstelle zum Aktivitätsfeld Ökosysteme & Biodiversität); 

Einsatz von klimaangepassten Kulturpflanzen 

Bewässerung  

Versicherte landwirtschaftliche Flächen 

Ein weiterer wichtiger Aspekt betrifft die Klimawandelanpassung in der 
Tierhaltung 

Forstwirtschaft Baumartenzusammensetzung 

Waldgesundheit und Vitalität - Waldschäden 

Bodenzustand 

Wasserhaushalt und 
Wasserwirtschaft 

Grundwasserquantität und -qualität 

Hauptwohnsitze in hochwassergefährdeten Bereichen  
(🡪Schnittstelle zu den Aktivitätsfeldern Schutz vor Naturgefahren, 
Raumordnung) 

Retentionsräume 
(🡪Schnittstelle zu den Aktivitätsfeldern Schutz vor Naturgefahren, 
Raumordnung) 

Ökologischer und chemischer Zustand von Oberflächengewässern 

Projekte und Maßnahmen, die zur Verbesserung der Gewässerökologie 
beitragen 
(🡪Schnittstelle zum Aktivitätsfeld Ökosysteme & Biodiversität) 

Entwicklung der Wassertemperaturen in ausgewählten Gewässern 

Tourismus Aufnahme von Anpassung an Klimawandel in die Tourismuskonzepte/-
strategien 

Jahreszeitliche Verteilung der Nächtigungen 

Nachhaltiger Tourismus 

Berücksichtigung von Klimawandelanpassung in Tourismusförderungen 

Energie - Fokus 
Elektrizitätswirtschaft  

Dezentrale Energieerzeugung und -einspeisung 

Energieeffiziente Gemeinden/Regionen 
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Aktivitätsfeld Schlüsselkriterien 

Stromverbrauch bei Hitzewellen 

Störungen in der Stromversorgung 
(🡪Schnittstelle zum Aktivitätsfeld Wirtschaft) 

Bauen und Wohnen Berücksichtigung von Klimawandelanpassung in legislativen 
Rahmenbedingungen  

Berücksichtigung von Klimawandelanpassung in Förderungen 

Neubau und Sanierungen öffentlicher Gebäude (von Bund und Ländern) unter 
Berücksichtigung anpassungsrelevanter Aspekte 

Anteil der Grünflächen im Siedlungsraum 
(🡪 Schnittstelle zum Aktivitätsfeld Raumordnung) 

Schutz vor Naturgefahren Exponierte Liegenschaften in Bereichen, die von Naturgefahren gefährdet 
sind  
(🡪Schnittstellen zu den Aktivitätsfeldern Wasserhaushalt & 
Wasserwirtschaft, Raumordnung) 

Retentionsräume 
(🡪Schnittstellen zu den Aktivitätsfeldern Raumordnung, Wasserhaushalt & 
Wasserwirtschaft) 

Informationsangebote zu Naturgefahren 
(🡪 Schnittstelle zum Aktivitätsfeld Katastrophenmanagement) 

„Schutzverbände“ im Bereich der Naturgefahren 

Berücksichtigung von gravitativen Naturgefahren in den 
Raumordnungsgesetzen 
(🡪 Schnittstelle zum Aktivitätsfeld Raumordnung) 

Katastrophenmanagement Integration von Klimawandelanpassung in die 
Katastrophenschutzgesetzgebung 

Informationsangebote zu Naturgefahren 
(🡪Schnittstelle zum Aktivitätsfeld Schutz vor Naturgefahren) 

Schulungen & Ausbildungen zur Verbesserung der Kompetenz der 
Akteursgruppen des Katastrophenmanagements 

Freiwilligenarbeit in Österreich 

Gesundheit Strategien mit Relevanz für gesundheitliche Gefahren durch die Folgen des 
Klimawandels 

Monitoring- und Frühwarnsysteme 

Umgang mit Naturgefahren – negative Gesundheitsfolgen und Aktivitäten zu 
deren Vermeidung 

Allergene und giftige Arten sowie allergene Erkrankungen 
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Aktivitätsfeld Schlüsselkriterien 

Ökosysteme/Biodiversität Status und Trends ausgewählter klimawandelvulnerabler Arten und 
Lebensraumtypen (LRT) 

"Zerschneidung" / „Lebensraumvernetzung“ 
(Teilaspekte 🡪 Schnittstelle zu den Aktivitätsfeldern Verkehrsinfrastruktur 
inkl. Aspekte zur Mobilität; Wasserhaushalt und Wasserwirtschaft) 

Berücksichtigung der Klimawandelanpassung in Instrumenten des 
Naturschutzes 

Veränderung der Flora und Vegetationszusammensetzung im naturnahen 
Hochgebirge 

Projekte und Maßnahmen, die zur Verbesserung der Gewässerökologie 
beitragen 
(🡪Schnittstelle zum Aktivitätsfeld Wasserhaushalt & Wasserwirtschaft) 

Naturschutzfachlich wertvolle Flächen 
(🡪Schnittstelle zum Aktivitätsfeld Landwirtschaft)  

Verkehrsinfrastruktur inkl. 
Aspekte zur Mobilität 

Aufnahme von Klimawandelanpassung in Instrumente der Verkehrsplanung 

Versiegelung durch Verkehrsflächen 

Schäden an der Verkehrsinfrastruktur in Zusammenhang mit 
Extremereignissen 
(🡪Schnittstelle zu den Aktivitätsfeldern Schutz vor Naturgefahren, 
Raumordnung) 

Modal-Split 

Raumordnung Aufnahme von Anpassung an Klimawandel in novellierte 
Raumordnungsgesetze 
(🡪Schnittstelle zum Aktivitätsfeld Schutz vor Naturgefahren) 

Anteil der versiegelten Fläche am Dauersiedlungsraum 
(🡪 Schnittstelle zum Aktivitätsfeld Verkehrsinfrastruktur inkl. Aspekte zur 
Mobilität) 

Anteil der Grünflächen im Siedlungsraum 
(🡪 Schnittstelle zum Aktivitätsfeld Bauen und Wohnen) 

Retentionsräume 
(🡪Schnittstelle zu den Aktivitätsfeldern Schutz vor Naturgefahren, 
Wasserhaushalt & Wasserwirtschaft) 

Exponierte Liegenschaften in Bereichen, die von Naturgefahren gefährdet 
sind  
(🡪Schnittstelle zu den Aktivitätsfeldern Schutz vor Naturgefahren, 
Wasserhaushalt & Wasserwirtschaft) 

Wirtschaft Förderungen zur Optimierung betrieblicher Infrastruktur 

Störungen in der Stromversorgung 
(🡪Schnittstelle zum Aktivitätsfeld Energie – Fokus Elektrizitätswirtschaft) 
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Aktivitätsfeld Schlüsselkriterien 

Integration anpassungsrelevanter Aspekte in Umweltmanagementsysteme  

Versicherungswirtschaft 

Stadt / urbane Frei- und 
Grünräume 
 

Anteil der Grünflächen im Siedlungsraum 
(🡪 Schnittstelle zum Aktivitätsfeld Raumordnung und Bauen/Wohnen) 
 
Im Aktivitätsfeld urbane Frei- und Grünräume finden sich sehr spezifische 
Handlungsempfehlungen, die sich dezidiert an Akteursgruppen der 
Verwaltung in Städten und Gemeinden richten. 
Hierzu gibt es in Österreichs Gemeinden und Städten keine einheitliche 
Methode zur Dokumentation. Aus diesem Grund wurden keine eigenen 
Kriterien für die Fortschrittserhebung erstellt.  
Im zweiten Fortschrittsbericht werden auszugsweise Anpassungsaktivitäten in 
Städten sowie insbesondere Forschungs- und Förderprogramme vorgestellt, 
die einen Beitrag zur Umsetzung der Handlungsempfehlungen leisten. 

3.3 Vorgehensweise 

3.3.1 Thematische Workshops zur Einschätzung der Zielerreichung 
Im Zeitraum Oktober bis Anfang Dezember 2019 wurden in zehn interaktiven 
Themenworkshops die Fortschritte in den 14 Aktivitätsfeldern sowie der Bereich soziale 
Aspekte des Klimawandels diskutiert. 

Tabelle 2: Zeitpunkt der interaktiven Themenworkshops und behandelte Aktivitätsfelder 

Aktivitätsfelder Workshoptermin 

Tourismus; Wirtschaft 9. Oktober 2019 

Raumordnung 21. Oktober 2019 

Schutz vor Naturgefahren; Katastrophenmanagement 22. Oktober 2019 

Energie - Fokus Elektrizitätswirtschaft; Bauen und Wohnen 29. Oktober 2019 

Gesundheit; Soziale Aspekte des Klimawandels 6. November 2019 

Ökosysteme und Biodiversität 13. November 2019 

Forstwirtschaft 26. November 2019 

Landwirtschaft 27. November 2019 
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Aktivitätsfelder Workshoptermin 

Stadt - urbane Frei- und Grünräume; Verkehrsinfrastruktur inkl. 
Aspekte der Mobilität 

3. Dezember 2019 

Wasserhaushalt und Wasserwirtschaft 4. Dezember 2019 

Die Listen mit den teilnehmenden Organisationen befinden sich im Anhang. Als 
Vorbereitung für die Workshops haben die Teilnehmenden Arbeitsunterlagen mit 
wesentlichen Informationen erhalten: 

• Übersicht zum Prozess der Anpassung in Österreich, 
• Ziele des Workshops, 
• Erwartungen und Fragen an die Teilnehmenden, 
• Auszug aus dem Aktionsplan der Österreichischen Strategie zur Anpassung an den 

Klimawandel und der Kernaussagen aus dem ersten Fortschrittsbericht. 

Die Ergebnisse der Workshops wurden umfangreich dokumentiert, bei Bedarf wurden 
vertiefende Recherchen durchgeführt. Die Protokolle wurden den teilnehmenden 
Personen mit der Bitte um Kommentare bzw. Ergänzungen übermittelt. Diese bildeten 
inklusive der Rückmeldungen die Basis für die Kapitel „Fachliche Einschätzung der 
Zielerreichung“ pro Aktivitätsfeld. Die Ergebnisse sind sowohl für das Aktivitätsfeld 
allgemein als auch für die einzelnen Handlungsempfehlungen beschrieben. Kursiv gesetzte 
Anmerkungen sind im Zuge der Stellungnahmen ergänzt worden und beziehen sich meist 
auf Entwicklungen, die erst nach den interaktiven Workshops stattgefunden haben. Die in 
der Klammer nach der Handlungsempfehlung angeführte Nummerierung entspricht 
derjenigen des Aktionsplans der österreichischen Anpassungsstrategie. 

3.3.2 Kriterien 
Parallel zur Erstellung der Workshop Protokolle startete die Erhebung der Kriterien. Der 
ergänzte Kriterienkatalog besteht aus 47 quantitativen und qualitativen Kriterien, wobei 
einige davon mehreren Aktivitätsfeldern zugeordnet sind. Im Zuge der Erhebung der 
Kriterien wurden bei Bedarf Gespräche mit Expertinnen und Experten aus 
unterschiedlichen Institutionen geführt. Nach Vorliegen der Daten für die Kriterien, wurde 
mit der systematischen Auswertung, Darstellung und Interpretation begonnen. 

Details zu den Datenquellen und der Methodik finden sich bei der Beschreibung der 
jeweiligen Kriterien. Die im Bericht dargestellten Daten umfassen je nach Verfügbarkeit 
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den Zeitraum bis Ende 2019, in einigen wenigen Fällen reichen die Daten bis zum Jahr 
2020. 

Die Kapitelstruktur ist unverändert, in der Beschreibung der Ergebnisse, der Situation und 
Trends wird auf den Fortschritt seit dem ersten Fortschrittsbericht eingegangen. 
Unverändert findet sich nach der Beschreibung der Kriterien eine tabellarische Darstellung 
der Kriterien mit den wesentlichen Aussagen und Entwicklungen seit dem ersten 
Fortschrittsbericht. Abschließend findet sich am Ende jedes Aktivitätsfeldes eine Synopse 
aus der Einschätzung in den Themenworkshops und den Kriterien. 

3.4 Lessons Learned / Reflexion 

Der zweite Fortschrittsbericht zielt wie bereits der erste Bericht darauf ab, einen Überblick 
zum Trend der Umsetzung für das gesamte Bundesgebiet zu geben. Der Bericht ist nicht in 
der Lage, für jedes Bundesland, jede Region und jedes Aktivitätsfeld eine detaillierte 
Analyse zum Stand der Umsetzung aufzuzeigen. Dies kann nur im Rahmen vertiefender 
Studien zu den Kriterien, in den jeweiligen Aktivitätsfeldern bzw. für ausgewählte 
Regionen erfolgen. 

3.4.1 Interaktive Themenworkshops 
Das neue Konzept mit den thematischen Workshops wurde von vielen Teilnehmenden 
sehr positiv aufgenommen und als deutliche Verbesserung im Vergleich zur Excel-
Befragung für den ersten Fortschrittsbericht bezeichnet. Auch die vorbereiteten 
Arbeitsunterlagen im Sinne eines Leitfadens unterstützten einerseits die Vorbereitung der 
Teilnehmenden und andererseits einen effizienten Ablauf während des Workshops. Der 
direkte Austausch und die Einblicke in die laufenden Aktivitäten von anderen Institutionen 
bzw. Bundesländern wurde als äußerst interessant und als Mehrwert für die 
Teilnehmenden bezeichnet. Die Workshops wurden auch zur Vernetzung genutzt. 

Die Vorbereitung und Durchführung der Workshops, insbesondere die detaillierte 
Protokollierung, hat sich als aufwändiger und personalintensiver als geplant 
herausgestellt. Unter anderem hat die rasche Aufeinanderfolge der zehn Workshops dazu 
geführt, dass die Protokolle erst mit Verzögerung finalisiert wurden. Im Falle einer 
Wiederholung der Workshops wird empfohlen, den Abstand zwischen den Workshops zu 
vergrößern. 
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Wie bereits erwähnt sind die Ergebnisse der Themenworkshops nicht direkt mit der 
Excelbefragung aus dem ersten Fortschrittsbericht vergleichbar. Durch die veränderte 
Vorgehensweise ist kein eindeutiger Rückschluss auf den Fortschritt in der Anpassung 
möglich. Insbesondere zu einzelnen Handlungsempfehlungen weichen die Einschätzungen 
in den Themenworkshops mitunter beträchtlich von jenen der damaligen Befragung ab. 
Versucht man trotz dieser Einschränkung eine vergleichende Betrachtung, zeigt sich, dass 
z. B. die Aktivitätsfelder Landwirtschaft, Katastrophenmanagement und Raumordnung ein 
relativ ähnliches Bild wie im ersten Fortschrittsbericht ergeben. Der Fortschritt in der 
Anpassung wurde insbesondere in den Aktivitätsfeldern Wasserwirtschaft und 
Wasserhaushalt, Energie – Fokus Elektrizitätswirtschaft, Schutz vor Naturgefahren, 
Ökosysteme / Biodiversität schlechter bewertet. Leicht negativer wurden die 
Aktivitätsfelder Tourismus und Verkehrsinfrastruktur beurteilt. Leicht besser bzw. besser 
eingestuft wurden die Aktivitätsfelder Gesundheit, Stadt – urbane Frei- und Grünräume 
und Wirtschaft. Die Ergebnisse im Aktivitätsfeld Forstwirtschaft ergeben generell ein 
anderes Bild als im ersten Fortschrittsbericht. 

3.4.2 Erhebung der Kriterien 
Die für den zweiten Fortschrittsbericht herangezogenen Daten basieren erneut 
überwiegend auf veröffentlichten und frei zugänglichen Daten. Diese liegen durchwegs als 
aggregierte Daten für das gesamte Bundesgebiet vor. Für detailliertere Aussagen auf 
regionaler Ebene wären teils Sonderauswertungen oder zusätzliche Erhebungen 
erforderlich, die mitunter nur mit beträchtlichem Aufwand von den jeweiligen 
Institutionen durchzuführen wären oder zugekauft werden müssten. Regionale Aussagen 
sind aus diesem Grund nur in Ausnahmefällen möglich. 

Ein wesentliches Ziel bei der Entwicklung des Konzepts für die Fortschrittsdarstellung war 
es, Kriterien heranzuziehen, die dauerhaft erhoben werden. Es hat sich jedoch gezeigt, 
dass sich bei einigen Kriterien die Erhebungsmethoden verändert haben und somit einen 
direkten Vergleich mit den Ergebnissen aus dem ersten Fortschrittsbericht nicht zulassen. 
Dies betrifft z. B. das Kriterium „Ausgewählte Agrarumweltmaßnahmen“. Obwohl bereits 
bei der Maßnahmenauswahl auf die Gewährleistung einer möglichst weitreichenden 
Kontinuität der Daten trotz des Wechsels zwischen den ÖPUL-Förderperioden 2007-2014 
und 2015-2020 geachtet wurde, sind manche Maßnahmen im ÖPUL 2015 nicht mehr bzw. 
nur mehr in geänderter Form enthalten. Als Folge sind die Teilnahmeflächen nicht mit 
denjenigen des ersten Fortschrittsberichts vergleichbar. Änderungen der 
Erhebungsmethodik gab es unter anderem auch bei den „Gebäuden 
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Hochwasserrisikozonen in signifikanten Bereichen“. Da die Datengrundlagen zur Erhebung 
von Gebäuden lückenhaft sind, werden nun exponierte Personen, Arbeitsstätten und 
Wohnsitze erhoben. Dies ermöglicht genauere und verbesserte Aussagen. Änderungen in 
der Erhebungsmethodik sind bei den jeweiligen Kriterien beschrieben. 

Auf der anderen Seite stehen für einige Kriterien genauere Datensätze durch die 
verbesserte Auflösung von Satellitenbildern zur Verfügung wie z. B. beim Kriterium „Anteil 
der Grünflächen im Siedlungsraum“. Dadurch ergibt sich ein vergleichsweise höherer 
Anteil von Grünflächen, der z. B. auch Hausgärten abbildet. Die Daten weichen daher 
beträchtlich von den Ergebnissen des ersten Fortschrittsberichts ab. 

Weiters stehen neue Datenquellen zur Verfügung, wie z. B. das 
Hitzemortalitätsmonitoring der AGES, die eine verbesserte Ergebnisdarstellung negativer 
Gesundheitsfolgen durch Naturgefahren ermöglichen. 
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4 Fortschritte in den einzelnen 
Aktivitätsfeldern 

4.1 Landwirtschaft 

Übergeordnetes Ziel: Sicherung einer nachhaltigen, ressourcenschonenden und klima-
freundlichen (landwirtschaftlichen) Produktion sowie Erhalt und Verbesserung der 
ökologischen Leistungen der Landwirtschaft bei veränderten klimatischen Bedingungen. 

4.1.1 Fachliche Einschätzung der Zielerreichung  

Nachfolgende Ausführungen fassen die Einschätzungen der Expertinnen und 
Experten im Themenworkshop zusammen und basieren auf dem Protokoll und 
diesbezüglichen Rückmeldungen. Da es sich um eine Experteneinschätzung 
handelt, sind auch gegensätzliche Sichtweisen und Meinungen möglich. Die 
Aussagen zeigen den Trend in der Anpassung auf, erheben aber keinen Anspruch 
auf Vollständigkeit. Eine Liste mit den im Workshop vertretenen Institutionen 
findet sich im Anhang. 

Für das Aktivitätsfeld allgemein - Was ist gut auf dem Weg? Ein umfassendes und gutes 
Beratungsangebot im Bereich der Landwirtschaft ist vorhanden. Die Pflanzenzüchtung 
grundsätzlich sowie u. a. die Züchtung von klimaangepassten Sorten ist ein laufender 
Prozess, der gut auf dem Weg ist. Das Bewusstsein für die Bedeutung des Bodenschutzes 
ist in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen. Viele Maßnahmen im ÖPUL zeigen 
positive Wirkungen auch im Bereich der Klimawandelanpassung z. B. beim Humusaufbau. 
Nicht nur direkt die Landwirtschaft, sondern alle nachgelagerten Bereiche sind von den 
Auswirkungen des Klimawandels auf die Landwirtschaft betroffen. 

Als Herausforderung wird die dafür notwendige Sensibilisierung der 
Entscheidungstragenden genannt. Derzeit werden auf nationaler Ebene GAP-
Strategiepläne für die neue GAP-Periode 2021-2027 erstellt. Angestrebt wird eine 
Sicherstellung bisheriger Mittel bzw. von zusätzlichen Mitteln, um eine klimafitte 
Landwirtschaft zu gewährleisten. Generell wäre eine noch stärkere Annahme von ÖPUL zu 
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forcieren. Eine deutliche Herausforderung ist auch in der Flächenkonkurrenz zu sehen. 
Siedlungsentwicklung findet auf wertvollen Nutzflächen statt, die landwirtschaftlich 
nutzbare Fläche nimmt ab. Zusätzlich ist die zunehmende Bodenerosion ein Thema. 
Insbesondere bei Starkregen können ausgetrocknete Böden das Wasser nicht mehr 
aufnehmen und Bodenmaterial wird abgeschwemmt. Dies kann zu einer Belastung der 
Oberflächengewässer durch Orthophosphate, Stickstoff und Pflanzenschutzmittel führen. 
Die Verfügbarkeit qualitativ hochwertiger Futtermittel war bereits wiederholt eine 
Herausforderung (z. B. durch Trockenheit), die sich weiter zuspitzt. Früher war es üblich, 
den Überschuss aus guten Jahren für schlechte Zeiten zu verwenden, durch die 
Veränderung der letzten Jahre (durchwegs ist ein Schnitt ausgefallen) sind kaum Vorräte 
vorhanden. Hier sollten rasch entsprechende Strategien entwickelt werden. Das Grünland 
mit seinen Hanglagen steht durch mehr Trockenheit, die verstärkte Ausbreitung von 
Engerlingen sowie Erosion durch Starkregen generell unter Druck. 

Die Digitalisierung der Landwirtschaft (Smart Farming, Precision Farming) sollte nach 
Meinung der Teilnehmenden forciert werden, um eine Bewirtschaftung mit punktgenauen 
Maßnahmen zu ermöglichen. Eine weitere Herausforderung besteht darin, entsprechende 
Bildungsinhalte zu einer klimaschonenden und klimaresilienten Landwirtschaft an die 
Zielgruppen und damit in die Praxis zu bringen. Optimiert werden sollte auch die 
Zusammenarbeit und Abstimmung mit Umwelt-NGOs. 

Good Practice Maschinenring Cluster 

Der Maschinenring Cluster fördert die überbetriebliche Zusammenarbeit, versteht 
sich als Innovationsmotor für die heimische Landwirtschaft, zielt auf 
Nachhaltigkeit ab und soll dazu beitragen, die landwirtschaftlichen Betriebe auf 
die Zukunft vorzubereiten. Landwirtinnen und Landwirte haben die Möglichkeit an 
15 unterschiedlichen Projekten mitzuwirken. Die Projekte sind so angelegt, dass 
sie einen positiven Effekt auf den Boden-, Erosions- und Wasserschutz und den 
Umwelt- und Klimaschutz sowie die Erhaltung der Vielfalt und Ökologie der 
Landschaftsräume haben. 

Der Maschinenring bietet eine Reihe von Dienstleistungen wie 
Bodenuntersuchungen, Neophytenmanagement, Nährstoff- und 
Bodenschutzmanagement etc. an. 

https://www.maschinenring.at/schwerpunkte-ziele
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 Nachhaltiger Aufbau des Bodens und Sicherung der Bodenfruchtbarkeit, -
struktur und –stabilität (3.1.4.1) 
Ziel: Sicherung der natürlichen Bodenfunktionen; Aufbau und langfristige Stabilisierung 
eines optimalen Humusgehaltes der Böden; Erhaltung der Aggregatstabilität, Förderung 
des Bodenlebens und Sicherung einer ausreichenden Wasseraufnahme- und 
Wasserspeicherfähigkeit; Vermeidung von Schäden (insbesondere Bodenverdichtung und 
Bodenerosion) und Erhalt der Bodenfruchtbarkeit durch eine nachhaltige und 
standortangepasste Bodennutzung sowie eine bodenschonende Bearbeitungsmethode. 

Was ist gut auf dem Weg? 
Das Bewusstsein für den Bodenschutz ist gestiegen. Der auf der überwiegenden Anzahl 
der Flächen im Optimalbereich liegende Humusgehalt sollte vorrangig gehalten werden. 
Dort wo es möglich und sinnvoll ist, könnten noch weitere Maßnahmen zur Steigerung der 
Bodenfruchtbarkeit und zur Erhöhung des Humusgehaltes durchgeführt werden. Aus der 
Sicht der Teilnehmenden zeichnet sich ein positiver Trend zu einer häufigeren Anlage von 
Grünstreifen ab. Die zeitliche Vorverlegung der Pflügungsarbeiten wirkt sich günstig auf 
die Bodenlebewesen aus. Generell ist der Verzicht auf den Pflug vorzuziehen, was den 
Humuserhalt und die Haltung der Feuchtigkeit im Boden bei Trockenperioden anbelangt. 
Die Bodenfunktionsbewertung als Instrument zur Erhaltung produktiver Flächen ist in den 
meisten Bundesländern etabliert. Die österreichische Bodenkarte eBod wird laufend 
erweitert, z. B. um Nitrataustragsgefährdung oder die Feldkapazität. In der Forschung 
werden unter anderem im Rahmen der EIP (Europäische Innovationspartnerschaft) offene 
Fragen zum Thema Bodenschutz bearbeitet. Der Schutz des Bodens und die Sicherung der 
Bodenfruchtbarkeit sind zudem zentral im österreichische Agrarumweltproramm ÖPUL 
verankert. 

Als Herausforderung werden Interessenskonflikte um die Ressource Boden bezeichnet. 
Der quantitative Bodenschutz steht nach wie vor in Konkurrenz mit dem 
Flächenmanagement. Der Bedarf an Flächen für Siedlungen, Gewerbe und Industrie, aber 
auch für die Energieerzeugung, betrifft mitunter qualitativ hochwertige Nutzflächen. Die 
Bedeutung von quantitativem Flächen- bzw. Bodenschutz sollte auf politischer Ebene, bei 
in der Raumplanung tätigen Personen sowie Architektinnen und Architekten, aber auch in 
der Landwirtschaft selbst, noch mehr im Fokus stehen. Trotz positiver Entwicklungen in 
den letzten Jahren sollte angestrebt werden, das noch vorhandene Potenzial zu nutzen. 
Die Bodenverdichtung nimmt durch schwerere Maschinen, aber auch durch Einsatz der 
Maschinen zum falschen Zeitpunkt bei ungünstigen Bodenbedingungen zu. Durch die 

https://bodenkarte.at/#/center/13.3458,47.7132
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Fahrspuren schwerer landwirtschaftlicher Nutzfahrzeuge wird Erosion gefördert, wobei 
auch das Dauergrünland betroffen ist. Die Greening-Auflagen im Rahmen der 
Direktzahlungen zum Erhalt von Dauergrünland sollten optimiert werden. Im Rahmen der 
SWOT-Analyse (BMNT 2019a) für den GAP-Strategieplan wird Erosion als die größte 
Bedrohung des Bodens genannt. Steigender Erosionsdruck in Ackergebieten mit stärkerer 
Hangneigung und der zunehmende Anbau von ökonomisch attraktiven, jedoch 
erosionsgefährdeten Kulturen werden darin u. a. als Risiken identifiziert. Handlungsbedarf 
zeigt sich auch durch abnehmende Phosphor- und Kaliumgehalte im Boden. Festgehalten 
wird ferner, dass eine konservierende Bodenbearbeitung mit vielen Vorteilen verbunden 
ist (Vorbeugung Bodenerosion, Verringerung unproduktiver Wasserverluste etc.), aber 
auch Nachteile mit sich bringen kann (verstärkte Verunkrautung, erhöhter 
Krankheitsdruck etc.). Um den Nährstoffeintrag in Gewässer und Erosion zu verringern, 
sind Erosionsschutzmaßnahmen insbesondere in Hanglagen vorzunehmen und 
Abflusswege in Gewässer gezielt zu begrünen. mehr Grünstreifen und wiederholte 
Gewässerbegehungen erforderlich. Von besonderer Bedeutung sind qualitativ 
hochwertige und spezifischere Beratungen, Bildung sowie gezielte Wissensvermittlung 
und –verbreitung, z. B. um die Kulturführung in landwirtschaftlichen Betrieben zu 
verbessern. Auch zur Bodenverdichtung braucht es eine verstärkte Sensibilisierung, so 
sollte in Fachschulen vermehrt das Thema bodenschonende Bearbeitung aufgegriffen 
werden. Generell braucht es Bewusstseinsbildung zur Bedeutung und den Funktionen von 
Böden in der Bevölkerung. 

Good Practice Reifendruckregelanlagen als Beitrag zum Schutz des Bodens 

In der Landwirtschaft zeigt sich ein Trend zu größeren und schweren Arbeits- und 
Transportmaschinen, die zur Bodenverdichtung beitragen können. Im Feld 
benötigt man einen möglichst niedrigen Reifendruck zur Verbesserung der 
Zugkraft, Verringerung der Bodenverdichtung und Schonung der Bodenfauna, auf 
der Straße ist ein hoher Druck zur Erhöhung der Sicherheit, Verringerung des 
Rollwiderstandes sowie zur Schonung der Reifen erforderlich. Ein variabler 
Reifendruck kann auch zur Verringerung des Treibstoffbedarfs beitragen. 
Landwirtschaftliche Reifendruckregelanlagen werden von verschiedensten 
Unternehmen angeboten. 
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Good Practice Bodenfunktionskarten 

Die Leistungen von Böden werden in Oberösterreich in Bodenfunktionskarten 
sichtbar gemacht. Die Karten zeigen u. a. wo in Oberösterreich die fruchtbarsten 
Böden zu finden sind oder welche Böden besonders viel zur Abflussregulierung 
und damit zur Vorbeugung von Hochwasser beitragen. Die Bodenfunktionskarten 
stehen den Gemeinden und der Bevölkerung online zur Verfügung. 

Good Practice Links4Soil 

Das Interreg Alpine Space Projekt Links4Soils will das Bewusstsein für die nicht 
erneuerbare Ressource Boden stärken und die nachhaltige Bewirtschaftung von 
Böden fördern. Die Ergebnisse des Projektes werden auf der interaktiven 
Alpenboden-Austauschplattform zugänglich gemacht. Die Plattform hat zum Ziel, 
Bodeninformationen aufzubereiten und weiterzugeben sowie Akteurinnen und 
Akteure stärker zu vernetzen und Kooperationen zwischen zuständigen Behörden 
und Bodenexpertinnen und –experten voranzutreiben. Angeboten werden 
Werkzeuge und Anleitungen, die die Integration von Ökosystemdienstleistungen 
in die tägliche Bodenschutz-Arbeit und Raumplanung erleichtern sowie 
Datensätze und praktische Instrumente zum Bodenmanagement, ein FAQ-Katalog 
zum Thema Bodenbewirtschaftung und ein Beratungsservice für 
Entscheidungstragende. 

Good Practice OPTERO 

Das Projekt OPTERO – Optimierung des Erosionsschutzes im Kartoffelbau zielt auf 
die Verringerung des Bodenabtrags ab, um dadurch die Bodenfruchtbarkeit und 
den Wasserrückhalt auf der Fläche zu erhalten. Der Fokus liegt auf dem 
Kartoffelbau, da dieser in Dammform erfolgt und dadurch ideale 
Abflussbedingungen für die Bodenerosion geschaffen werden. Das Projekt 
startete 2019 und läuft bis 2021 auf Versuchsflächen im Wald- und Weinviertel. 

https://www.land-oberoesterreich.gv.at/106895.htm
https://www.alpine-space.eu/projects/links4soils/en/home
https://de.alpinesoils.eu/about/deutsch/
https://www.optero-kartoffel.at/
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Good Practice Verein Bodenleben 

Der seit 2019 bestehende Verein Boden.Leben setzt sich für eine klimaangepasste 
und aufbauende Landwirtschaft ein und verfolgt das Ziel, Wissen über 
bodenverbessernde und erosionsmindernde Bewirtschaftungsweisen zu sammeln 
und in die Praxis einfließen zu lassen. 

Good Practice Bodenschutzanlagen 

Zum Schutz vor Winderosion, zur Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit und Erhöhung 
der Artenvielfalt fördert das Land Niederösterreich die Errichtung von 
Bodenschutzanlagen (Windschutzhecken). Dies umfasst die Beratung, Planung, 
Pflanzung und Pflege von Windschutzhecken. Die Förderungswerbenden, wie 
private Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer, Gemeinden oder 
bäuerliche Gemeinschaften, müssen die für die Errichtung erforderlichen 
Grundstücke zur Verfügung stellen. 

Good Practice Beratung und Bildung zum Thema Boden 

Zum Thema Boden gibt es unterschiedliche Aus- und Weiterbildungen sowie 
Beratungsangebote: 

• Die Boden.Wasser.Schutz.Beratung in Oberösterreich bietet als umfassende 
Informations- und Austauschplattform Informationen zum Thema Boden- und 
Gewässerschutz, behandelt Fragen zu optimierter boden- und 
gewässerschonender Produktionstechnik (Anbau, Düngung, 
Wirtschaftsdüngermanagement, Pflanzenschutz, Zwischenfruchtbau) und 
Themen wie z. B. Bodenbearbeitung und Humusaufbau. Derzeit gibt es 57 
Arbeitskreise mit 2.328 Mitgliedern. 

• Zertifikatslehrgänge des LFI zum Thema Boden: Der Lehrgang Bodenpraktiker 
Ackerbau zielt auf die Bodenbearbeitung und Bodenprozesse am Acker ab, 
der Lehrgang Bodenpraktiker Grünland beschäftigt sich verstärkt mit den 

https://www.bodenistleben.at/
https://www.noe.gv.at/noe/Agrarstruktur-Bodenreform/Bodenschutzanlagen___Windschutzanlagen.html
https://www.bwsb.at/?%20Startseite%20&id=2500,,1783251,5486
https://noe.lfi.at/zertifikatslehrgang-bodenpraktiker-ackerbau-und-gr%C3%BCnland%202500%201056832
https://noe.lfi.at/zertifikatslehrgang-bodenpraktiker-ackerbau-und-gr%C3%BCnland%202500%201056832
https://noe.lfi.at/zertifikatslehrgang-bodenpraktiker-ackerbau-und-gr%C3%BCnland%202500%201056832
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Bodenprozessen unter Grünland und den Möglichkeiten der Verbesserung 
dieser Böden.  

• Bioforschung Austria bietet Seminare zur Humusbilanzierung an. Das 
Einführungsseminar widmet sich der Bedeutung des Humus für 
Bodenfruchtbarkeit und Klimaschutz. Darauf aufbauend werden in 
Kooperation mit dem LFI Niederösterreich Humusbilanzrechenseminare 
angeboten. Landwirtinnen und Landwirte lernen dabei mittels 
Humusbilanzierungsprogramm die Humusbilanzen für den eigenen Betrieb zu 
berechnen. 

• Bildungs-Initative Grünland (BIGL): Im modularen Lehrgang des LFI OÖ wird 
vermittelt, wie das Grünland durch eine optimale Nährstoffversorgung, 
optimiertes Wirtschaftsdüngemanagement, Veränderung der 
Pflanzenbestände etc. schädlingsresistenter und klimafitter gemacht werden 
kann. 

 Verstärkte Etablierung und Förderung von wassersparenden 
Bewässerungssystemen sowie Verbesserungen in der Bewässerungsplanung (3.1.4.2)  
Ziel: Effizienzsteigerung in der Bewässerung und der Wassernutzung durch den Einsatz 
moderner technologischer Entwicklungen, die eine Optimierung der Bewässerung 
hinsichtlich Zeitpunkt und Menge erlauben. 

Was ist gut auf dem Weg? 
Die Wasserrechtsbescheide regeln, zu welcher Zeit bewässert werden darf. Bei 
Neuanlagen zeigt sich ein Trend zu mobiler oder stationärer Tröpfchenbewässerung. 

Nach Einschätzung der Teilnehmenden wird die Bewässerung eine große Herausforderung 
und ein Kernthema in der Landwirtschaft werden. Nutzungskonflikte um die Ressource 
Wasser werden voraussichtlich zunehmen (Trinkwasser, Industrie, Gewerbe, Tourismus). 
Auch die technische Umsetzung ist mit gewissen Schwierigkeiten verbunden. Die Kosten 
für die Bewässerung sind beträchtlich. Zu forcieren ist eine Effizienzsteigerung bei der 
Bewässerung. Hier zeigt sich auch der enge Zusammenhang Wasser – Boden, da nur 
gesunde Böden eine gute Wasserspeicherkapazität aufweisen. Es braucht eine nachhaltige 
Bewirtschaftung der Wasserressourcen und z. B. die Entwicklung von 
Bewässerungsstrategien (wo wird bewässert, welche Kulturen werden bewässert und wie 

https://www.bioforschung.at/humusbilanzierung-einfuehrungsseminare-starten-demnaechst/
https://www.bioforschung.at/events/humusbilanz-rechenseminar-am-di-12-2/
https://ooe.lfi.at/aus-nix-wird-nix-erfolgreiches-gr%C3%BCnland-ist-kein-selbstl%C3%A4ufer%202500%202068707
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wird bewässert). Es wird Prioritätensetzungen geben müssen, da nicht sämtliche Kulturen 
und Flächen bewässert werden können. Bei der Genehmigung von Bewässerungsanlagen 
(wasserrechtliche Verhandlung) sollte zukünftig auch die Standorteignung der Kulturen 
berücksichtigt werden, da der Bedarf an Bewässerung kulturabhängig ist. Welche Kulturen 
bewässert werden, ist auch eine Frage der Wertschöpfung. Bewässerung wird auch im 
Grünland zunehmend ein Thema. Die technische Umsetzung und Steuerung ist in Relation 
zum Ertrag mit sehr hohen Kosten verbunden. Überlegungen zur Anlage bzw. Nutzung von 
Speicherteichen von Beschneiungsanlagen für Tourismus und Landwirtschaft werden als 
mögliche Lösung verstärkt ins Auge gefasst, um die Bewässerung von Grünland während 
ausgeprägter Trockenperioden zu ermöglichen. Konflikte hinsichtlich der kombinierten 
Nutzung sind vor allem in Regionen mit sinkendem Grundwasserspiegel möglich. In Tirol 
werden beispielsweise bereits Speicherteiche für Bewässerung in besonders trockenen 
Regionen angelegt. Um die grundlegenden Funktionen des Bodens zu erhalten, sollten 
diese ausgebaut werden. Angemerkt wird ferner, dass beträchtliche Datenlücken zum 
tatsächlichen Wasserverbrauch in der Landwirtschaft bestehen. Eine Möglichkeit zur 
Steuerung wäre über den Wasserpreis, der flexibel gestaltet und an den jeweiligen Bedarf 
angepasst werden könnte. 

Good Practice Leitlinie landwirtschaftliche Bewässerungsanlagen 

Um die wasserwirtschaftlichen Interessen im Sinne einer nachhaltigen 
Wassernutzung mit den Anforderungen an eine Bewässerung landwirtschaftlicher 
Kulturen abzustimmen, hat das Land Steiermark 2017 einen Leitfaden für die 
Errichtung landwirtschaftlicher Bewässerungsanlagen veröffentlicht. 

Good Practice Dammkultur zur Erhöhung der Wasserspeicherkapazität 

Die Dammkultur nach Turiel zielt darauf ab, die Wasserspeicherkapazität des 
Bodens zu erhöhen und Erosion zu verringern. Das Fermentarium in 
Niederösterreich hat den Betrieb auf Dammkultur umgestellt. Der Biobetrieb 
produziert saisonales Gemüse. Der Betrieb ist Teilnehmer an einer solidarischen 
Landwirtschaft. 

https://www.wasserwirtschaft.steiermark.at/cms/dokumente/10178489_4578743/0353cbb2/Strategie%20Bew%C3%A4sserung%202017_V8_1.pdf
https://www.wasserwirtschaft.steiermark.at/cms/dokumente/10178489_4578743/0353cbb2/Strategie%20Bew%C3%A4sserung%202017_V8_1.pdf
https://www.dammkultur.info/
https://www.fermentarium.at/dammkultur
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Good Practice Wasserschatz Österreichs 

Beschreibung siehe Kapitel 4.3.1.1  

 Züchtung und gezielter Einsatz von wassersparenden hitzetoleranten 
Pflanzen (Art/Sorte) im Sinne einer regional angepassten Bewirtschaftung (3.1.4.3) 
Ziel: Einsatz von Arten und Neuzüchtungen von Sorten, welche wechselnde klimatische 
Bedingungen tolerieren. Insbesondere hitzetolerante sowie wassersparende 
Kulturpflanzen und Gräser bzw. Sorten mit einer geringen Anfälligkeit gegenüber 
Schadorganismen sollten bevorzugt werden. 

Was ist gut auf dem Weg? 
Die Züchtung kann auf nachweisbare Erfolge verweisen. Sie ist ein laufender Prozess und 
wird durch die dahinterstehenden wirtschaftlichen Interessen unterstützt. Gut auf dem 
Weg ist auch die Anlage von Genbanken und Genpools. Die AGES, Stellen der 
Landesregierungen und zivilgesellschaftliche Organisationen, wie z. B. die ARCHE NOAH 
betreiben diese Genbanken. Die HBLFA Raumberg-Gumpenstein befasst sich intensiv mit 
der Erhaltung, Züchtung und Vermehrung von Grünlandpflanzen. Die österreichische 
Landwirtschaft, vor allem die Biolandwirtschaft, ist innovationsfreudig, 
trockenheitstolerante Arten wie Körnerhirse, Kichererbse und Süßkartoffeln etc. werden 
vermehrt angebaut. 

Herausforderungen in der Züchtung ergeben sich durch den zunehmenden Trockenstress 
aber auch hinsichtlich Resistenzen gegen neue Schadorganismen. Das Versuchsnetz sollte 
ausgeweitet werden. Die Züchtung muss kontinuierlich an die heutige und vor allem 
zukünftige klimatische Entwicklung angepasst werden. Nach Ansicht einiger 
Teilnehmender wird derzeit auf europäischer Ebene die Entwicklung neuer 
Züchtungsmethoden nicht ausreichend vorangetrieben. Die Nachfrage nach 
trockenresistenten Sorten für das Grünland steigt jedoch allgemein. Züchtungen neuer 
Arten/Sorten sind langfristige Projekte. Um eine Abhängigkeit von internationalen 
Saatgutherstellern zu vermeiden, sollte die Züchtung in Österreich auch weiterhin forciert 
werden. Dies ist auch für die Sortenvielfalt von großer Bedeutung (z. B. Erhalt alter 
Sorten). Auch Veränderungen der Kulturartenverhältnisse und die zunehmende 
Etablierung wärmeliebender Arten sind in der Züchtung entsprechend zu berücksichtigen. 
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Die Sortenbeschreibungen sollten zusätzlich zu agronomischen Informationen verstärkt 
Angaben zu Wasserbedarf, Trockenstress und zu den klimatischen Anforderungen an die 
Standorte beinhalten. Für Grünlandarten ist dies noch nicht umgesetzt. Die Kooperation 
und Vernetzung im Versuchswesen sollte zum Wissensaustausch noch weiter verstärkt 
werden. 

Das Sortenbewusstsein ist bei den Landwirtinnen und Landwirten unterschiedlich 
ausgeprägt. Ein höheres Bewusstsein ist bei Vollerwerbsbetrieben und im Ackerbau zu 
beobachten. Mitunter besteht auch keine ausreichende Flexibilität, auf andere Kulturen 
umzusteigen. Im Zeitraum etwa der letzten zehn Jahre ist eine Zunahme der Winterungen 
zu erkennen. 

Good Practice Sortenfinder der AGES 

Der interaktive Sortenfinder der AGES erleichtert eine merkmalsbasierte, 
vergleichende und schnelle Sortenwahl, die auf regionalen Ertragsdaten basiert. 
Das Tool grenzt je nach Zahl und Auswahl der persönlichen Merkmalskriterien 
sowie von Merkmalsgewichtungen auf Grund des regionalen Krankheitsdruckes 
und der beabsichtigten Produktionsintensität die Anzahl der geeignetsten auf eine 
Handvoll Sorten ein. 

Good Practice KLIMAFIT 

Zentrales Ziel des Projekts KLIMAFIT ist es, klimafitte Sorten für Österreich unter 
besonderer Berücksichtigung von Trockenheits- und Hitzetoleranz zu entwickeln, 
diese an den voranschreitenden Klimawandel sowie an regionale Erfordernisse 
anzupassen und die Kulturartenvielfalt im Sinne einer nachhaltigen 
Bewirtschaftung sicher zu stellen. Das Projekt wird von der Saatgut Austria in 
Zusammenarbeit mit der AGES durchgeführt. 

  

https://sortenfinder.agrarcommander.at/
https://info.bmlrt.gv.at/themen/landwirtschaft/landwirtschaft-in-oesterreich/pflanzliche-produktion/saatgut-sorten/klimafit.html
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 Anpassung des Düngemanagements an saisonale Witterungsverläufe 
(3.1.4.4) 
Ziel: Bedarfsgerechte und standortbezogene Pflanzenernährung als Beitrag zur 
Pflanzenqualität, Pflanzengesundheit und Ertragssicherheit. 

Was ist gut auf dem Weg? 
Für das Düngemanagement sind gute Regelwerke vorhanden. Die richtige 
Düngeapplikation ist weitgehend umgesetzt. Die AGES und der Maschinenring bieten 
Düngeempfehlungen aufbauend auf den Ergebnissen von Bodenanalysen an. 
Düngeprodukte werden laufend weiterentwickelt. 

Herausforderung: Als Basis für eine optimale Düngebemessung sollten – unter Einhaltung 
aller Verpflichtungen - jedenfalls die Richtlinien für sachgerechte Düngung des 
Fachbeirates für Bodenfruchtbarkeit und Bodenschutz als Basis herangezogen werden. Die 
Wissensvermittlung durch Beratung, Onlinetools oder Schulungen spielt hierbei eine 
entscheidende Rolle. Regelmäßige Bodenuntersuchungen sind wichtig für 
pflanzenbauliche Entscheidungen. Im Bereich der Aufbereitung und Weitergabe von 
Information wird von den Teilnehmenden generell Handlungsbedarf gesehen. Die 
Digitalisierung sollte weiter forciert werden (smart farming). Mit smart farming kann u. a. 
die Düngemittelausbringung, die Erntelogistik, die Fruchtfolgeplanung, aber auch die 
Maschinenparkplanung optimiert werden. Hinsichtlich der Digitalisierung besteht noch 
Forschungsbedarf. Konflikte treten zum Teil mit dem Schutz des Grundwassers auf. 

Good Practice Projekt Nährstoffmanagement 

Mit dem Nährstoffmanagement des Maschinenrings erhalten Landwirtinnen und 
Landwirte Auskunft über den tatsächlichen Nährstoffgehalt ihrer betriebseigenen 
Wirtschaftsdünger und Böden. Die Erhebung und Beurteilung ermöglicht es, 
Dünger bedarfsgerecht und aufwandsoptimiert auszubringen. 

Die Boden.Wasser.Schutz.Beratung bietet zur allgemeinen Unterstützung bei der 
Düngung EDV-Tools (ÖDüPlan, LK-Düngerrechner) und im Zuge der 
Arbeitskreisarbeit anhand von Feldbegehungen tagesaktuelle Beratungen zu 
grundwasserschonender Produktion an. 

http://www.naehrstoffmanagement.at/
https://www.bwsb.at/
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Good Practice Onlinekurs Stickstoff im Ackerbau 

Der vom LFI angebotene Onlinekurs Stickstoff im Ackerbau vermittelt in vier 
Modulen praktische und hilfreiche Informationen zum Thema Stickstoff im 
Ackerbau. 

• Modul 1 - Stickstoff in der Landwirtschaft 
• Modul 2 - Stickstoff und Bewirtschaftung: Stickstoff und Standort 
• Modul 3 - Stickstoffdüngung in der Praxis  
• Modul 4 - Stickstoff und Umwelt 

 Bereitstellung wissenschaftlicher Grundlagen zu möglichen neuen 
Krankheiten und Schaderregern in der Landwirtschaft (3.1.4.5) 
Ziel: Verbesserung des Kenntnisstandes hinsichtlich neu auftretender Krankheiten und 
Schädlinge, um im Bedarfsfall rasch und effizient reagieren zu können, sowie Optimierung 
der Pflanzenschutzmaßnahmen. 

Was ist gut auf dem Weg? 
Das Thema wurde in den letzten Jahren verstärkt in der Forschung aufgegriffen, so 
werden z. B. in der AGES praxisorientierte Projekte zur Pflanzengesundheit durchgeführt. 
Die Forschung kooperiert mit praxisnahen Institutionen und den Kammern. 

Die Teilnehmenden halten fest, dass die Herausforderungen generell zunehmen. 
Schädlinge und Krankheiten passen sich rasch an veränderte klimatische Bedingungen an. 
Die Forschung ist daher ein laufender Prozess. Beobachtet wird auch, dass bereits selten 
gewordene Arten wie z. B. der Maikäfer, wieder verstärkt auftreten. Um diese 
Herausforderungen zu bewältigen, müssen Forschungsprojekte und –strukturen flexibel 
und praxisorientiert sein, aber auch entsprechend dotiert werden. Vor allem 
Prognosemodelle sind zunehmend gefragt. Erzeugergemeinschaften haben kaum die 
finanziellen Ressourcen, um derartige Forschungsprojekte zu finanzieren. Dazu kommt, 
dass Landwirtinnen und Landwirte mitunter unrealistische Vorstellungen betreffend den 
Aufwand und den zeitlichen Ablauf von Forschungsarbeiten haben. 

https://oe.lfi.at/onlinekurs-stickstoff-im-ackerbau%202500%201798801
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Good Practice Warndienst der Landwirtschaftskammer 

Der Pflanzenschutzwarndienst der Landwirtschaftskammer bietet seit dem 
Frühjahr 2015 kulturübergreifend und bundesweit einen Warndienst für 
Krankheiten und Schädlinge in den Sparten Acker-, Gemüse-, Obst- und Weinbau 
an. Landwirtinnen und Landwirte erhalten mit dem Warndienst rechtzeitig 
Informationen über das Auftreten von Krankheiten und Schädlingen auf Basis von 
nationalen bzw. regionalen Monitoring- und Prognosesystemen. Das trägt zu einer 
optimalen zeitlichen Abstimmung von Pflanzenschutzmaßnahmen, zu einer 
Kosteneinsparung und zu einer Effizienzsteigerung in der Pflanzenproduktion bei. 
Auch Umweltbelastungen und die damit verbundene Rückstandsproblematik 
können dadurch minimiert werden. 

Good Practice Forschungsprojekt zu neuen Fruchtfliegenarten 

Das Projekt FF IPM (In-silico boosted, pest prevention and off-season focused IPM 
against new and emerging fruit flies) befasst sich mit drei eingewanderten 
Fluchtfliegenarten, die ein breites Wirtspflanzenspektrum aufweisen (z. B. 
Pfirsiche, Zitrusfrüchte) und eine Bedrohung für die europäische 
Frischobstproduktion darstellen. Die Verbreitung der Fruchtfliegen erfolgt 
einerseits über natürliche Migration in neue, klimatisch geeignete Gebiete sowie 
über den Transport von befallenen Früchten durch Handel und Tourismus. Das 
Projekt hat zum Ziel, durch die Umsetzung geeigneter Maßnahmen eine 
Etablierung der Schadinsekten zu verhindern und bereits vorhandene Individuen 
zu bekämpfen. 

 Umweltgerechter und nachhaltiger Einsatz von Pflanzenschutzmitteln 
(3.1.4.6) 
Ziel: Optimierung der Pflanzenschutzmaßnahmen durch Veränderung des Zeitpunktes und 
des Verfahrens der Anwendung und/oder eventuell des Pflanzenschutzmittelspektrums 
sowie Etablierung eines systematischen Monitorings hin zu einer umweltgerechten und 
nachhaltigen Landwirtschaft. 

https://warndienst.lko.at/startseite%202500%20%201061492
https://www.ages.at/themen/landwirtschaft/pflanzengesundheit/forschungwissenschaft/projekt-ff-ipm/
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Was ist gut auf dem Weg? 
Verbesserungen beim Einsatz von Pflanzenschutzmitteln wurden durch Warndienste und 
Prognosemodelle erzielt. Der verpflichtend vorgeschriebene Besitz eines 
Pflanzenschutzmittel-Sachkundenachweis1 hat dazu geführt, dass Landwirtinnen und 
Landwirte Pflanzenschutzmittel nur nach Absolvierung einschlägiger Fachausbildung 
beiziehen. Auf Grundlage von Artikel 4 der Richtlinie 2009/128/EG über die nachhaltige 
Verwendung von Pestiziden wurde der Nationale Aktionsplan über die nachhaltige 
Verwendung von Pflanzenschutzmitteln 2017-2021 erstellt. Mit dem Aktionsplan soll die 
Abhängigkeit von Pflanzenschutzmitteln sowie mögliche Risiken durch deren Anwendung 
reduziert werden. Die allgemeinen Inhalte und Ziele des Nationalen Aktionsplans sind u. a. 
die Erstellung von quantitativen Vorgaben, Zielen, Maßnahmen und Zeitplänen zur 
Verringerung der Risiken und der Auswirkungen der Verwendung von Pestiziden auf die 
menschliche Gesundheit und die Umwelt, die Entwicklung und Einführung des integrierten 
Pflanzenschutzes sowie die Förderung alternativer Methoden oder Verfahren. Auch die 
Verringerung der Abhängigkeit von der Verwendung von Pestiziden und die Festlegungen 
von Indikatoren zur Überwachung der Verwendung von Pflanzenschutzmitteln sind Teil 
des Nationalen Aktionsplans. Die Ziele und somit die Wirksamkeit des Nationalen 
Aktionsplans werden mit Hilfe von Indikatoren verfolgt. Die Aktionspläne werden alle fünf 
Jahre überprüft. Der derzeit gültige Nationale Aktionsplan wurde in Zusammenarbeit mit 
dem BMLRT, den neun Bundesländern, den gesetzlichen Interessensvertretungen sowie 
Stakeholdern überarbeitet, sodass ab 2022 ein Aktionsplan besteht, der den Vorgaben der 
Richtlinie 2009/128/EG entspricht und alle relevanten Entwicklung auf nationaler und EU-
Ebene widerspiegelt. Der Nationale Aktionsplan für 2022-2026 wird quantitative 
Vorgaben, Ziele und Zeitpläne zur weiteren Reduktion von Pflanzenschutzmitteln 
beinhalten. 

Als Herausforderung werden die Aufbereitung der komplexen fachlichen Information und 
der Wissenstransfer hin zu den Landwirtinnen und Landwirten bezeichnet. Angemerkt 
wird des Weiteren, dass der Pflanzenschutz teilweise zu Unrecht ein schlechtes Image in 
der Bevölkerung hat. Da Schaderreger und Krankheiten oft plötzlich und unerwartet 
auftreten, sollten flexiblere Zulassungsprozesse bzw. Notfallszulassungen in der 

                                                      

1 Die gesetzlichen Bestimmungen über die notwendige Sachkunde (fachliche Befähigung) der Verwender 
sind in den jeweiligen Landesgesetzen der Bundesländer bzw. in darauf beruhenden Verordnungen geregelt. 
Grundsätzlich gelten Personen als sachkundig, die die für die Verwendung von Pflanzenschutzmitteln 
erforderlichen Kenntnisse und Fertigkeiten besitzen und dies nachweisen können, indem sie über eine 
Ausbildungsbescheinigung nach Artikel 5 der Richtlinie 2009/128/EG (und wie in den Länderregelungen 
näher ausgeführt) verfügen. 

https://info.bmlrt.gv.at/themen/landwirtschaft/landwirtschaft-in-oesterreich/pflanzliche-produktion/pflanzenschutz/aktionsplan.html
https://info.bmlrt.gv.at/themen/landwirtschaft/landwirtschaft-in-oesterreich/pflanzliche-produktion/pflanzenschutz/aktionsplan.html
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konventionellen und biologischen Landwirtschaft ins Auge gefasst werden. Dies würde aus 
der Sicht der Teilnehmenden Innovationen und die Entwicklung neuer Wirkstoffe 
erleichtern. Prognosemodelle und –tools sollten laufend verbessert und ausgebaut 
werden. 

Good Practice Pflanzenschutztage und Weiterbildungsangebote 

Das Ländliche Fortbildungsinstitut bietet eine Reihe von Weiterbildungskursen 
zum Thema Pflanzenschutz an, wie z. B. den Großen Sachkundekurs 
Pflanzenschutz. Die Österreichische Arbeitsgemeinschaft für integrierten 
Pflanzenschutz ÖAIP veranstaltet jährlich Pflanzenschutztage. 

Good Practice Dienstleistungen im Pflanzenschutz 

Der Maschinenring bietet ein Pflanzenschutz-Paket mit speziell ausgebildeten 
Pflanzenschutztechnikern an oder organisiert für Interessierte eine regionale 
Pflanzenschutzgemeinschaft. 

Good Practice Oö. Pestizidstrategie 

Mit der Oö. Pestizidstrategie 2015 wurde gemeinsam vom Land OÖ, der LK OÖ 
und der Boden.Wasser.Schutz.Beratung eine aktive Vermeidungs- und 
Minimierungsstrategie des Eintrages von Pflanzenschutzmittelwirkstoffen in 
Gewässern definiert und umgesetzt. 

 Überprüfung der Standorteignung aufgrund sich ändernder klimatischer 
Bedingungen und Erarbeitung von Empfehlungen für die Wahl einer an den Standort 
angepassten Kulturpflanze (3.1.4.7) 
Ziel: Auswahl geeigneter Kulturpflanzen für die jeweiligen Standortbedingungen. 

https://ooe.lfi.at/programm%C3%BCbersicht%202500%20%201296986
http://www.oeaip.at/veranstaltungen/pflanzenschutztage-2019/
http://www.oeaip.at/veranstaltungen/pflanzenschutztage-2019/
https://www.maschinenring.at/leistungen/agrar/dienstleistungen
https://www.land-oberoesterreich.gv.at/files/publikationen/gtw_pestizidstrategie.pdf
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Was ist gut auf dem Weg? 
Der Prozess ist im Laufen, die Umsetzung basiert auf Erfahrungswerten. In den letzten  
10-15 Jahren wurden resistentere Kulturarten entwickelt. Als Trend wird die Zunahme von 
z. B. Winterformen und Sojabohne beobachtet. 

Nach Einschätzung von Teilnehmenden wird sich die Herausforderung zum Teil auf Grund 
von Ertragseinbußen bzw.-ausfällen von selbst regeln. Angemerkt wird, dass mitunter 
nicht die Kultur selbst, sondern die Anbauform hinterfragt werden sollte (z. B. Mais in 
Hanglagen). Auf extremen Hanglagen sollten erosionsgefährdete Kulturen vermieden 
werden. Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass sich die Flächen mancher Landwirtinnen 
und Landwirte nur in Hanglagen befinden. Rutschungen treten auch zunehmend im 
Grünland auf (z. B. in Kärnten), der Flächenabtrag ist insbesondere auf bewuchsfreien 
Stellen massiv, dies unterstreicht die Bedeutung einer geschlossenen Bodendecke. Im 
Grünland sollten der Einsatz von Rohrschwingel und Festulolium (Wiesenschweidel) 
forciert werden, um Arten zu substituieren, die weniger gut mit Trockenheit umgehen 
können. Der Handlungsbedarf ist im Grünland höher als im bereits weiter 
fortgeschrittenen Ackerbau. Um zukünftig besser planen zu können, sollte eine Methodik 
für eine flächendeckende Ertrags- bzw. Qualitätsermittlung entwickelt werden. 

 Risikominimierung sowie Entwicklung und Ausbau von Instrumenten der 
Risikostreuung (3.1.4.8) 
Ziel: Verringerung wetterbedingter Produktionsrisiken und Entwicklung und Ausbau 
weiterer Versicherungsmodelle. 

Was ist gut auf dem Weg? 
Österreich hat eine vorbildhafte Agrar-Elementarrisikoversicherung und liegt damit im 
europäischen Spitzenfeld. Durch das umfassende Versicherungsangebot, das zu 55 % 
durch öffentliche Mittel bezuschusst wird, wurde in der Risikominimierung viel erreicht. 
Daten zur Ertragssituation sind vorhanden. Die Bereitschaft, Versicherungen 
abzuschließen, hat zugenommen. Nach den Spätfrostereignissen im Jahr 2016 wurde eine 
Infokampagne bei Obstbaubetrieben durchgeführt. Dies hat dazu geführt, dass beim 
Spätfrostereignis im Jahr 2017 bereits eine höhere Durchversicherung vorhanden war. 

Versicherungen sind ein wichtiger Beitrag, um Risiken zu minimieren und Extremfälle 
abzumildern. Versicherungen sind notwendig, um das verbleibende Restrisiko 
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abzudecken, sind jedoch nicht die erste und einzige Anpassungsmaßnahme. Als 
Herausforderung wird die Tatsache bezeichnet, dass Entschädigungen durch 
Versicherungen nicht den gesamten Schaden abdecken. Die Durchversicherungsraten sind 
je nach landwirtschaftlichem Produktionszweig unterschiedlich hoch. In manchen 
Bereichen gibt es noch Potenzial zur Steigerung. In jenen Produktionsbereichen, in denen 
die Durchversicherungsraten bereits hoch sind, gilt es das Niveau konstant zu halten oder 
auszubauen. Es sollten weitere Anreize gesetzt werden, um die Bereitschaft für den 
Abschluss von Versicherungen zu erhöhen und somit einen Beitrag zur 
eigenverantwortlichen Risikovorsorge zu setzen. Anpassungen bei 
Dürreindexversicherungen sind möglicherweise erforderlich. Nachschärfungen von 
Produkten wird es laufend geben müssen. Grundsätzlich wird festgehalten, dass die 
Versicherung nur ein Zusatzinstrument sein kann. Es ist zu differenzieren zwischen 
Aufgaben der öffentlichen Hand und Maßnahmen, die Betriebe/Private setzen können. 
Trotz Versicherung darf der Aspekt der Eigenvorsorge nicht vernachlässigt werden (z. B. 
Ersatzfutter bei Ausfall von Schnitten), dies könnte zunehmend an Bedeutung gewinnen. 
Um Produktionsrisiken für Futtermittel flächendeckend im Grünland besser abzuschätzen, 
sollten satellitengestützte Daten herangezogen werden. 

 Integrierte Landschaftsgestaltung zur Bodensicherung und Verbesserung der 
Agrarökologie inklusive der Erhaltung und Pflege von Landschaftselementen (3.1.4.9) 
Ziel: Verbesserung der agrarökologischen Situation und Erhalt der natürlichen 
Biodiversität durch die Reduktion der Windangriffsfläche/ Windgeschwindigkeit und der 
Bodenerosion sowie Verbesserung des Wasserrückhalts. 

Was ist gut auf dem Weg? 
Im Rahmen von ÖPUL wird die Erhaltung von Landschaftselementen, das Anlegen von 
Biodiversitätsflächen sowie die Erhaltung von sensiblen Lebensräumen unterstützt. In 
Niederösterreich werden Bodenschutzanlagen (Windschutzgürtel) und 
Mehrnutzungshecken verstärkt gefördert. Derzeit ist eine Winderosionskarte für 
Österreich im Entstehen. 

Als Herausforderung wird erwähnt, dass nach § 2 des Forstgesetzes 1975 auf 
Windschutzanlagen die Bestimmungen dieses Gesetzes anzuwenden sind. Nach dieser 
Bestimmung dienen Windschutzanlagen vorwiegend dem Schutz vor Windschäden, 
insbesondere für landwirtschaftliche Grundstücke, und der Schneebindung. Nach § 25 

http://www.noe.gv.at/noe/Agrarstruktur-Bodenreform/Bodenschutzanlagen___Windschutzanlagen.html
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Abs. 5 ForstG sind Windschutzanlagen so zu behandeln, dass dadurch deren 
Schutzfunktion nicht beeinträchtigt wird. Liegt eine Windschutzanlage im Sinne des 
Forstgesetzes 1975 vor, darf diese nur entsprechend landesgesetzlicher Bestimmungen 
aufgelassen werden. Bestehende Landschaftselemente sollten erhalten werden und das 
Anlegen neuer sollte forciert werden. Eine verstärkte Bewusstseinsbildung zum Mehrwert 
und Nutzen ist zu empfehlen. Eine mögliche Option wäre die verstärkte Nutzung von 
Wildobstgehölzen, ggf. Nüssen und Wildkräutern in Mehrnutzungshecken. Durch die 
Nutzung (der Hauptzweck der Hecke ist nicht der Windschutz und die Schneebindung) 
könnten die Hecken so definiert werden, dass diese nicht dem Forstgesetz unterliegen. 
Landschaftselemente sollten auch in der neuen ÖPUL-Periode mit einem stärkeren Fokus 
auf Biodiversität gefördert werden. Die Förderung der Biodiversität allgemein ist eine 
Herausforderung für die landwirtschaftlichen Betriebe, Interessenskonflikte mit dem 
Naturschutz sind oft schwer zu vermeiden. Generell wird das Zusammenwirken von 
Naturschutz, Landwirtschaft und Forstwirtschaft (z. B. Rückschnitt von Weiden) als nicht 
einfach bezeichnet. Auch die Einbindung der Jägerschaft ist zu empfehlen. 

Good Practice Projekt Mehrnutzungshecken 

Mehrnutzungshecken bieten durch ihre Multifunktionalität Zusatznutzen und 
Wertschöpfung über die normale Funktion von Windschutzhecken hinaus. Sie 
enthalten zusätzlich zu den üblichen Heckenpflanzen auch vermehrt (Wild-)Obst, 
Nussbäume und -sträucher, Färberpflanzen, Edelhölzer oder auch 
raschwachsende Gehölze oder Gräser, die zur Energieerzeugung genutzt werden 
können. Das Projekt Mehrnutzungshecken wird vom Niederösterreichischen 
Landschaftsfonds gefördert. 

Die Broschüre Mehrnutzungshecken der Bioforschung Austria informiert 
umfassend über den Mehrwert und die unterschiedlichen Möglichkeiten der 
Nutzung. Die Broschüre zeigt auch, wie der Naturschutzwert und die Biodiversität 
der Hecken erhöht werden können. 

  

https://www.bioforschung.at/projects/mehrnutzungshecken/
https://www.bioforschung.at/wp-content/uploads/2020/03/Mehrnutzungshecke_20200321_komprimiert-.pdf
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Good Practice Liste mit standortgerechten Gehölzpflanzen 

Das Land Oberösterreich fördert die Anlage von Hecken und 
Feldgehölzpflanzungen. Diese dürfen nur unter Verwendung einheimischer, 
standortgerechter Gehölzpflanzen aus der Liste "Standortgerechte Gehölzpflanzen 
Oberösterreichs" durchgeführt werden. 

Good Practice Bodenschutzanlagen 

Siehe Good Practice Kapitel 4.1.1.1. 

  Erhalt bestehender Almflächen und Revitalisierung aufgelassener Almen 
(3.1.4.10) 
Ziel: Erhalt der Schutz- und Erholungsfunktion, der Futtermittelproduktion sowie gezielte 
Revitalisierung und Wiederaufnahme der Bewirtschaftung von aufgelassenen Almflächen 
unter Berücksichtigung naturschutzfachlicher Aspekte. 

Was ist gut auf dem Weg? 
Die Maßnahmen im Rahmen von ÖPUL zeigen Wirkung. Das Salzburger 
Almerhaltungsprogramm zielt darauf ab, die Funktionsfähigkeit der Almen zu verbessern 
und verbuschte oder verwaldete Almweiden wiederherzustellen. Die Einbindung des 
Tourismus in die Almwirtschaft sowie die spezielle Vermarktung von Almprodukten 
funktioniert gut. 

Als Herausforderung wird die Tatsache bezeichnet, dass Flächen trotz 
Almerhaltungsprogramm verloren gehen. Die Almstatistik zeigt einen Rückgang der 
Auftriebszahlen und der Almflächen. Letzteres dürfte mit der Futterflächendiskussion in 
Zusammenhang stehen. Die Bedeutung von Almen wird in der Gesellschaft unterschätzt. 
Sie sind für die gesamte Volkswirtschaft und speziell für den Tourismus wichtig und für 
Landwirtinnen und Landwirte aus betrieblicher Sicht oft eine Notwendigkeit. Almen 
unterliegen einem hohen wirtschaftlichen Druck, die Wirtschaftlichkeit muss 
aufrechterhalten bzw. sollte erhöht werden. Als Herausforderung wird auch eine mögliche 
stärkere Ausbreitung des Wolfs in Almregionen erwähnt. Die Auswirkungen von 

https://www.land-oberoesterreich.gv.at/35965.htm
https://www.land-oberoesterreich.gv.at/35965.htm
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Trockenheit sind z. B. in Salzburg auf seichtgründigen Böden bereits spürbar. Auf der 
anderen Seite stellen Almen z. B. in Tirol bei Trockenheit im Tal eine wichtige Futterquelle 
dar. Von einzelnen Teilnehmenden wird hinterfragt, ob die im Titel erwähnte 
Revitalisierung von Almen eine realistische Forderung ist. Auf der einen Seite wird die 
Erhaltung der Almen als wichtiger Beitrag für die Bewältigung der Folgen des 
Klimawandels bezeichnet, auf der anderen Seite wird die Sinnhaftigkeit und Bedeutung für 
die Anpassung auch kritisch diskutiert. 

Good Practice Revitalisierung von Almen und Weiden 

Der NÖ Landschaftsfonds unterstützt Projekte zur Sicherung und zur 
Verbesserung von Alm-und Weideflächen, die von der NÖ Agrarbezirksbehörde 
abgewickelt werden. Nach vorheriger forst- und naturschutzrechtlicher 
Genehmigung werden Rodungs- und Schwendungsmaßnahmen sowie 
Wiedereinsaaten durchgeführt. 

  Optimierung der Glashauskultur hinsichtlich Energie-, Wasser- und 
Kühlungsversorgungsplänen (3.1.4.11) 
Ziel: Effizienzsteigerung des Energie- und Wasserverbrauchs von Glashaus- und 
Folienkulturen insbesondere hinsichtlich einer zunehmenden Hitzebelastung im Sommer 
und eventuell vermehrt auftretenden Elementarereignissen 

Was ist gut auf dem Weg? 
Im Neubau sind effiziente Energie- und Kreislaufkonzepte bereits Stand der Technik. 
Fortschritte wurden bei technologischen Entwicklungen erzielt (Einsparungen von Wasser 
und Energie). 

Als Herausforderung wird der Altbestand bezeichnet, der im Betrieb zunehmend teurer 
wird. Um wirtschaftlich zu bleiben, ist eine sukzessive Umstellung auf erneuerbare 
Energien erforderlich. Schäden durch extreme Wetterereignisse sind wiederholt ein 
Thema, diese sind in den meisten Fällen durch Versicherungen abgedeckt. Die 
Verschattung ist vermehrt ein Thema, die Lüftung erfolgt sensorgesteuert. 

https://www.noe.gv.at/noe/Landwirtschaft/Landschaftsfonds.html#331988
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Good Practice LGV-Sonnengemüse 

Die LGV Sonnengemüse produziert mit Fern- bzw. Abwärme und betreibt die Kühl-
und Sortieranlagen mit PV-Anlagen. 

  Förderung des Tierschutzes und der Tiergesundheit unter veränderten 
klimatischen Verhältnissen (3.1.4.12) 
Ziel: Ausbau des Wissensstandes und Bewertung der Auswirkungen des Klimawandels auf 
die Tiergesundheit sowie Ausarbeitung von präventiven Maßnahmen und allenfalls 
erforderlicher Veterinärmaßnahmen als Entscheidungsgrundlage für Behörden und 
Landwirtinnen und Landwirte. 

Was ist gut auf dem Weg? 
Die Tierseuchenüberwachung zielt auf die Wahrung des Schutzes der Gesundheit von 
Tieren und damit auch des Menschen ab, sie wird für unterschiedliche Erkrankungen wie 
die Blauzungenkrankheit, Geflügelpest (Vogelgrippe), Tollwut etc. durchgeführt. 

Als Herausforderung gilt das Auftreten neuer Vektoren und neuer Krankheiten. Ein 
verstärktes Auftreten und massive Auswirkungen dürften unvermeidlich sein, unklar ist 
jedoch, zu welchem Zeitpunkt damit zu rechnen sein wird. Es fehlt diesbezüglich an 
relevanten Forschungserkenntnissen, v.a. auch an aussagekräftigen Prognosen, mit 
welchen neuen Krankheiten zukünftig zu rechnen ist. In südlichen Ländern werden in der 
Tierzucht bereits heute enorme Mengen an Antibiotika eingesetzt. Befürchtet wird, dass 
sich dieser Trend auch in Österreich abzeichnen wird. Hitzestress ist zunehmend ein 
Thema in der Tierhaltung. Die Thermoregulation ist bei Hitze problematisch. Hohe 
Temperaturen beeinflussen u. a. die Futtermittelaufnahme, Jungtiere sind bei Geburt 
kleiner, die Abortraten sind höher. Falls nicht ausreichend Maßnahmen zum Schutz der 
Tiergesundheit ergriffen werden, könnte sich in weiterer Folge auch das Einkommen der 
Landwirtinnen und Landwirte vermindern. Im Bereich Tierschutz/Tierwohl wurden in den 
vergangenen Jahren höhere Standards erreicht, die zusätzlich notwendigen 
Anpassungsschritte wie beispielweise bauliche Adaptierungen bei weiter steigenden 
Umgebungstemperaturen im Sommer sind im Vorfeld von langfristigen Entscheidungen 
wie Stallneu-, bzw. umbauten durch die Beratung zu forcieren und durch die angewandte 
Forschung (Bundesanstalten im BMLRT) zu begleiten. Die Tierhaltung ist zu einem großen 

https://lgv.at/
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Teil am Treibhausgasausstoß des Sektors Landwirtschaft beteiligt. Maßnahmen zur 
Emissionsminderung sind in der Stallhaltung und Fütterung erforderlich bzw. ergeben sich 
positive Aspekte durch eine Forcierung der Tierhaltung auf Weideflächen. 

  Berücksichtigung von zukünftigen Anforderungen an die Klimatisierung von 
Stallungen durch steigende thermische Belastung (3.1.4.13) 
Ziel: Verringerung der thermischen Belastung der landwirtschaftlichen Nutztiere, 
artgerechte stressfreie Haltung sowie Reduzierung der Schadstoffe in den Stallungen. 

Die Teilnehmenden stellen einen hohen Handlungs- und Forschungsbedarf fest. Als 
Herausforderung werden nicht nur Hitze und veränderte Anforderungen an Stallungen 
genannt, sondern auch der zunehmende Wasserbedarf. Klimafittes Bauen für 
landwirtschaftliche Gebäude, insbesondere von Stallungen mit klimafreundlichen 
Kühlungen, sollte im kommenden ÖPUL 21-27 verankert werden. Dies auch zum Schutz 
der landwirtschaftlichen Betriebe, die sonst mit hohen Verlusten konfrontiert werden. 
Empfehlungen für klimafitte Stallungen in Österreich sind nur teilweise vorhanden, 
ebenso Leitfäden für technische Systeme, Stallungen und den Tierschutz. 
Belüftungssysteme müssen an die zukünftig vermehrt auftretenden Hitzewellen angepasst 
werden. Die Sonneneinstrahlung auf ungedämmte Dächer ist problematisch und wirkt wie 
eine Infrarotbestrahlung der Tiere. Die Emissionen und Schadstoffbelastung nehmen bei 
höheren Temperaturen zu (z. B. Ammoniak pro Grad C um plus 10 %). Wissen zur 
Errichtung von klimafitten Stallungen ist vorhanden, die Umsetzung hinkt aber nach. Es 
braucht eine höhere Anzahl an Musterstallungen als Vorbild und Vorreiter. Good-Practice 
Standards sollten angestrebt werden. 

  Optimierung der Anpassungs- und Bekämpfungsstrategie für neue 
Krankheiten und Schädlinge (3.1.4.14) 
Ziel: Weitere Optimierung und bei Bedarf Ausbau vorhandener Warnsysteme, 
Verbesserung des Informations- und Datentransfers (z. B. zwischen meteorologischen 
Stellen, der Forschung und den landwirtschaftlichen Betrieben) sowie flächendeckendes 
Monitoring von potenziell gefährlichen Schadorganismen; Ausweisung besonders 
gefährdeter Gebiete und Ausarbeitung bzw. Adaptierung von Entscheidungshilfen für 
Maßnahmen (Pflanzenschutzstrategien, Auswahl der Kultursorten, Änderung der 
Fruchtfolge etc.). 
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Was ist gut auf dem Weg? 
Entsprechende Rechtsinstrumente sind vorhanden. Auch der Pflanzenschutzwarndienst 
der Landwirtschaftskammer bietet einen Warndienst für Krankheiten und Schädlinge in 
den Sparten Acker-, Gemüse-, Obst- und Weinbau an. 2021/22 sollen neue 
Prognosemodelle im Acker-, Raps-, Mais-, Zuckerrübe- und Gemüsebau zur Anwendung 
kommen. Geplant ist ferner, das Schädlings-Monitoring im Obst- sowie Gemüsebau zu 
erweitern. Ab Dezember 2019 sind die Kontrollverordnung (EU) 2017/625 und die 
Pflanzengesundheitsverordnung (EU) 2016/2031 über Maßnahmen zum Schutz vor 
Pflanzenschädlingen in Kraft. Ziele der Regelungen sind die Vereinheitlichung der 
Kontrollverfahren und -anforderungen in den Bereichen Lebensmittelsicherheit, 
Veterinärkontrolle, Pflanzengesundheit und ein verbesserter Schutz der Union vor 
Einschleppung und Verbreitung von besonders gefährlichen Pflanzenkrankheiten und –
schädlingen durch bessere Rückverfolgbarkeit und gemeinsame Kontrollstandards. Die 
Umsetzung erfolgt in Kooperation durch die Pflanzenschutzdienste der Länder, der AGES 
und BAES sowie das BFW. 

Als Herausforderung werden die beobachtete Zunahme vorhandener Schadorganismen 
und teilweise bereits eine Ausbreitung neuer Schädlinge bezeichnet. Mit der Etablierung 
von neuen Schadorganismen wird gerechnet. Im Grünland wird seit einigen Jahren eine 
zunehmende Ausbreitung von Engerlingen beobachtet. Warndienste spielen hier eine 
wichtige Rolle und funktionieren gut. Vorhandene Prognosemodelle sollten laufend 
nachgebessert werden. Eine Option ist, Erfahrungen aus mediterranen Ländern bzw. den 
Herkunftsländern neuer Schaderreger zu nutzen. Von den Teilnehmenden wird angeregt, 
die vorliegende Handlungsempfehlung mit den Handlungsempfehlungen 3.1.4.5 
„Bereitstellung wissenschaftlicher Grundlagen zu möglichen neuen Krankheiten und 
Schaderregern in der Landwirtschaft“ und ggf. auch mit 3.1.4.6 „Umweltgerechter und 
nachhaltiger Einsatz von Pflanzenschutzmitteln“ zusammenzuführen. 

4.1.2 Zusammenfassende Einschätzung des Fortschritts in der Anpassung 
im Themenworkshop Landwirtschaft 
  

https://warndienst.lko.at/startseite%202500%20%201061492
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Tabelle 3: Einschätzung der Zielerreichung der Handlungsempfehlungen durch die 
Teilnehmenden im Themenworkshop für das Aktivitätsfeld Landwirtschaft. Die Reihung 
erfolgt nach dem Grad der Zielerreichung. 

Die Einschätzung der Zielerreichung erfolgt als nicht (1), ansatzweise (2), großteils (3), voll (4) erreicht. n gibt 
die Anzahl der abgegebenen Einschätzungen pro Handlungsempfehlung an. 

Nr. Handlungsempfehlung Zielerreichung n 

1 2 3 4 

4.1.1.8 Risikominimierung sowie Entwicklung und Ausbau von Instrumenten 
der Risikostreuung 

0 7 9 8 24 

4.1.1.7 Überprüfung der Standorteignung aufgrund sich ändernder 
klimatischer Bedingungen und Erarbeitung von Empfehlungen für 

die Wahl einer an den Standort angepassten Kulturpflanze 

0 4 15 4 23 

4.1.1.4 Anpassung d. Düngemanagements an saisonale Witterungsverläufe 1 7 13 4 25 

4.1.1.6 Umweltgerechter und nachhaltiger Pflanzenschutzmitteleinsatz 0 5 16 0 21 

4.1.1.5 Bereitstellung wissenschaftlicher Grundlagen zu möglichen neuen 
Krankheiten und Schaderregern in der Landwirtschaft 

0 8 16 0 24 

4.1.1.11 Optimierung der Glashauskultur hinsichtlich Energie-, Wasser- und 
Kühlungsversorgungsplänen 

0 11 10 2 23 

4.1.1.14 Optimierung der Anpassungs- und Bekämpfungsstrategie für neue 
Krankheiten und Schädlinge 

0 11 13 0 24 

4.1.1.1 Nachhaltiger Aufbau des Bodens und Sicherung der 
Bodenfruchtbarkeit,-struktur und -stabilität 

1 11 11 1 24 

4.1.1.3 Züchtung und gezielter Einsatz von wassersparenden, 
hitzetoleranten Pflanzen (Art/Sorte) im Sinne einer regional 

angepassten Bewirtschaftung 

0 11 11 0 22 

4.1.4.9 Integrierte Landschaftsgestaltung zur Bodensicherung und 
Verbesserung der Agrarökologie inklusive der Erhaltung und Pflege 

von Landschaftselementen 

1 11 12 0 24 

4.1.1.10 Erhalt bestehender Almflächen undErhalt bestehender Almflächen 
und Revitalisierung aufgelassener Almen 

1 15 7 0 23 

4.1.1.12 Förderung des Tierschutzes und der Tiergesundheit unter 
veränderten klimatischen Verhältnissen 

0 18 4 0 22 

4.1.1.2 Verstärkte Etablierung und Förderung von wassersparenden 
Bewässerungssystemen sowie Verbesserungen in der 

Bewässerungsplanung 

2 21 0 0 23 

4.1.1.13 Berücksichtigung von zukünftigen Anforderungen an die 
Klimatisierung von Stallungen durch steigende thermische Belastung 

8 13 1 0 22 
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Für die Mehrheit der Handlungsempfehlungen schätzen die Expertinnen und Experten die 
Zielerreichung als großteils bzw. ansatzweise erreicht ein. Die Einschätzung legt den 
Schluss nahe, dass viele notwendige Schritte bereits in Angriff genommen wurden. Wie 
jedoch die Ausführungen zu den einzelnen Handlungsempfehlungen zeigen, sind noch 
eine Reihe an Herausforderungen für sämtliche Handlungsempfehlungen zu bewältigen, 
dies betrifft z. B. den Bodenschutz, die Züchtung und den Einsatz von hitzetoleranten 
Arten und die Bekämpfung von Krankheiten und Schädlingen. In der Zielerreichung am 
wenigsten weit fortgeschritten, werden die „Verstärkte Etablierung und Förderung von 
wassersparenden Bewässerungssystemen sowie Verbesserungen in der 
Bewässerungsplanung“ (3.1.1.2) und die „Berücksichtigung von zukünftigen 
Anforderungen an die Klimatisierung von Stallungen“ durch steigende thermische 
Belastung (3.1.1.13) eingeschätzt. 

Abbildung 1: Zahlenstrahl zur Gesamteinschätzung der Zielerreichung durch die 
Teilnehmenden im Aktivitätsfeld Landwirtschaft (Gruppe 1 rote Punkte und 2 blaue 
Punkte, n=21) (© Umweltbundesamt) 

Die Gesamteinschätzung der Zielerreichung im Aktivitätsfeld Landwirtschaft allgemein 
geht im Wesentlichen mit der Einschätzung der einzelnen Handlungsempfehlungen 
einher. Die Mehrheit der Teilnehmenden sieht das Ziel ungefähr zur Hälfte erreicht an. 
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Etliche Teilnehmende sehen fast die Zielerreichung noch positiver. Es lässt sich davon 
ableiten, dass sich bereits etliche Maßnahmen in der Umsetzung befinden. Wichtig ist, die 
begonnenen Aktivitäten weiterzuführen und auszubauen. 

4.1.3 Kriterien 

 Ausgewählte Agrarumweltmaßnahmen 

Beschreibung und Bezug zur Anpassung 
Die Landwirtschaft ist von Klimaänderungen (wie Temperaturanstieg, Zunahme von 
Trockenperioden, Veränderungen der Niederschlagsverteilung etc.) direkt betroffen, 
wobei der Klimawandel sowohl Chancen wie auch neue Herausforderungen mit sich 
bringt. Gerade im Sektor Landwirtschaft sind daher Maßnahmen, die der Anpassung an 
den Klimawandel dienen und die Ziele der Nachhaltigkeit berücksichtigen, von besonderer 
Bedeutung. Das Kriterium beschreibt die Teilnahme an ausgewählten 
Agrarumweltmaßnahmen, die für die Anpassung relevante Aspekte ansprechen. Einzelne 
Maßnahmen werden dabei in Maßnahmenpakete zusammengefasst, die ein spezifisches, 
anpassungsrelevantes Ziel verfolgen. Demnach werden folgende drei Themenbereiche in 
diesen Subkriterien dargestellt: 

Anteil der landwirtschaftlichen Fläche mit Maßnahmen zur Sicherung der 
Bodenfruchtbarkeit, -struktur und -stabilität: Die Sicherung eines guten Bodenzustandes 
(unter anderem durch eine humusaufbauende, bodenschonende Bewirtschaftung) sowie 
der Schutz des Bodens gegen Erosion sind wesentliche Ziele der Landwirtschaft. 
Klimaveränderungen haben direkten Einfluss auf den Zustand des Bodens, etwa durch 
veränderte Niederschlagsverteilungen, zeitlich variierende Trockenperioden oder 
zunehmende Starkniederschläge. Ebenso wird infolge des Klimawandels ein erhöhtes 
Risiko für Boden- und Humusverluste, Bodenabschwemmung und Bodeneintrag in 
Gewässer erwartet. Gezielte Maßnahmen zur Verbesserung des Bodenzustandes, zur 
Erhaltung und Aufbau von Bodenhumus sowie zum Schutz gegen Erosion sind daher für 
die Anpassung an den Klimawandel von großer Bedeutung. Darüber hinaus besitzen 
humusreiche Böden ein höheres Wasserspeichervermögen, was im Hinblick auf die 
voraussichtliche Zunahme an Hitzetagen und Dürreperioden wichtig ist. 
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Erhaltung und Entwicklung naturschutz- oder gewässerschutzfachlich wertvoller 
Flächen: Die Verbesserung der Funktionsfähigkeit von Agrarökosystemen, die 
Verbesserung der Resilienz von Lebensräumen, eine stärkere Vernetzung von 
Lebensräumen (Biotopverbund) und die Erhaltung von Ökosystemdienstleistungen (zum 
Beispiel vielfältige Kulturlandschaften, Landwirtschaftsflächen als Nahrungs-, Rückzugs- 
und Lebensraum für Tier- und Pflanzenarten) sind Ziele in der österreichischen 
Anpassungsstrategie. In diesem Kriterium sollen ausgewählte (Agrarumwelt)Maßnahmen, 
durch welche naturschutzfachlich wertvolle Landwirtschaftsflächen angelegt und/oder 
maßgeschneidert bewirtschaftet werden, beobachtet werden, da diese einen Beitrag zur 
Erreichung dieser Ziele leisten. 

Bioflächen sowie Biobetriebe in Österreich: Durch die Bündelung verschiedener umwelt- 
und ressourcenschonender Wirtschaftsweisen, trägt insbesondere die biologische 
Bewirtschaftung zur Klimawandelanpassung bei. Beispiele sind die betriebliche Nährstoff-
Kreislaufwirtschaft in Kombination mit dem Verzicht auf chemisch-synthetische 
Pflanzenschutzmittel sowie die Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit durch vielfältige 
Fruchtfolgen in Kombination mit humusaufbauenden Bewirtschaftungsformen und einer 
standortangepassten Arten- oder Sortenwahl.  

Ergebnisse 
Im Folgenden wird der Anteil der Flächen mit anpassungsrelevanten, ausgewählten 
Agrarumweltmaßnahmen auf bundesweiter Ebene dargestellt. Bei der 
Maßnahmenauswahl wurde auf die Gewährleistung einer möglichst weitreichenden 
Kontinuität der Daten trotz des Wechsels zwischen den ÖPUL-Förderperioden 2007 bis 
2014 und 2015 bis 2020 geachtet. Aufgrund des Programmwechsels und dadurch, dass 
manche Maßnahmen im ÖPUL 2015 im Vergleich zum ÖPUL 2007 nicht mehr bzw. nur 
mehr in geänderter Form angeboten werden, kommt es aber teilweise zu deutlichen 
Änderungen in den Teilnahmeflächen in den anpassungsrelevanten Themenbereichen 
bzw. Kriterien. Dies macht eine Vergleichbarkeit mit den Auswertungen aus dem ersten 
Fortschrittsbericht nur bedingt möglich. 

Sicherung der Bodenfruchtbarkeit, -struktur und –stabilität: Agrarumweltmaßnahmen 
mit Erosionsschutzwirkung wie Begrünungen im Obst-, Wein- und Hopfenbau, oder die 
Begrünung von Ackerflächen leisten einen Beitrag zur Erhaltung und Verbesserung der 
Bodenqualität. Diese Agrarumweltmaßnahmen wurden bereits im ersten 
Fortschrittsbericht im Maßnahmenpaket Boden zusammenfassend betrachtet. Für die 
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aktuelle Förderperiode wurden zusätzlich die für den Bodenschutz relevante reduzierte 
Bodenbearbeitung bzw. die ÖPUL-Maßnahme „Mulch und Direktsaat inkl. StripTill 
berücksichtigt. Neu hinzugekommen ist außerdem die im ÖPUL 2015 neu eingeführte 
Begrünungsmaßnahme „System Immergrün“, durch die eine ganzjährige Bodenbedeckung 
von Ackerflächen durch Haupt- und Zwischenfrüchte umgesetzt wird. Im gegenständlichen 
Fortschrittsbericht wird die Darstellung daher um diese Maßnahmen ergänzt. Nicht mehr 
in diesem Maßnahmenpaket berücksichtigt wurden hingegen die „Biologische 
Wirtschaftsweise“, weil diese als eigenes Subkriterium bearbeitet wird und die „Mahd von 
Steilflächen“, die im ÖPUL 2015 nicht mehr als eigene Maßnahme weitergeführt wurde.  

Nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über jene Agrarumweltmaßnahmen, die für das 
Maßnahmenpaket Boden in der jeweiligen Förderperiode ausgewählt und näher 
betrachtet wurden. Abbildung 2 zeigt die Entwicklung der landwirtschaftlichen Flächen im 
Rahmen dieser Maßnahmen. Bei der Darstellung wurde berücksichtigt, dass auf einigen 
Flächen mehrere Maßnahmen umgesetzt werden. So sind z. B. die Teilnahmeflächen der 
Mulch- und Direktsaat bereits in den Begrünungsmaßnahmen enthalten 
(Teilnahmevoraussetzung für die Mulch- und Direktsaat ist die Teilnahme an der 
Maßnahme „Begrünung – Zwischenfruchtanbau). Sich überschneidende Flächen werden 
demnach nicht mehrfach gezählt. 

Tabelle 4: Vergleich der integrierten Maßnahmen im Maßnahmenpaket Boden aus dem 
ÖPUL 2007 und 2015 

ÖPUL ÖPUL 2007 (Fortschrittsbericht 1) ÖPUL 2015 (Fortschrittsbericht 2) 

Integrierte Maßnahmen 
im Maßnahmenpaket 
Boden 

M1 Biologische Wirtschaftsweise 
M8 Erosionsschutz Obst und Hopfen 
M10 Erosionsschutz Wein 
M15 Mahd von Steilflächen 
M16 Bewirtschaftung von 
Bergmähdern 
M18 Begrünung von Ackerflächen 
M23 Auswaschungsgefährdete 
Ackerflächen 

M6 Begrünung – 
Zwischenfruchtanbau 
M7 Begrünung – System Immergrün 
M8 Mulch- und Direktsaat (inkl. 
Strip-Till 
M10 Erosionsschutz Obst, Wein, 
Hopfen 
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Abbildung 2: Entwicklung landwirtschaftlicher Flächen in ausgewählten 
Agrarumweltmaßnahmen, die zur Sicherung der Bodenfruchtbarkeit, -struktur, und -
stabilität beitragen. 

Quelle: Daten BMLRT 

Die Darstellung zeigt, dass die Flächen, an denen Bodenschutzmaßnahmen umgesetzt 
werden, seit 2015 jährlich angestiegen sind. Aktuell sind es rund 516.000 ha. 

Erhaltung und Entwicklung naturschutzfachlich wertvoller oder gewässerschutzfachlich 
bedeutsamer Flächen: Im Rahmen des Agrar-Umweltprogramms werden 
Biodiversitätsflächen auf Acker und Grünland angelegt, artenreiche Grünlandlebensräume 
maßgeschneidert bewirtschaftet und im Rahmen von Gewässerschutzmaßnahmen 
Ackerflächen dauerhaft stillgelegt. Diese Maßnahmen tragen zum Erhalt und zur 
Verbesserung der Funktionsfähigkeit von Agrarökosystemen bei und verbessern den 
naturschutzfachlichen Wert der heimischen Kulturlandschaft. 

Im Maßnahmenpaket Naturschutz wurden im ersten Fortschrittsbericht neben der ÖPUL-
„Naturschutzmaßnahme“ auch die in die ÖPUL-Maßnahmen „Mahd von Steilflächen“ und 
„Bewirtschaftung von Bergmähdern“ eingebundenen Flächen berücksichtigt. In diesem 
aktuellen Fortschrittsbericht wird das Maßnahmenpaket Naturschutz dagegen auf 
Naturschutzflächen, Biodiversitätsflächen und Brachen eingeschränkt. Konkret geht es 
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dabei um Biodiversitätsflächen im Rahmen der Maßnahmen „Umweltgerechte und 
biodiversitätsfördernde Bewirtschaftung“ sowie „Biologische Wirtschaftsweise“, ÖPUL-
Naturschutzflächen und Stilllegungen im Rahmen der ÖPUL-Gewässerschutzmaßnahmen 
und Brachen, die im Rahmen des Greenings als Ökologische Vorrangflächen angelegt 
wurden. 

Abbildung 3: Entwicklung naturschutz- u. gewässerschutzfachlich bedeutsamer 
landwirtschaftlicher Flächen; Dargestellt sind Naturschutz-Flächen (WF), 
Biodiversitätsflächen (DIV) sowie Ökologische Vorrangflächen (ÖVF) in ha 

Quelle: Daten BMLRT 

Bioflächen und -betriebe in Österreich: 2019 erfasste die INVEKOS-Datenbank (geförderte 
Betriebe) insgesamt 24.225 Bio-Betriebe mit einer Fläche von knapp 670.000 ha LF (inkl. 
biologisch bewirtschaftete Almen). Das sind um 747 Betriebe (bzw. 3 %) mehr als noch im 
Vorjahr. Der Anteil der Bio-Betriebe an allen INVEKOS Betrieben liegt damit bei 22,1 % und 
diese bewirtschaften insgesamt 26,1 % der landwirtschaftlich genutzten Flächen (siehe 
Abbildung 4). Den höchsten Anteil an Bio-Betrieben gibt es in Salzburg (49 %), Wien (27 %) 
sowie im Burgenland (26 %). Besonders in Niederösterreich und im Burgenland stieg die 
Bio-Fläche – aufgrund der deutlichen Zunahme der Bio-Ackerfläche – zuletzt signifikant 
(BMLRT 2020, Grüner Bericht 2020). 
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Abbildung 4: Entwicklung der Bio-Betriebe und Bio-Flächen in Österreich zwischen 2000 
und 2019 

Quelle: Daten BMLRT 

Abbildung 5: Landwirtschaftlich genutzte Fläche (in ha) der geförderten Bio-Betriebe im 
INVEKOS nach Bundesländern 

Quelle: Daten BMLRT 
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Situationsbeschreibung und Trend seit dem ersten Fortschrittsbericht 
Maßnahmenpaket Boden: Durchschnittlich wurden von 2015 bis 2019 auf rd. 489 000 ha 
landwirtschaftlicher Fläche Maßnahmen zum Bodenschutz im Agrar-Umweltprogramm 
gefördert. 2019 waren es 516 358 ha. Das ist eine Zunahme von rund 17 % im Vergleich zu 
2015. Hier machen insbesondere Maßnahmen zur Begrünung (Zwischenfruchtanbau, 
System Immergrün) den überwiegenden Teil aus. 
Maßnahmenpaket Naturschutz: Der Anteil der Flächen, auf denen naturschutzrelevante 
Agrarumweltmaßnahmen mit Fördergeldern durchgeführt werden, sind zwischen 2015 
und 2018 kontinuierlich gestiegen und in den letzten drei Jahren relativ konstant 
geblieben. 2019 waren es 158.707 ha, was in etwa einen Anteil von 6 % an der gesamten 
landwirtschaftlich (im INVEKOS erfassten) genutzten Fläche in Österreich entspricht.  
Biologisch bewirtschaftete Flächen: Im Zeitraum 2007–2013 stieg der Anteil der 
biologisch bewirtschafteten Fläche zunächst bis 2010 deutlich an. In den Jahren 2011 bis 
2013 war ein leichter Rückgang der absoluten Bio-Fläche zu verzeichnen. Dies ist 
insbesondere auf den Rückgang der Bio-Grünlandflächen zurückzuführen, der v.a. mit der 
Anpassung der Alm-Futterflächen zusammenhängt (vgl. Ergebnisse aus dem 
Fortschrittsbericht 2015). 

Seit 2015 sind die biologisch bewirtschafteten Flächen österreichweit jährlich 
kontinuierlich gestiegen. So konnten in den letzten Jahren in fast allen Bundesländern 
Zuwächse verzeichnet werden. Im Jahr 2019 wurden bereits fast 670.000 ha Fläche 
biologisch bewirtschaftet, was einer Zunahme um ca. 22 % gegenüber 2015 entspricht. 
Aktuell werden in Österreich bereits über ein Viertel der gesamten landwirtschaftlichen 
Fläche biologisch bewirtschaftet. Im Rahmen vom ÖPUL wurden den Biobetrieben im Jahr 
2019 rund 190 Mio. Euro ausbezahlt, womit ihnen knapp 40 % der gesamten ÖPUL Mittel 
zugutekam (BMLRT). Mit dem hohen Anteil an Biobetrieben und -flächen liegt Österreich 
sowohl in der EU als auch im auch im internationalen Vergleich im Spitzenfeld. 

 Einsatz von klimaangepassten Kulturpflanzen 

Beschreibung und Bezug zur Anpassung 
Der Anbau von Kulturpflanzen muss an künftig zu erwartende Klimaänderungen angepasst 
werden, wie z. B. an vermehrte Trockenperioden oder eine veränderte 
Niederschlagsverteilung. In einigen Anbaugebieten wird beispielsweise eine zunehmende 
Bedeutung von trockenheits- und hitzetoleranten Arten und Sorten erwartet. Ziel ist eine 
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regional angepasste Bewirtschaftung. Im Kriterium soll die Züchtung sowie die Prüfung 
und der Einsatz von klima- und regional angepassten Kulturpflanzen (Arten bzw. Sorten) 
beobachtet werden. Dies soll die Entwicklung des Angebotes z. B. durch Screening der 
Sortenlisten sowie des Anbaus (in Fläche bzw. Anteil in Hauptproduktionsgebieten) 
umfassen. Erste Ergebnisse des KLIMAFTÌT I Projektes zeigen bereits vielversprechende 
Ansätze. 

Ergebnisse 
Die österreichische Sortenliste basiert auf § 65 Saatgutgesetz 1997, BGBl. I Nr. 72/1997 
zgd. BGBl. I Nr. 83/2004. In der Sortenliste sind alle zugelassenen Sorten 
landwirtschaftlicher Arten und Gemüsearten (Saatgut) eingetragen. Sie setzt sich aus 
einem öffentlichen und einem nichtöffentlichen Teil zusammen. Die „Österreichische 
Sortenliste 2020“ (BAES 2020) enthält derzeit 1 259 zugelassene Sorten (Tabelle 5) und 
damit um 106 Sorten mehr als im ersten Fortschrittsbericht. 

Tabelle 5: Anzahl der in Österreich zugelassenen Sorten 

Landwirtschaftliche Arten und Gemüse Anzahl 

Getreide 289 

Mais und Hirsearten 219 

Gräser 107 

Mittel- und großsamige Leguminosen 116 

Kleinsamige Leguminosen 64 

Sonstige Futterpflanzen 10 

Öl-, Faser- und Handelspflanzen 116 

Beta Rüben 56 

Kartoffel 56 

Gemüse 226 

Gesamt 1 259 

Quelle: Österreichische Sortenliste 2020 (BAES 2020) Stand: 15. Jänner 2020 

https://info.bmlrt.gv.at/themen/landwirtschaft/landwirtschaft-in-oesterreich/pflanzliche-produktion/saatgut-sorten/klimafit.html


 

56 von 578 Zweiter Fortschrittsbericht 

Die Zahl der in Österreich zugelassenen Sorten ist in den letzten zwei Jahrzehnten um 
etwa 400 gestiegen, womit der Landwirtschaft eine größere Auswahl für heterogene 
Boden-, Bewirtschaftungs- und Klimabedingungen zur Verfügung steht. Die Beschreibende 
Sortenliste (AGES 2020b) wird jährlich aktualisiert und veröffentlicht. Sie bildet die 
Grundlage für die richtige Sortenwahl. 

Im Saatgutgesetz 1997 i.d.g.F. wird der allgemeine Rahmen der Sortenzulassungsprüfung 
festgelegt. Die Wertprüfung dauert mindestens zwei Jahre und ist solange durchzuführen, 
bis eine verlässliche Beurteilung der Sorte möglich ist. Im Prüfrahmen werden vom 
Bundesamt für Ernährungssicherheit (BAES) die für jede Kulturart, Artengruppe und 
Nutzungsrichtung spezifischen Anbau-, Leistungs- und Qualitätseigenschaften festgelegt. 
Der für die Registerprüfung relevante und durch EU-Regelungen vorgegebene 
Merkmalskatalog (Technische Prüfrichtlinien) wird durch die Saatgutverordnung 2006 
i.d.g.F. für die Kulturarten festgelegt (BAES 2015). 

Der in den letzten Jahrzehnten zunehmende Anteil von Wintergetreide auf Kosten des 
Sommergetreides ist auch auf die höhere Dürretoleranz des Wintergetreides 
zurückzuführen. Der Anteil der Wintergetreideflächen ist seit den 1970er Jahren von ca. 
50 % auf zuletzt etwa 87 % der Getreidefläche in der Saison 2018/2019 (exklusive Mais 
und Hirsearten) gestiegen. Im Fortschrittsbericht 2015 betrug der Anteil knapp über 80 %. 
Wintersorten von Braugerste und Durum (Hartweizen) leiden weniger unter knappen 
Niederschlägen als Sommersorten. Dank züchterischer Aktivitäten hat Winterdurum 
mittlerweile eine deutlich größere Anbaubedeutung (66 %) als Sommerdurum (34 %). 
Auch der Gerstenbedarf der Mälzereien wird bereits zu einem wesentlichen Teil von der 
Winterform gedeckt. Der Anteil der Winterbraugerste im Malz wird weiter zunehmen. Im 
Jahr 2017 wurden Winterackerbohnen eines österreichischen Züchtungsunternehmens 
registriert, daraus eröffnen sich neue Möglichkeiten für die Fruchtfolge. Weitere 
Kandidaten befinden sich im Zulassungsverfahren. Auf Grund der steigenden 
Temperaturen wurden in den letzten Jahren auch exotische Pflanzen wie z. B. Reis, 
Kichererbse, Erdnuss, Süßkartoffel, Artischocke etc. feldmäßig kultiviert. Dabei handelt es 
sich allerdings um Nischenkulturen. 

In der Pflanzenzüchtung nimmt die Widerstandskraft gegen Trockenheit, wie bereits im 
ersten Fortschrittsbericht festgehalten, einen hohen Stellenwert ein. Unter Beteiligung 
der AGES, der Universität für Bodenkultur und österreichischer Pflanzenzüchter wurden 
und werden Forschungsprojekte durchgeführt, die sich mit der Anpassung an Hitze- und 
Trockenstress befassen. Beispiele dafür sind die Projekte WHEAT STRESS (Winter wheat 

https://www.ages.at/themen/landwirtschaft/sorte/forschung/wheat-stress/
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cultivars maintaining high yield under environmental stress, 2009-2011), EFFICIENT 
WHEAT (Improving nitrogen efficiency in European winter wheat under drought stress, 
2011-2013), COMBIRISK (Combined weather related risk assessment monitor for tailoring 
climate change adaption in Austrian crop production, 2016-2018) und KLIMAFIT 
(Miteinander zu Sorten mit verbesserter Öko-Stabilität zur Anpassung an den 
Klimawandel, 2017-2020 und 2021-2023). An der Verbesserung der Trockentoleranz und 
Thermotoleranz von Pflanzen wird weltweit umfangreich geforscht. Das Projekt 
NOVOMALT (2010-2015) der Saatzucht Donau hat sich mit der Entwicklung neuer 
Winterbraugerstensorten als Reaktion auf Klimaveränderungen befasst. Im Rahmen des 
Projekts wurde ein Genpool an österreichischer Winterbraugerste aufgebaut und es 
wurden Vorarbeiten für die Zulassung einer Reihe von Sorten geleistet. 

Österreichische Züchter prüfen ihr Zuchtmaterial weiterhin teilweise auch in Ungarn, der 
Slowakei, Rumänien, Serbien, Kroatien, Spanien oder der Türkei hinsichtlich ihrer Eignung 
für Klimabedingungen, die zukünftig für österreichische Regionen typisch sein könnten. 
Bei der Züchtung von Winterweizen werden Elternsorten aus Rumänien, Bulgarien, 
Kroatien, der Ukraine etc. eingekreuzt, um die Trocken- und Hitzetoleranz zu verbessern. 
Ein Züchtungsunternehmen testet in Spanien Mais in zwei Wasserversorgungsstufen. 
Sorten, die sich in diesen Experimenten als vergleichsweise trockentolerant erweisen, 
gelangen in der Folge in Österreich zur Zulassungsprüfung. Ein weiterer Aspekt der 
Klimawandelanpassung ist u. a. in der Maiszucht die Toleranz gegen Kühle im Frühjahr. 
Durch eine zeitige Saat erfolgt die Blühphase früher, womit die für die Befruchtung 
gefährliche Julihitze teilweise vermieden wird. Sojabohne kommt, sofern eine 
ausreichende Bodenfeuchte vorhanden ist, mit höheren Temperaturen gut zurecht. Die 
österreichische Sojaanbaufläche liegt 2021 bei über 75.000 Hektar. Dazu haben 
züchterische Innovationen wesentlich beigetragen. 

In der Beschreibenden Sortenliste werden die Eigenschaften der Sorten in neun 
Ausprägungsstufen eingeteilt. Für Trockenheit wird unverändert zum ersten 
Fortschrittsbericht keine Einteilung in diese Ausprägungsstufen (1 sehr tolerant– 9 sehr 
empfindlich gegenüber Trockenheit) vorgenommen. Dies liegt vor allem daran, dass beim 
Merkmal „Empfindlichkeit für Trockenheit“ die versuchstechnischen Voraussetzungen 
fehlen. Aus diesem Grund ist der vermehrte Einsatz von Sorten, welche eine zeitweilige 
Wasserknappheit besser tolerieren, nach wie vor nicht quantifizierbar. Die Beschreibende 
Sortenliste enthält aber doch eine Reihe von Hinweisen zur Toleranz gegen Trockenstress. 

https://www.ages.at/themen/landwirtschaft/sorte/forschung/efficient-wheat/
https://www.ages.at/themen/landwirtschaft/sorte/forschung/efficient-wheat/
https://combirisk.boku.ac.at/index.html
https://www.ages.at/en/topics/agriculture/agricultural-research/food-security/forschungsprojekt-klimafit/
http://www.saatzucht-donau.at/deutsch/projekte/projekte.htm
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Auch die spezifischen Anforderungen an die in Saatgutmischungen verwendeten Sorten 
für Nachsaat und Neuanlage von Grünlandbeständen ändern sich. So ist eine verbesserte 
Toleranz gegen Trockenstress und parasitische Pilze notwendig. In der HBLFA Raumberg-
Gumpenstein wird derzeit an der Züchtung neuer Sorten von der Wiesenrispe (Poa 
pratensis) als eines der wichtigsten Futtergräser und der Verbesserung der Sorte 
Gumpensteiner Rotklee gearbeitet (HBLFA Raumberg-Gumpenstein 2019). 

Situationsbeschreibung und Trend seit dem ersten Fortschrittsbericht 
Die Trockenperioden der vergangenen Jahre unterstreichen die Bedeutung der 
Pflanzenzüchtung. So traten in den Jahren 2015 sowie 2017-20 gebietsweise 
Trockenperioden auf, die zu teils beträchtlichen Ertragseinbußen führten (AGES 2020a). 

Tabelle 6: Trockenperioden der letzten Jahre inklusive der betroffenen Regionen und der 
betroffenen Arten. 

Jahr Betroffene Region Betroffene Arten (Auswahl) 

2015 Ostösterreich Wintergetreidearten, teilweise 
Sommergetreidearten, Winterraps, Mais, 
Sojabohne, Sonnenblume, Zuckerrübe, 
Kartoffel, Ackerfutter 

2017 Ostösterreich, Teile des Alpenvorlandes, Teile 
des Mühl- & Waldviertels, Teile des 
Südöstlichen Flach- & Hügellandes, Kärnten 

Winter- und Sommergetreidearten, 
Winterraps, Mais, Sojabohne, 
Sonnenblume, Zuckerrübe, Ackerfutter 

2018 Ostösterreich, Alpenvorland, Mühl- und 
Waldviertel 

Wintergetreidearten, 
Sommergetreidearten, Winterraps, 
Ackerfutter 

2019 Ostösterreich, Mühl- und Waldviertel Wintergetreidearten, 
Sommergetreidearten, Winterraps, 
Ackerfutter 

Frühjahr 2020 Ostösterreich, Teile des Alpenvorlandes, Teile 
des Südöstlichen Flach- und Hügellandes, Teile 
Kärntens 

Wintergetreidearten, 
Sommergetreidearten, Winterraps, 
Ackerfutter 

Quelle: AGES 2020a, schriftliche Auskunft vom 13. Juli 2020 

Wie bereits im ersten Fortschrittsbericht beschrieben, prüfen österreichische Züchter 
vermehrt ihre Züchtungen in Ländern mit klimatischen Bedingungen, wie sie zukünftig 
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auch für Österreich zutreffen könnten. Dies zeigt wiederholt, dass in der Forschung und 
Züchtung bereits auf den Klimawandel reagiert wird. 

Die Aussage, dass Feldversuche zur Toleranz gegen Trockenheit aufgrund der Komplexität 
ihre Grenzen haben, ist weiterhin gültig. 

 Bewässerung 

Beschreibung und Bezug zur Anpassung 
Es wird erwartet, dass es in Zukunft regional unterschiedlich zu einer Ausweitung der 
Bewässerungsflächen und -intensität kommt. Sowohl die Optimierung der 
Bewässerungsplanung (hinsichtlich Menge und Zeitpunkt) als auch der Einsatz von 
effizienten, wassersparenden Bewässerungssystemen nimmt insbesondere in einigen 
österreichischen Regionen an Bedeutung zu. (Die Bewässerung von Agrarflächen hat 
allerdings auch einen negativen Einfluss auf den Humusgehalt. Ein geringerer Humusgeh-
alt hat in weitere Folge wiederum einen negativen Einfluss auf die 
Wasserspeicherkapazität von Agrarböden). Mit dem Kriterium sollen wesentliche Trends 
in der Wassernutzung durch die Landwirtschaft dargestellt werden. 

Ergebnisse 
Mit den zur Verfügung stehenden Daten aus der Agrarstrukturerhebung kann die 
Entwicklung der Bewässerung in der Landwirtschaft seit 2010 dargestellt werden. Es 
liegen sowohl Daten zum Anteil der bewässerten Fläche an der gesamten 
landwirtschaftlichen Fläche, als auch zum Einsatz von wassersparenden, effizienten 
Bewässerungssystemen vor. Kulturen unter Glas sowie Haus- und Nutzgärten, die laufend 
bewässert werden, wurden nicht in die Erhebung einbezogen. 

Bewässerte Flächen sind jene Flächen, die im Untersuchungsjahr mindestens einmal 
tatsächlich bewässert wurden. Als bewässerbare Flächen gelten Flächen, die im 
Bezugsjahr erforderlichenfalls (mit den normalerweise im Betrieb verfügbaren 
technischen Einrichtungen und der normalerweise verfügbaren Wassermenge) bewässert 
werden könnten (Definition Statistik Austria, Agrarstrukturerhebung 2016, S. 75). 
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Tabelle 7: Bewässerung 2010, 2013 und 2016. Flächenangaben in Hektar. 

Bundesland 2010 2013 2016 

bewässerbare 
Fläche 

bewässerte 
Fläche 

bewässerbare 
Fläche 

bewässerte 
Fläche 

bewässerbare 
Fläche 

bewässerte 
Fläche 

Burgenland 22.977 7.239 26.637 13.738 22.610 10.119 

Kärnten 639 133 1.252 206 1.352 79 

Nieder-
österreich 

60.700 15.264 80.772 32.242 63.575 23.466 

Ober-
österreich 

1.551 395 2.167 742 2.645 697 

Salzburg 128 46 194 100 386 68 

Steiermark 1.970 1.135 3.660 1.979 3.491 1.344 

Tirol 1.971 1.399 2.889 1.896 2.952 1.319 

Vorarlberg 70 40 79 49 569 125 

Wien 1.991 830 2.207 1.174 2.178 976 

Österreich 91.998 26.481 119.857 52.126 99.757 38.193 

Quelle: Statistik Austria, Agrarstrukturerhebung 2016. 

Die bewässerbare Fläche ist seit 2010 gestiegen und betrug im Jahr 2013 119.857 ha. Bei 
der Erhebung 2016 betrug die bewässerbare Fläche 99.757 ha. 

Die tatsächliche Bewässerung hängt unmittelbar mit den Witterungsverhältnissen 
zusammen und kann von Jahr zu Jahr stark variieren. Im Jahr 2010 lag die bei Bedarf 
bewässerbare Fläche bei 91 998 ha. Bedingt durch die relativ feuchten 
Witterungsverhältnisse im Jahr 2010 wurden nur 28,8 % tatsächlich bewässert. Der 
Niederschlag 2013 war österreichweit mit einem Plus von 5 Prozent zum langjährigen 
Mittel (1981-2010) durchschnittlich. Auffallende Abweichungen zeigten sich zwischen den 
einzelnen Monaten. Während der Jänner, Mai, Februar und November 
überdurchschnittlich nass waren, war der Juli der trockenste seit Messbeginn. Im Jahr 
2013 wurden 43,5 % der bewässerbaren Fläche bewässert. Die Niederschlagsmenge lag 
2016 um 10 Prozent über dem vieljährigen Mittel. Über dem langjährigen Durchschnitt 
lagen die Monate Jänner, Februar, Mai und Juni. Von der bewässerbaren Fläche von 
99.757 ha wurden 2016 38,2 % bewässert. Den größten Anteil an der im Jahr 2016 
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bewässerten Fläche nahm die Ackerlandfläche (exkl. geschützter Anbau) mit 32.670 ha 
(86 %) ein. Auf bewässerte Flächen im geschützten Anbau entfielen 580 ha (1 %). 
Dauergrünlandflächen wurden im Ausmaß von 859 ha (2 %) bewässert. Sonstige Kulturen 
wie Obstanlagen oder Weingärten machten mit 4.084 ha 11 % der bewässerten Fläche im 
Jahr 2016 aus. 

Unter den Bewässerungsverfahren dominiert weiterhin die Bewässerung mit 
Sprinkleranlagen, gefolgt von der Tröpfchenbewässerung. 

Tabelle 8: Anzahl der Betriebe in Österreich mit den unterschiedlichen 
Bewässerungsverfahren in den Jahren 2010 und 2016 

Art des Bewässerungsverfahrens 2010 2016 

Sprinklerbewässerung 1.928 2.519 

Tröpfchenbewässerung 985 1791 

Oberflächenbewässerung 481 634 

Quelle: Statistik Austria, Agrarstrukturerhebung 2010 und 2016. 

Im Vergleich zu 2010 wurden aufgrund des generellen Anstiegs von Betrieben, die ihre 
Flächen bewässern, beim Einsatz sämtlicher Bewässerungsverfahren Zuwächse 
verzeichnet. Die größte Zunahme zeigt sich bei der Tröpfchenbewässerung, die im 
Vergleich zu 2010 bei 806 zusätzlichen Betrieben zum Einsatz kommt. Bei 591 weiteren 
Betrieben werden Flächen mit Sprinkleranlagen beregnet. Die Oberflächenbewässerung 
kommt im Unterschied zu 2010 bei 153 Betrieben zur Anwendung. 

Situationsbeschreibung und Trend seit dem ersten Fortschrittsbericht 
Seit 2010 haben sich sowohl der Anteil der bewässerbaren Flächen als auch der 
bewässerten Flächen erhöht. Die bewässerbare Fläche ist von 91.998 ha auf 99.757 ha 
gestiegen. Die tatsächlich bewässerte Fläche 2016 lag mit 38.193 ha zwischen der relativ 
geringen Fläche von 26.481 ha des eher feuchteren Erhebungsjahres 2010 (Vollerhebung) 
und der größeren Fläche (52.126 ha) des Jahres 2013 (Stichprobe). Die vorliegenden 
Erhebungen zeigen einen Trend zu einer Zunahme der Bewässerung in Österreich auf. Den 
stärksten Zuwachs gibt es bei der Tropfchenbewässerung. Um einen eindeutigen Trend zu 
erkennen, sind längere Zeitreihen erforderlich. 



 

62 von 578 Zweiter Fortschrittsbericht 

Die Ergebnisse der Agrarstrukturerhebungen der Jahre 2010, 2013 und 2016 zeigen, dass 
Bewässerung in der landwirtschaftlichen Produktion für spezifische Regionen Österreichs 
eine besondere Rolle spielt. Diese typischen Bewässerungsgebiete mit Feldanbau liegen in 
Niederösterreich und Burgenland. Bei der Erhebung 2010 betrug der Anteil der beiden 
Bundesländer ca. 85 % an der gesamten bewässerten Fläche. In den Jahren 2013 und 2016 
hat sich der Anteil auf ca. 88 % erhöht. 

 Versicherte Flächen in der Landwirtschaft 

Beschreibung und Bezug zur Anpassung 
Die Landwirtschaft ist wetterbedingten Produktionsrisiken ausgesetzt. Eine 
Risikominimierung für den Einzelnen – durch die Inanspruchnahme entsprechender 
Versicherungsprodukte – sowie die Entwicklung und der Ausbau weiterer 
Versicherungsmodelle sind gerade hinsichtlich sich ändernder klimatischer Bedingungen 
wichtig. 

Das Kriterium soll beobachten, wie sich das Ausmaß der versicherten Flächen in Österreich 
tendenziell verändert, da dies einen wichtigen Aspekt der Anpassung darstellt. Eine 
mögliche Zu- oder Abnahme an versicherten Flächen hängt jedoch ebenso von anderen 
Faktoren ab, wie wirtschaftliche Rahmenbedingungen und Förderungen. Dies ist bei der 
Auswertung des Kriteriums jedenfalls zu berücksichtigen. 

Ergebnisse 
Wetterbedingte Schäden in der Landwirtschaft führen immer wieder zu Ertragseinbußen 
und -ausfällen in Millionenhöhe. Dabei variieren die Ursachen von Jahr zu Jahr. So waren 
2016 hauptsächlich Frost-, Hagel, Sturm- und Überschwemmungsschäden für fast die 
gesamte Schadenssumme verantwortlich (siehe Abbildung 6). 2018 und 2019 hingegen 
führten insbesondere flächendeckende Dürren, aber auch Hagel-, Sturm- und 
Überschwemmungsereignisse zu erheblichen Schäden in der Landwirtschaft. 
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Abbildung 6: Schäden in der Landwirtschaft seit 2013 (in Millionen Euro) (Quelle: 
Österreichische Hagelversicherung). 

Quelle: Österreichische Hagelversicherung 

Die versicherten landwirtschaftlichen Flächen sind seit Veröffentlichung des ersten 
Fortschrittsberichts 2015 jährlich gestiegen (siehe Abbildung 7). 2020 betrug die 
versicherte Fläche 1.294.489 ha, im Vergleich dazu umfasste 2013 die versicherte Fläche 
1.214.506 ha. 2015 waren es 1.193.270 ha. Die Versicherungssumme nahm nach 2018 
(3,8 Mrd. Euro) und 2019 (4,7 Mrd. Euro) im Jahr 2020 laut Österreichischer 
Hagelversicherung auf 5,1 Mrd. Euro erneut zu. 
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Abbildung 7: Versicherte landwirtschaftliche Flächen in Österreich (in 1.000 ha)  

Quelle: Grüner Bericht 2020, Daten BMLRT und Österreichische Hagelversicherung 

Der Durchversicherungsgrad (das Verhältnis der versicherten Fläche zur tatsächlich 
versicherbaren Fläche) ist ein wesentlicher Indikator für die Wirkung der Bezuschussung 
der Versicherungsprämien. Hier zeigt sich ein klarer Anstieg seit 2015. Bis zum Jahr 2020 
stieg der Durchversicherungsgrad bei Mehrgefahren im Ackerbau auf rund 72 % an, im 
Jahr 2016 lag er zum Vergleich noch bei rund 62 %. Die Dürreindexversicherung stieg im 
selben Zeitraum von rund 11 % auf rund 27 % an. Bei Dürre und Frost im Obstbau nahm 
die Durchversicherung im selben Zeitraum von rund 38 % auf 48 % zu. 
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Abbildung 8: Entwicklung des Durchversicherungsgrades (Basis INVEKOS-Daten). 

Quelle: Grüner Bericht 2019, Österreichische Hagelversicherung 

Neben der Österreichischen Hagelversicherung, die sowohl Pflanzen- als auch 
Tierversicherungen anbietet, gibt es im Bereich der Tierversicherungen weitere 
Versicherungsunternehmen – die R+V/VTV Vereinigte Tierversicherung und die Wiener 
Städtische Versicherung –, die seit 2019 bundesweit Tierversicherungen 
prämienbezuschusst anbieten. Im regionalen Bereich unterstützen – vor allem in 
Vorarlberg – die kleinen Tierversicherungsvereine auf Gegenseitigkeit. 

Auf Basis des Hagelversicherungs-Förderungsgesetzes bzw. des 
Katastrophenfondsgesetzes werden die Versicherungsprämien bei landwirtschaftlichen 
Kulturen für die Risiken Hagel, Frost, Dürre, Stürme, starke und anhaltende Regenfälle 
sowie seit 2019 auch bei landwirtschaftlichen Nutztieren für Tierseuchen und 
Tierkrankheiten durch den Bund und die Länder zu nunmehr je 27,5 % bezuschusst (bisher 
25 %). Dadurch ergab sich für 2019 eine Steigerung der Bezuschussungssumme zur 
Verbilligung der Versicherungsprämien auf rund 89,0 Mio. Euro (2018: 64,6 Mio. Euro), die 
vom Bund und den Ländern aufgebracht wird (BMLRT 2020b) und damit den öffentlichen 
Haushalt erkennbar betrifft. 
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Situationsbeschreibung und Trend seit dem ersten Fortschrittsbericht 
Das Angebot im Bereich der landwirtschaftlichen Versicherungen hat in den letzten Jahren 
deutlich zugenommen. Die Hagelversicherung stellt dabei die wichtigste Versicherung 
gegen Wetterschäden in Österreich dar und baut ihr Produktangebot fortlaufend aus. 
Neben Schäden von Hagel umfasst diese mittlerweile auch Schäden durch Frost, Sturm, 
Dürre oder Überschwemmung. Die Dürreindexversicherung bietet die Österreichische 
Hagelversicherung erst seit 2015 an und nimmt damit europaweit eine Vorreiterrolle ein. 

Nach Abnahmen im Jahr 2014 und 2015 ist die versicherte landwirtschaftliche Fläche in 
Österreich wieder angestiegen und hat 2020 einen Höchstwert mit 1.294.489 ha erreicht. 
Mittlerweile sind rd. 47 % der gesamten landwirtschaftlich genutzten Fläche versichert. 
Insbesondere der Bereich Dürre und Frost im Obstbau nahm zwischen 2015 und 2018 um 
52 % zu. 

Zu berücksichtigen ist, dass die Entwicklung der versicherten Flächen von 
unterschiedlichen Faktoren beeinflusst wird, wie z. B. von der Höhe der zu zahlenden 
Prämien bzw. den ökonomischen Anreizen (Förderung). 

4.1.4 Zusammenschau Landwirtschaft 

 Tabellarische Darstellung der Kriterien 

Tabelle 9: Zusammenfassung der wichtigsten Trends in der Anpassung 

Kriterium Situation/Trends Rückschluss in Bezug auf die 
Anpassung 

Ausgewählte 
Agrarumweltmaßnahmen 
Maßnahmenpaket(MP) 
Boden 
MP Naturschutz 
Biofläche 

Manche Maßnahmen im ÖPUL 2015 
entsprechen nicht mehr denjenigen 
aus 2007. Ein direkter Vergleich ist 
daher nur bedingt möglich. 
Flächen, auf denen 
Bodenschutzmaßnahmen 
durchgeführt werden, sind seit 2015 
gestiegen und betragen 2019 
516.000 ha. 
Der Anteil der Flächen mit 
naturschutzrelevanten 
Agrarumweltmaßnahmen zeigt einen 

MP Boden: Maßnahmen zur 
Verbesserung des 
Bodenzustandes sowie zum 
Schutz gegen Erosion werden 
infolge des Klimawandels 
zunehmend wichtiger. Der Anteil 
an Flächen mit 
Bodenschutzmaßnahmen steigt 
weiterhin. Ein weiterer Ausbau 
der Maßnahmen sowie eine 
Erhöhung des Flächenanteils sind 
wie bereits im ersten 
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Kriterium Situation/Trends Rückschluss in Bezug auf die 
Anpassung 

deutlich erkennbaren Anstieg bis 
2017, der sich 2018 abgeflacht hat. 
2019 zeigt einen geringen Rückgang 
im Vergleich zum Jahr 2018. 
Seit 2015 steigt der Anteil der 
biologisch bewirtschafteten Fläche 
kontinuierlich und betrug 2019 rd. 
670.000 ha, dies entspricht mehr als 
25 % der landwirtschaftlich 
genutzten Fläche. 

Fortschrittsbericht weiterhin 
anzustreben. 
MP Naturschutz: Das Angebot 
trägt zum Erhalt funktionsfähiger 
Agrarökosysteme (mit 
Rückzugsräumen für Tier- und 
Pflanzenarten) bei. Der 
Flächenanteil des ggstdl. MP 
Naturschutz ist mit 6 % an der 
gesamten landwirtschaftlichen 
Fläche noch relativ gering. Die 
Ausweitung der Flächen sollte 
weiterhin forciert werden. 
Biofläche und Biobetriebe: Der 
Anteil der biologisch 
bewirtschafteten Fläche steigt 
seit 2015 wieder kontinuierlich 
an. Die biologische 
Bewirtschaftung richtet sich nach 
Zielen, die auch von hoher 
Relevanz für die Anpassung sind. 

Einsatz von 
klimaangepassten 
Kulturpflanzen 

Die Erhöhung der Hitze-
/Trockenresistenz ist seit langem 
Forschungsgegenstand. Feldversuche 
zur Toleranz gegen Trockenheit 
haben aufgrund der Komplexität ihre 
Grenze.  
Die Anzahl der zugelassenen Sorten 
ist seit dem ersten 
Fortschrittsbericht um 106 Sorten 
gestiegen. Damit steht eine größere 
Auswahl für heterogene Boden-, 
Bewirtschaftungs- und 
Klimabedingungen zur Verfügung. 
Österr. Züchter testen Sorten nach 
wie vor bereits in kontinental-heißen 
Ländern. Auch für das Grünland 
laufen Züchtungsvorhaben für mehr 
Trockentoleranz. Der Trend zum 
Umstieg auf trockenresistentere 
Wintersorten hat sich weiter 
fortgesetzt. 

Die weitere Verbesserung der 
Hitze- und Trockenstresstoleranz 
sowie der Toleranz gegenüber 
anderen Stressfaktoren ist 
angesichts der in den letzten 
Jahren verstärkt aufgetretenen 
Trockenperioden nach wie vor 
von großer Bedeutung für die 
Klimawandelanpassung. 
Forschung und Züchtung setzen 
bereits Aktivitäten, die es 
weiterzuführen und auszubauen 
gilt. Eine quantitative Aussage 
hinsichtlich einer vermehrten 
Zulassung trockenheitstoleranter 
Sorten ist nach wie vor nicht 
möglich, da Trockentoleranz 
nicht als Ausprägungsstufe in der 
Beschreibenden Sortenliste 
angeführt wird. 

Bewässerung Die Daten der Agrarerhebungen 
zeigen, dass die bewässerbare Fläche 
seit 2010 gestiegen ist.  
Beim Einsatz sämtlicher 
Bewässerungsverfahren sind 
Zuwächse zu verzeichnen. Den 
stärksten Zuwachs gibt es bei der 
Tröpfchenbewässerung. 88 % der 

Die Bewässerung spielt in der 
österreichischen Landwirtschaft 
regional eine immer größere 
Rolle (Niederösterreich, 
Burgenland und Wien). Der 
Klimawandel wird mit hoher 
Wahrscheinlichkeit Nachfrage 
und Angebot von Bewässerung 
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Kriterium Situation/Trends Rückschluss in Bezug auf die 
Anpassung 

bewässerten Fläche in Österreich 
lagen 2016 in NÖ und Bgld. 
  

zusätzlich beeinflussen. Eine 
weitere Beobachtung der 
Bewässerung in Ö (insbesondere 
in den besonders relevanten 
Regionen) ist notwendig, 
einerseits z. B. um 
Nutzungskonflikte um die 
Ressource Wasser zu vermeiden 
und andererseits um einen 
möglichen Anhaltspunkt für 
einen Sorten/Artenwechsel zu 
bieten  

Versicherte Flächen in der 
Landwirtschaft 

Nach Abnahmen im Jahr 2014 und 
2015 ist die versicherte 
landwirtschaftliche Fläche wieder 
gestiegen und hat 2020 mit 
1.294.489 ha einen Höchstwert 
erreicht. Der Anteil der gesamten 
landwirtschaftlich genutzten 
Flächen, die durch Versicherungen 
erfasst sind, hat sich seit dem ersten 
Fortschrittsbericht von 42 % auf 47 % 
erhöht. Insbesondere der Bereich 
Dürre und Frost im Obstbau nahm 
zwischen 2015 und 2018 um 52 % zu. 

Das Angebot im Bereich der 
landwirtschaftlichen 
Versicherungen hat in den 
letzten Jahren deutlich 
zugenommen. Neben Schäden 
von Hagel umfasst diese 
mittlerweile auch Schäden durch 
Frost, Sturm, Dürre oder 
Überschwemmung. 
Die Extremereignisse (z. B. 
Trockenheit, Frostschäden) in 
den letzten Jahren 
unterstreichen die Bedeutung 
von Versicherungen zur 
Risikoreduktion. 

 Synopse aus Themenworkshop und Kriterien 
Die Teilnehmenden im Themenworkshop sind der Meinung, dass bereits wichtige und 
zahlreiche Schritte hin zu einer klimafitten Landwirtschaft gesetzt werden, dies zeigen 
auch die Ergebnisse der Kriterien. Für Landwirtinnen und Landwirte ist ein umfassendes 
Beratungsangebot vorhanden, das Bewusstsein für Bodenschutz ist kontinuierlich 
gestiegen, in der Pflanzenzüchtung werden laufend Fortschritte erzielt und die Forschung 
befasst sich verstärkt mit möglichen neuen Krankheiten und Schaderregern. Um Risiken zu 
minimieren, liegt ein umfassendes Versicherungsangebot vor und die versicherte 
landwirtschaftliche Fläche liegt, wie das Kriterium „Versicherte Fläche in der 
Landwirtschaft“ (4.1.3.4) zeigt, 2020 auf einem Höchststand. Viele ÖPUL-Maßnahmen 
tragen mit ihren Zielen zur Anpassung bei, erwähnt wird insbesondere der Humusaufbau. 
Dies wird durch das Kriterium „Ausgewählte Agrarumweltmaßnahmen“ (4.1.3.1) 
untermauert, so ist seit 2015 der Anteil an Flächen mit Bodenschutzmaßnahmen 
gestiegen. Auch die biologisch bewirtschafteten Flächen steigen seit 2015 wieder 
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kontinuierlich an. In der Pflanzenzüchtung spielen Toleranz gegen Trockenstress, Hitze 
und bodennahes Ozon - wie bereits im ersten Fortschrittsbericht - weiterhin eine große 
und zunehmende Rolle. Auch für das Grünland laufen entsprechende 
Züchtungsaktivitäten. Durch den Klimawandel wird sich auch die Standorteignung der 
Kulturpflanzen verändern, nach Einschätzung der Teilnehmenden geht hier die 
Entwicklung bereits in die richtige Richtung. Handlungsbedarf wird vor allem noch für das 
Grünland gesehen. 

Die positiven Entwicklungen sind zu begrüßen, dürfen jedoch nicht darüber 
hinwegtäuschen, dass weiterer Handlungsbedarf besteht und die begonnenen Aktivitäten 
weiterzuführen und auszubauen sind. So wäre eine noch stärkere Annahme von ÖPUL 
wünschenswert, um eine klimafitte Landwirtschaft weiter zu forcieren. Dazu braucht es 
auch eine ausreichende Mittelausstattung für die kommende ÖPUL-Periode. Besonderer 
Handlungsbedarf besteht nach wie vor bei der „Etablierung und Förderung von 
wassersparenden Bewässerungssystemen“ (4.1.3.2). Die Bewässerung könnte sich nach 
Einschätzung der Teilnehmenden zu einem Kernthema entwickeln. Angesprochen werden 
Nutzungskonflikte, technische Herausforderungen bei der Umsetzung aber auch die 
Kosten. Darüber hinaus ist das Thema eng mit dem Zustand des Bodens und der 
Standorteignung der Kulturen verknüpft, dies muss verstärkt mitberücksichtigt werden. 
Die im Kriterium Bewässerung beschriebenen Daten zeigen eine Tendenz hin zu einer 
Zunahme der Bewässerung in Österreich, für einen eindeutigen Trend sind längere 
Zeitreihen erforderlich. Bei der Bewässerung dominieren nach wie vor Sprinkleranlagen, 
es sind aber deutliche Zuwächse bei der Tröpfchenbewässerung zu beobachten. Dies 
unterstreicht den weiteren Handlungsbedarf. Zum Tierschutz und zur Tiergesundheit 
unter veränderten klimatischen Verhältnissen mangelt es noch an 
Forschungserkenntnissen, insbesondere zu möglichen neuen Krankheiten. Hitze 
entwickelt sich zunehmend zum Thema in der Tierhaltung, auch der steigende 
Wasserbedarf sollte verstärkt berücksichtigt werden. 
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4.2 Forstwirtschaft 

Übergeordnetes Ziel: Erhaltung der multifunktionalen Wirkungen des Waldes durch seine 
nachhaltige und an klimatische Veränderungen angepasste Bewirtschaftung. 

4.2.1 Fachliche Einschätzung der Zielerreichung 

Nachfolgende Ausführungen fassen die Einschätzungen der Expertinnen und 
Experten im Themenworkshop zusammen und basieren auf dem Protokoll und 
diesbezüglichen Rückmeldungen. Da es sich um eine Experteneinschätzung 
handelt, sind auch gegensätzliche Sichtweisen und Meinungen möglich. Die 
Aussagen zeigen den Trend in der Anpassung auf, erheben aber keinen Anspruch 
auf Vollständigkeit. Eine Liste mit den im Workshop vertretenen Institutionen 
findet sich im Anhang. 

Für das Aktivitätsfeld allgemein - Was ist gut auf dem Weg? Förderungen in der 
Forstwirtschaft berücksichtigen verstärkt anpassungsrelevante Aspekte wie z. B. die 
Aufforstung mit mehreren Baumarten oder das Belassen von Grünbiomasse im Wald. Dies 
zeigt sich auch in einer beginnenden Baumartenveränderung und Waldverjüngung. Für die 
Waldeigentümerinnen und –eigentümer gibt es zahlreiche Aus- und 
Weiterbildungsangebote sowie Beratungsunterlagen und Beratungsangebote. 
Waldeigentümerinnen und Waldeigentümer zeigen sich zunehmend offen für alternative 
Bewirtschaftungsformen. Die dynamische Waldtypenkartierung unterstützt die Ziele der 
Anpassungsstrategie. Mit dieser wird ein Beitrag geleistet, die zukünftigen Anbaugebiete 
der Fichte sowie aller weiteren Baumarten besser zu charakterisieren. Wichtige 
Erkenntnisse zu Luftschadstoffen und deren Wirkung auf Waldökosysteme liefert das 
bundesweit flächendeckende Bioindikatornetz (BIN) durch die Analysen der Blätter und 
Nadeln. Von den Teilnehmenden wird ferner darauf hingewiesen, dass Bauen mit Holz an 
Bedeutung gewonnen hat. Auch die anwendungsorientierte Forschung zur 
Waldbewirtschaftung unter künftigen klimatischen Verhältnissen ist gut auf dem Weg 
(z. B. Adapt 2W). 

Eine Herausforderung ist insbesondere, dass in tiefen Lagen unter 1000 m Seehöhe die 
Fichte nach wie vor eine große Rolle spielt. Das Klima wurde bisher im Waldbau als relativ 
statisch angenommen. Es braucht eine verstärkte Entwicklung hin zu einem dynamischen 
Ansatz, der die Ergebnisse von Klimaszenarien berücksichtigt. Dynamische 

https://bfw.ac.at/rz/bfwcms2.web?dok=3233
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Waldtypenkartierungen liegen noch nicht für alle Bundesländer vor, der 2020 ins Leben 
gerufene Waldfonds wird dazu beitragen, diesbezüglich Fortschritte zu erzielen. Bei der 
Ausgestaltung der nächsten Programmperiode für ländliche Entwicklung LE 21-27 sollen 
ausreichend Mittel für die Forstwirtschaft sichergestellt werden. Die Leistungen des 
Waldes als Ökosystem – auch zu Speicherung von Kohlenstoff im Sinne des Ziels der 
nationalen Klimaneutralität 2040 – sollten grundsätzlich verstärkt kommuniziert werden. 
Durch eine nachhaltige und multifunktionale Waldbewirtschaftung tragen 
Waldeigentümerinnen und Waldeigentümer derzeit dazu bei, dass der Wald seine 
Ökosystemleistungen erfüllen kann. Neben den Einnahmen aus dem Holz- bzw. 
Biomasseverkauf werden in Zukunft vermehrt auch alternative Einnahmequellen 
erschlossen bzw. bereitgestellt werden müssen, um notwendige 
Ökosystemdienstleistungen weiter auszubauen bzw. zu optimieren und damit die Resilienz 
zu stärken. Der alpine Raum wird eine noch stärkere Bedeutung für den Sommertourismus 
erhalten, durch den steigenden Nutzungsdruck ergeben sich viele Herausforderungen. 
Sportarten wie insbesondere Mountainbiken, Wandern, Geocaching etc. boomen. Es 
braucht diesbezüglich eine verstärkte Lenkung, um naturschutzrechtlich sensible Gebiete 
und Wildtiere zu schützen und gleichzeitig ein attraktives Angebot zu schaffen sowie 
weiterhin die Waldbewirtschaftung nicht einzuschränken. Hier ist auch die Raumplanung 
gefordert. Wie sich die Speicherteiche für die Beschneiung auf Waldökosysteme 
auswirken, ist derzeit nicht bekannt. Hier besteht Forschungsbedarf. 

Good Practice Adapt 2W – Langzeitstudie und Monitoring 

Im Rahmen des Projekts ADAPT 2W (Analyse von Vulnerabilität & 
Anpassungsmaßnahmen an den Klimawandel im Biosphärenpark Wienerwald) 
wurde die Wirkung der Klimaveränderung auf Wälder und Waldbewirtschaftung 
im Biosphärenpark Wienerwald untersucht. Für Bestände, die sich in der Prognose 
bis 2100 als besonders gefährdet herausstellten, wurden angepasste 
Managementstrategien entwickelt. Diese Strategien werden seit 2016 auf sechs 
ÖBf-Testflächen im Biosphärenpark Wienerwald in die Praxis umgesetzt. Die 
Waldentwicklung wird auf den Test- und Kontrollflächen beobachtet, 
dokumentiert und bewertet. Im Jahr 2018 wurden die erhobenen 
Waldinformationen in eine Datenbank eingearbeitet, die auch für weitere 
Forschungszwecke zur Verfügung steht. 

https://www.bundesforste.at/natur-erleben/biosphaerenpark-wienerwald/projekte/adapt-2w.html
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Good Practice Österreichischer Walddialog 

Mit dem österreichischen Walddialog (ÖWAD) startete im April 2003 ein breiter 
gesellschaftlicher Dialogprozess, um den sorgsamen Umgang mit dem Wald 
weiterzuentwickeln, sämtliche Wirkungen des Waldes nachhaltig zu sichern und 
gemeinsam Möglichkeiten zu seinem Schutz sowie zur Förderung seiner 
ökonomisch, ökologisch und sozial ausgewogenen Bewirtschaftung zu finden. Der 
Österreichische Walddialog ist als langfristiger, kontinuierlicher Dialogprozess 
konzipiert. Es sind über 90 Vertreterinnen und Vertreter aus den Bereichen 
Umwelt- und Naturschutz, Forst- und Landwirtschaft, Holz-, Papier- und 
Energieindustrie, Jagd, aber auch aus Wissenschaft und Bildung, Jugend und 
Sport, Verwaltung etc. beteiligt. Um den Walddialog zu strukturieren, sind 
verschiedene Gremien eingerichtet. Der Runde Tisch ist das zentrale 
Entscheidungsgremium, er gibt thematische Schwerpunkte für den Dialogprozess 
vor und entscheidet über die prozessuale Vorgehensweise. Im Rahmen des 
Walddialogs wurde das Österreichische Waldprogramm (BMLFUW 2006) 
entwickelt. Die österreichische Waldstrategie 2020+ ist das Folgeprogramm. 

Good Practice Destination Wald – Handbuch Forst & Tourismus 

Destination Wald wurde als Kommunikationsplattform initiiert, mit dem Ziel, 
qualitätsvolle forsttouristische Angebote zu entwickeln. In einer 
Veranstaltungsreihe wurden touristische Möglichkeiten identifiziert, die im 
Einklang mit nachhaltiger Waldwirtschaft stehen und Forstbetrieben wie auch 
Tourismusanbietenden praxisnahe Hilfestellung bieten. Begleitend zu den 
Workshops wurden die Ergebnisse in einem Handbuch zusammengefasst. Das 
Handbuch Destination WALD – Das Handbuch zur Entwicklung forsttouristischer 
Angebote (BFW 2016) hat zum Ziel, Forstbetriebe sowie Verantwortliche in 
Tourismusregionen bei der Entwicklung markttauglicher touristischer Angebote zu 
unterstützen. 

https://www.bmlrt.gv.at/forst/walddialog.html
http://www.bfw.ac.at/webshop/index.php?id_product=345&controller=product
http://www.bfw.ac.at/webshop/index.php?id_product=345&controller=product
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Good Practice Staatspreis für beispielhafte Waldwirtschaft 

Der Staatspreis für beispielhafte Waldwirtschaft wird seit 1994 vergeben. Er zielt 
darauf ab, die besten Ideen auszuzeichnen und die Arbeit der Waldbäuerinnen 
und Waldbauern einem größeren Publikum vorzustellen. Der Preis steht für das 
Aufzeigen der vielfältigen Möglichkeiten, aus dem Wald gleichzeitig 
naturverträglichen und wirtschaftlichen Nutzen zu ziehen, das Selbstverständnis 
der Waldbäuerinnen und -bauern zu stärken und den Stellenwert der bäuerlichen 
Waldwirtschaft zu erhöhen, damit das Ökosystem Wald in seinen vielen 
Dimensionen auch für zukünftige Generationen erhalten bleibt. 

Good Practice Wald.Klima.Fit. 

Die Broschüre Wald.Klima.Fit. – Mein Beitrag zum klimafitten Wald und zur 
Eindämmung des Klimawandels (LK 2020) gibt einen Überblick wie 
Waldeigentümerinnen und Waldeigentümer ihre Wälder klimafit erhalten können 
und wie die Holzverwendung einen Beitrag zum Klimaschutz leisten kann. 

 Anpassung der Baumarten- und Herkunftswahl (3.2.4.1) 
Ziel: Erhöhung der Stabilität und Reduzierung der Anfälligkeit des Waldökosystems 
gegenüber Schadorganismen. Erhöhung der an die jeweils standörtlichen Verhältnisse 
angepassten Diversität auf allen Ebenen (genetisch, artspezifisch, strukturell, Diversität 
der Lebensräume etc.). Dabei sollte einerseits die Orientierung an der potenziell 
natürlichen Vegetation richtungweisend sein und andererseits – zur Förderung der 
Vitalität und Stabilität sowie der Resilienz – auf allfällige Auswirkungen auf autochthone 
Gehölze Bedacht genommen werden. Erhöhung der Stabilität und Verringerung der 
Störanfälligkeit durch z. B. rechtzeitige Einleitung von Verjüngungsmaßnahmen. 

Was ist gut auf dem Weg? 
Die Forschung befasst sich schon seit längerem mit den Auswirkungen des Klimawandels 
auf den Wald. Am BFW wird u. a. die Herkunftsforschung und Züchtung betrieben. Mit der 
Österreichischen Waldstrategie 2020+ wurde eine Basis geschaffen, sämtliche 
Dimensionen einer nachhaltigen Waldbewirtschaftung zu optimieren. Sie soll dazu 

https://www.bmlrt.gv.at/forst/wald-gesellschaft/Auszeichnungen-Preise/staatspreis2018.html
https://blaetterkatalog.lko.at/oe/?catalog=Broschuere_Wald-Klima-Fit
https://blaetterkatalog.lko.at/oe/?catalog=Broschuere_Wald-Klima-Fit
https://bfw.ac.at/rz/bfwcms.web?dok=4278
https://www.bmlrt.gv.at/forst/oesterreich-wald/waldstrategie-2020/waldstrategie_paper.html
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beitragen, die multifunktionalen Leistungen des Waldes für die jetzigen und zukünftigen 
Generationen zu sichern. Als positiv angeführt werden Änderungen von 
Förderbedingungen (z. B. Belassen von Grünbiomasse im Wald). Der Zeitraum ist 
allerdings noch zu kurz, um bereits Wirkungen zu beobachten. Dynamische 
Waldtypenkartierungen sind auf dem Weg, z. B. in Tirol und der Steiermark. Die 
Baumartenzusammensetzung ändert sich, dies zeigt die aktuelle Zwischenauswertung der 
österreichischen Waldinventur. Die Öst. Bundesforste setzen Waldbauhandbücher ein, 
geänderte Bestockungsziele führen zu einer Erhöhung des Laubholzanteils. 

Als enorme Herausforderung wird das rasche Voranschreiten des Klimawandels 
bezeichnet. Naturverjüngung wird wahrscheinlich nicht mehr ausreichen, um 
klimaangepasste Bestände zu erhalten. Die Überalterung und unzureichende Verjüngung 
der Schutzwälder ist nach wie vor ein schwerwiegendes Problem. Um Veränderungen 
dokumentieren zu können, ist jedoch die Zeitspanne seit dem ersten Fortschrittsbericht zu 
kurz. Die Orientierung an der potentiell natürlichen Waldgesellschaft geht von der 
Annahme eines statischen Klimas aus und wird von einigen Teilnehmenden als nicht mehr 
ausreichend erachtet. Der Klimawandel verändert die Standortbedingungen und damit die 
potentiell natürliche Vegetation. Aus diesem Grund sollte der Frage nachgegangen 
werden, ob die alleinige Orientierung an der PNV auch weiterhin als richtungsweisend zu 
betrachten ist. Durch die relativ langen Umtriebszeiten in der Forstwirtschaft müssen auch 
die Veränderungen durch den Klimawandel einbezogen werden. Die Standorte verändern 
sich durch den Klimawandel und zusätzlich durch weitere Faktoren, die nach Einschätzung 
einiger noch nicht hinreichend berücksichtigt werden. Heimische Baumarten kommen 
zunehmend unter Druck. Nicht nur die Fichte, sondern auch andere Baumarten (z. B. 
Kiefer, Buche) sind von den Folgen des Klimawandels betroffen. Eine entsprechende 
Herkunftswahl wird möglicherweise nicht ausreichen. Für eine dynamische Anpassung 
sollte auch über mögliche Gastbaumarten nachgedacht werden. Eingemahnt wird jedoch 
ein vorsichtiger Umgang mit Gastbaumarten, da relevantes Wissen zu negativen 
ökologischen Auswirkungen oder auch zur Frage, welche neuen Schädlinge und 
Krankheiten dadurch begünstigt werden, fehlt. Douglasien werden sehr unterschiedlich 
bewertet, da auch diese anfällig gegenüber Trockenheit sein können. Die Vielfalt durch 
einen überlegten Mix an Baumarten ist weiter zu forcieren. Dabei wird auch angemerkt, 
dass beim Baumartenmix auch ökonomische Aspekte eine Rolle spielen. Invasive 
Neophyten wie z. B. der Götterbaum oder der Eschenahorn werden als problematisch 
betrachtet. Vor allem Klein- und Kleinstwaldbesitzerinnen und –besitzer sollten gezielt 
über die Bedeutung einer aktiven und nachhaltigen Bewirtschaftung informiert werden. 
Managementpläne orientieren sich noch überwiegend an den derzeitigen 
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Standortbedingungen und am derzeitigen Klima, diese sollten zukünftige Bedingungen 
mitdenken und eine gewisse Flexibilität vorsehen, bzw. auch Limits berücksichtigen. Die 
Förderpolitik sollte weiterhin und verstärkt so gestaltet werden, dass klimafitte 
Baumarten, die auch an den jeweiligen Standort angepasst sind, forciert werden. Weiterer 
Forschung z. B. zur Genetik und Züchtungsversuche z. B. hinsichtlich Trockenresistenz wird 
eine noch größere Bedeutung zukommen. Von den Teilnehmenden wird angemerkt, dass 
das Ziel der Handlungsempfehlung kontinuierlich zu verfolgen und als laufender Prozess 
zu betrachten ist. 

Good Practice (Z)Eichen setzen für einen klimafitten Wald 

Eine nachhaltige Waldbewirtschaftung wirkt dem Klimawandel entgegen, bringt 
Ertrag und einen gesunden Wald für nächste Generationen. Mischbestände aus 
Nadel- und Laubholz tragen dazu bei, dass der Wald mit den Auswirkungen des 
Klimawandels besser zurechtkommt. In wärmeren Regionen sind es u. a. die 
Eichen, die dazu beitragen, dass der Wald auch weiterhin seine Funktionen 
erfüllen kann. Im Rahmen der Initiative (Z)Eichen setzen, wurden 60.000 Bäume, 
großteils Eichen, in steirischen Wäldern gesetzt. Für Waldeigentümerinnen und –
eigentümer werden Informationen und Beratung zur Waldbewirtschaftung 
angeboten. 

Good Practice Dynamische Waldtypisierung Steiermark 

Mit der dynamischen Waldtypisierung Steiermark wird eine an den Standort und 
die klimatischen Einflüsse angepasste Planungs- und Beratungsgrundlage für die 
Waldbewirtschaftung in der Steiermark geschaffen. Sie soll dazu beitragen, die 
Wälder klimafit und zukunftsfähig zu gestalten sowie die Produktionsbedingungen 
der Forstwirtschaft zu optimieren. Den Waldeigentümerinnen und –eigentümern 
steht dann eine gezielt auf den jeweiligen Standort abgestimmte Empfehlung 
unterschiedlich geeigneter Baumarten zur Verfügung, die auch jeweilige 
unterschiedliche Klimaszenarien berücksichtigt. 

https://www.z-eichensetzen.at/
https://www.agrar.steiermark.at/cms/ziel/151504582/DE/
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Good Practice Projekt SUSTREE 

Genetisch vielfältige, anpassungsfähige Wälder sind besonders bei sich ändernden 
klimatischen Bedingungen von hoher Bedeutung. SUSTREE ist ein 
grenzüberschreitendes Kooperationsprojekt in Mitteleuropa (Österreich, 
Deutschland, Tschechien, Polen, Ungarn, Slowakei), um die Anpassung der Wälder 
an den Klimawandel durch den Einsatz von geeignetem Saat- und Pflanzgut zu 
untersuchen und zu fördern. Ziel war die Modellierung der Verschiebung von 
Herkunftsgebieten im Klimawandel und die Darstellung der Schwierigkeiten beim 
grenzüberschreitenden Saatguttransfer. Mit Hilfe der Modelle wurde ein 
Werkzeug geschaffen, mit dessen Hilfe Forstpraktiker Herkünfte der sieben 
wichtigsten Baumarten (Tanne, Lärche, Fichte, Kiefer, Buche, Stiel- und 
Traubeneiche) grenzübergreifend eruieren können. Zur leichten Handhabbarkeit 
wurde eine Smartphone-App entwickelt. Die Ergebnisse der App können derzeit 
noch nicht für Herkunftsempfehlungen genutzt werden, da der Transfer von 
Forstsaat- und Pflanzgut zwischen Herkunftsgebieten und zwischen Ländern durch 
nationale Gesetzgebungen eingeschränkt ist. 

Good Practice NETGEN – Netzwerk Genetik Wald 

Bäume sollten nicht nur an heutige Bedingungen angepasst sein, sondern auch 
eine hohe Anpassungsfähigkeit an mögliche zukünftige Verhältnisse besitzen, also 
klimafit sein. Bäume besitzen innerhalb ihrer Art große Unterschiede im Hinblick 
auf zahlreiche Eigenschaften, zum Beispiel Wuchsleistung, Trockenstressresistenz, 
Nadelaustrieb und Frosthärte. Viele dieser Eigenschaften sind entscheidend für 
ihre Klimafitness und können im Sinne der Klimawandelanpassung aktiv genutzt 
werden. Das Projekt NETGEN – Netzwerk Genetik Wald – betreibt ein Netzwerk an 
Dauerversuchsflächen quer über ganz Österreich, die diese Unterschiede 
dokumentieren sollen und zur forstlichen Wissensvermittlung zur Verfügung 
stehen. 

  

https://www.bfw.gv.at/sustree-film-borderless-forests/
https://www.netgen.or.at/
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 Bodenschonende Bewirtschaftung (3.2.4.2) 
Ziel: Erhaltung der physikalischen und ökologischen Funktionen des Bodens, insbesondere 
als Wasserspeicher und Nährstofflieferant. 

Was ist gut auf dem Weg? 
Beispielsweise haben die Öst. Bundesforste Kriterien für den Bau von Forststraßen 
entwickelt. Kriterien für die Fein- und Groberschließung liegen u. a. in der Steiermark vor. 
Eine Fördervoraussetzung innerhalb LE 14-20 ist z. B. der verpflichtende Verbleib von 
Grünbiomasse durch Grobentastung und Abzopfen im Wald. Um Bodenverdichtung zu 
vermeiden, werden Waldarbeiten bereits großteils bei ungünstigen 
Witterungsverhältnissen ausgesetzt. Die Forschung beschäftigt sich laufend mit dem 
Thema (z. B. BOKU und BFW). 

Als Herausforderung für die Waldbewirtschaftung werden die milderen Winter gesehen. 
Sind die Böden nicht mehr durchgehend gefroren, besteht bei Waldarbeiten die Gefahr 
einer zunehmenden Bodenverdichtung. Zukünftig könnte es allenfalls besser sein, 
Arbeiten während sommerlicher Trockenperioden durchzuführen, wobei der Schwerpunkt 
der – planmäßigen – Holzernte, etwa wegen der Holzqualität, weiterhin in der kalten 
Jahreszeit liegen wird. Die Seilbringung wäre bodenschonender, ist jedoch mit höheren 
Kosten verbunden. Durch den Einsatz seilunterstützter Harvester-Technologie wird auch 
steiles Gelände vermehrt befahren. Bodenschonende Holzernte sollte speziell auf 
sensiblen Standorten forciert werden, um Bodenverdichtung und damit verbundene 
Erosion hintanzuhalten. Das österreichische Forstwegenetz ist mit etwa 45 Laufmetern 
pro Hektar relativ hoch entwickelt. Von einigen Teilnehmenden wird angeregt, über einen 
Rückbau von Forststraßen zu diskutieren. Es braucht eine gute Balance zwischen einem 
ausreichend dichten Netz und der Schonung des Bodens (Durch die Erschließung des 
Waldes konzentriert sich die Befahrung auf die Wege und Rückegassen). Forststraßen 
haben mitunter auch für die Erholungsnutzung eine Bedeutung. Zu bedenken ist ferner, 
dass auch für die Bekämpfung von Waldbränden Forststraßen zunehmend an Bedeutung 
gewinnen. Die Bringung von Schadholz (z. B. Borkenkäfer, Windwürfe) muss zeitnah 
erfolgen, dies bedeutet eine logistische Herausforderung insbesondere bei großflächigen 
Kalamitäten. Insbesondere die Vollmechanisierung der Holzernte trägt zur 
Bodenverdichtung bei und beeinträchtigt den Boden jahrzehntelang. Unterschiedliche 
Waldtypen weisen unterschiedliche Empfindlichkeiten auf. Das Baumverfahren kann zur 
Humus- und Nährstoffverarmung beitragen und hat somit auch einen Einfluss auf die 
Senkenfunktion des Waldes. Daher ist es wichtig, Bäume aus Läuterungen im Bestand zu 
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belassen und bei Durchforstungen abzuzopfen. Durch ein modifiziertes Baumverfahren 
kann die Nährstoffverarmung deutlich verringert werden. Grüne Biomasse sollte am 
Standort bleiben, hier ist noch Optimierungsbedarf gegeben. Eine schonende 
Bewirtschaftung, zum Beispiel kleinflächiges Schlägern oder Einzelstammnutzung, ist 
kostenintensiver. Zur Bodenverbesserung sind Laubbaumarten verstärkt zu forcieren. 

Good Practice Forststraßen als Lebensraum 

Das bundesweite LE 14-20 Projekts „Forststraßen als Lebensraum“ rückte 
Forststraßen als Lebensraum sowie ihre Böschungen in den Fokus. Diese 
Kleinhabitate bieten besondere Strukturen für verschiedene Gruppen wie 
Insekten, Pflanzen, Amphibien und Reptilien. Der im Projekt entstandene Best-
Practice-Handlungsleitfaden „Biodiversität an Forststraßen bei Planung, Bau & 
Pflege“ soll die bestmögliche Entfaltung von Standortspotentialen sowie die 
Minimierung von ökologischen Risiken an Forststraßen bei Planung, Bau und 
pflegerischer Gestaltung aufzeigen. Grundsätzlich sollte bedacht werden, dass aus 
naturschutzfachlicher Sicht sowie in Hinblick auf die Bodenverdichtung das 
Forststraßennetz auf das notwendige Ausmaß für die Pflege und Bewirtschaftung 
der Wälder beschränkt werden sollte. 

Good Practice Moorrenaturierung und lebensraumverbessernde Maßnahmen 

Als Beitrag zur Umsetzung der Biodiversitätsstrategie 2020+ wurden im 
Forstbetrieb Inneres Salzkammergut der Öst. Bundesforste neun Moore 
renaturiert. Im Forstbetrieb Traun-Innviertel werden aktuell das Laudachseemoor 
und das Wildmoos am Mondseeberg renaturiert. Der fortschreitende 
Moorschwund wird durch den Bau von Spundwänden gestoppt. Weiteres Ziel ist 
der Erhalt und die Förderung ökologisch wertvoller Lebensräume und regionaler 
Biodiversität. Daher werden beispielsweise mehrere Tümpel geschaffen, 
Tuffquellen durch Auflichtung verbessert, Wiesen für Bienen attraktiviert und 
Pfeifengraswiesen erhalten. Die Maßnahmen werden durch wissenschaftliche 
Untersuchungen begleitet. 

https://www.bundesforste.at/leistungen/naturraum-management/foerderprojekte/forststrassen-als-lebensraum.html
https://www.bundesforste.at/fileadmin/naturraummanagement/naturraummanagement/Forststrassen/OEBf_Best_Practice_Leitfaden_2020_web.pdf
https://www.bundesforste.at/fileadmin/naturraummanagement/naturraummanagement/Forststrassen/OEBf_Best_Practice_Leitfaden_2020_web.pdf
https://www.bundesforste.at/leistungen/naturraum-management/foerderprojekte/moorrenaturierung-und-lebensraumverbesserung.html
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Good Practice Biomasseampel 

Nachhaltige Waldbewirtschaftung zielt auf ressourcenschonende 
Produktionsabläufe ab, um natürlichen Nährstoffkreisläufe zu gewährleisten. 
Biomasse aus Waldbewirtschaftung ist sowohl als Energieträger als auch Rohstoff 
für die Papier- und Zellstoffindustrie wichtig. Bei der Entnahme von Biomasse ist 
auf Produktionskraft der Waldböden zu achten. Die Biomasseampel zeigt am 
jeweiligen Standort unter Berücksichtigung einfacher Parameter, wie 
Geologie/Geomorphologie, Exposition, Bodentyp und Bonität, ob die Entnahme 
feiner Biomasseanteile vertretbar ist oder nicht. Die Biomasseampel kann bei der 
zuständigen Landwirtschaftskammer bestellt werden. 

Good Practice ZÖFU Zertifizierung 

Forstunternehmen in Österreich können sich mit dem ZÖFU Gütezeichen 
zertifizieren lassen. Das Gütesiegel "Zertifiziertes Österreichisches 
Forstunternehmen" weist Unternehmen als ökologisch und sozial nachhaltig, mit 
gut ausgebildeten Mitarbeitern und einwandfreier Technik aus und bietet damit 
die Möglichkeit, sich gegenüber Billigstanbietern abzugrenzen. 
Das Zertifizierungssystem verfolgt Ziele wie z. B. die Sicherstellung der Qualität 
forstlicher Dienstleistungen, die kontinuierliche Verbesserung der 
Waldbewirtschaftung oder die bestmögliche Schonung der Natur und des 
Ökosystems bei der Durchführung von forstlichen Arbeiten. 

 Reduktion der Wildschadensbelastung (3.2.4.3) 
Ziel: Geringere Wildschadensbelastung zur Sicherung der Verjüngung und Erhaltung der 
Bestandes-stabilität. 

Was ist gut auf dem Weg? 
Die Öst. Bundesforste haben eine Jagdstrategie entwickelt, die sich in Umsetzung 
befindet. Die oberösterreichische Landwirtschaftskammer vergibt jährlich den Wald-Wild-
Ökologie Preis für eine vorbildliche Lösung der Wald-Wild Frage. Die Mariazeller Erklärung 

https://www.lko.at/waldhygiene-spagat-zwischen-forstschutz-und-%C3%B6kologie%202500%202792381
https://bfw.ac.at/rz/bfwcms.web?dok=10442
http://www.forstjagddialog.at/willkommen/
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bildete im Jahr 2012 den Ausgangspunkt, gemeinsam in einem Dialog an Lösungen für 
regional angespannte Wald-Wild Konflikte zu arbeiten. 

Wie die aktuellen Ergebnisse des Wildeinflussmonitoring (WEM) zeigen, stellt der 
Wildverbiss nach wie vor eine große Herausforderung für die Verjüngung dar. Der 
Keimlingsverbiss wird derzeit im WEM nicht erhoben. Der Verbiss ist zahlenmäßig belegt, 
die Wild-Abschussraten sind nicht daran angepasst. Hier ist weiterer Handlungsbedarf 
gegeben. Auch der Gamsbestand im Schutzwald wird als Herausforderung bezeichnet. Die 
Umsetzung der Mariazeller Erklärung sollte nach Auffassung einiger Teilnehmender weiter 
forciert werden, die bisherigen Fortschritte in der direkten Umsetzung vor Ort würden als 
gering erachtet. Diese Meinung wird jedoch nicht von allen Anwesenden geteilt. 
Gesetzliche Rahmenbedingungen seien ausreichend vorhanden, die konsequente 
Umsetzung, sodass keine Gefährdung des Waldes durch Wild gegeben ist, sollte aber 
verstärkt werden. Ein gewisses Problem ergibt sich schon durch die unterschiedlichen 
Jagdgesetze der neun Bundesländer. Die Jagd sollte sich jedenfalls verstärkt an 
ökologischen Aspekten orientieren. Es braucht weiterhin Bewusstseinsbildung in der 
Jägerschaft und unter Waldeigentümerinnen und -eigentümern, die ihren Wald vor allem 
als Jagdgebiet sehen und nutzen. Die Bevölkerung sollte über die Bedeutung eines 
ausgewogenen Wildbestands verstärkt informiert werden. 

Good Practice Broschüren zum Thema Wald & Wild 

Die Broschüre „Vermeidung von Wildschäden im Wald durch Schalenwild –
Empfehlungen für Jäger und Waldbesitzer“ beinhaltet Empfehlungen für die 
Jägerschaft und für Waldeigentümerinnen und –eigentümer sowie 
landwirtschaftliche Maßnahmen, die zur Vermeidung von Wildschäden beitragen. 

In Ergänzung zielt die Broschüre „Wildschäden vorbeugen mit Motorsäge und 
Gewehr“ auf ein gutes Miteinander zwischen der Jägerschaft und 
Forstbewirtschaftern ab. Sie enthält eine Maßnahmenauflistung, um jagdliche und 
forstliche Ziele in Einklang zu bringen. 

http://www.forstjagddialog.at/willkommen/
https://ooe.lko.at/vermeidung-von-wildsch%C3%A4den-im-wald-durch-schalenwild%202500%202704388
https://ooe.lko.at/vermeidung-von-wildsch%C3%A4den-im-wald-durch-schalenwild%202500%202704388
https://www.waldverband.at/wp-content/uploads/2018/12/Wildgerechter-Waldbau-Web.pdf
https://www.waldverband.at/wp-content/uploads/2018/12/Wildgerechter-Waldbau-Web.pdf
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Good Practice Nachhaltigkeit in der Jagd – Selbstbewertungstool und 
Praxishandbuch 

Ein einfaches Online-Bewertungs- und Auswertungsschema ermöglicht 
Jagdverantwortlichen und Jagdausübenden zu testen, wie nachhaltig die eigene 
Jagdpraxis ist. Das Praxishandbuch Nachhaltigkeit der Jagd stellt Prinzipien, 
Kriterien und Indikatoren einer nachhaltigen Jagd vor. Nachhaltige Jagd hat die 
Erhaltung der Ökosysteme, der Arten und Populationen sowie deren genetischer 
Vielfalt zum Ziel. 

Good Practice Wildlife Estate Label 

Mit dem Wildlife Estate Label werden europäische land- und forstwirtschaftliche 
Betriebe ausgezeichnet, die sich über gesetzliche Mindestanforderungen hinaus 
aktiv für Biodiversität einsetzen. Die Biodiversitätsstrategie der EU ist Grundlage 
der Philosophie des „Wildlife Estates Labels“. Bei der Bewertung orientiert man 
sich neben den Grundsätzen der Nachhaltigkeit insbesondere an den von der EU 
verabschiedeten Umweltzielen. Die Vergaberichtlinien werden daher stetig 
aktualisiert, um einen gesicherten Beitrag zur wirtschaftlichen, sozialen und 
ökologischen Stabilität des ländlichen Raumes zu leisten. 

 Entwicklung eines Beratungskonzeptes für Waldeigentümerinnen und 
Waldeigentümer bzgl. der Anpassung der Wälder an den Klimawandel (3.2.4.4) 
Ziel: Verbesserung der Beratung, Ausbildung sowie Fortbildung von Waldbesitzerinnen/-
besitzern unter Berücksichtigung neuester Ergebnisse aus der Forschung. 

Was ist gut auf dem Weg? 
Ein umfangreiches Angebot der forstlichen Aus- und Weiterbildung ist vorhanden. Die 
Ausarbeitung von Waldbewirtschaftungsplänen ist im Laufen. Waldverbände bzw. 
Waldwirtschaftsgemeinschaften sind etabliert und bieten Unterstützung und Beratung zu 
allen Belangen der Waldbewirtschaftung. 

http://selbsttest.biologischevielfalt.at/anwenderhinweise/
https://www.umweltbundesamt.at/fileadmin/site/themen/nachhaltigkeit/nachhaltige_jagd.pdf
http://www.wildlife-estates.eu/get_the_label.php
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Als Herausforderung wird die Umsetzung der Erkenntnisse aus der Forschung in die Praxis 
bezeichnet. Das vorhandene Beratungsangebot und Kartenmaterialien werden zum Teil 
nur maßnahmenbezogen und im Anlassfall in Anspruch genommen. Besitzerinnen und 
Besitzer von Kleinwald zu erreichen und entsprechend zu sensibilisieren, wird als 
besonders schwierig bezeichnet. Dies wird jedoch nicht von allen als Nachteil gesehen, da 
die damit einhergehende Diversität in der Bewirtschaftung auch zur Biodiversität im Wald 
beitragen kann. Angemerkt wird von einigen Teilnehmenden aber auch, dass die 
Anpassung an die Folgen des Klimawandels in der forstlichen Beratung noch nicht 
ausreichend verankert ist. Für die Aus- und Weiterbildung wäre ein Netz aus 
Beispielflächen nützlich. Angemerkt wird u. a., dass zur Aufrechterhaltung bzw. zum 
Ausbau des Beratungsdienstes der Kammern ausreichend Ressourcen zur Verfügung 
gestellt werden müssen. Abschließend wird darauf hingewiesen, dass die Beratung und 
Weiterbildung sowie die Anpassung von Beratungskonzepten ein laufender Prozess ist. 

Good Practice Vereinigung der Waldaufseher und Forstwirte Tirols 

Die Vereinigung der Waldaufseher und Forstwirte Tirols hat zum Ziel, das 
fachliche Wissen seiner Mitglieder zu fördern. Die Mitglieder werden in 
beruflichen, rechtlichen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Belangen 
unterstützt. 

Good Practice Klimafitter Wald 

In Österreich gibt es rund 140.000 Waldeigentümerinnen und -eigentümer, davon 
besitzen fast 99 % Kleinwald mit weniger als 200 Hektar Waldfläche (Statistik 
Austria 2018). Der Wald zählt zu den Hauptbetroffenen des Klimawandels. Damit 
er zur Lösung der Situation effektiver beitragen kann, bietet das 
Bundesforschungszentrum für Wald (BFW) mit der Internetplattform Wald im 
Klimawandel – Wie mache ich meinen Wald klimafit? praxisnahe Unterstützung 
für Waldeigentümerinnen und Waldeigentümer sowie Gemeinden und Regionen 
an. Die Website wird weiter zu einer nationalen Anlaufstelle für alle ausgebaut, 
die Unterstützung bei der klimafitten Waldbewirtschaftung benötigen. Darüber 
hinaus ist eine fundierte Wissensvermittlung an die interessierte Öffentlichkeit ein 
Ziel. 

https://www.waldaufseher.org/ausbildung/auswahl-und-ausbildung/
https://www.klimafitterwald.at/
https://www.klimafitterwald.at/
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 Adaptierung und Verbesserung des Störungs- und Kalamitäts-managements 
(3.2.4.5) 
Ziel: Schadensbegrenzung bei Schadereignissen wie z. B. Windwürfen oder 
Borkenkäferkalamitäten. 

Was ist gut auf dem Weg? 
Aktionspläne für Kalamitäten und Katastrophen sind z. B. in der Steiermark vorhanden. 
Die Errichtung von Nasslagerplätzen wird im Rahmen des Waldfonds und des 
Österreichischen Programms für Ländliche Entwicklung 2014 – 2020 gefördert. Bei Gefahr 
im Verzug kann die Holzbringung durch das Bundesheer unterstützt werden. Zum 
Borkenkäfer ist umfangreiches Informationsmaterial verfügbar. Dieses wird laufend 
aktualisiert. Das BFW baut derzeit eine Datenbank mit Forstdienstleistern auf. 

Das vermehrte Auftreten invasiver Schädlinge als Folge des Klimawandels ist seit Jahren zu 
beobachten. Zu berücksichtigen ist auch, dass mit Gastbaumarten neue Schadinsekten 
eingeschleppt werden können. Als Herausforderung wird bezeichnet, dass Aktionspläne 
nicht bundesweit vorhanden sind. Im Fall von großflächigen Kalamitäten mangelt es an 
Gerätschaften für die Bringung. Holzbringungsunternehmen und Frächter stoßen an ihre 
Kapazitätsgrenzen. In den letzten Jahren wurden zunehmende und hohe Schäden durch 
den Borkenkäfer verzeichnet, z. B. 3,3 Mio. Vfm. in NÖ im Jahr 2018. Die Kosten für die 
Errichtung von Nasslagerplätzen sind hoch, zusätzlich sind die Kosten der Einlagerung zu 
berücksichtigen. Das Risiko des Qualitäts- und Wertverlusts ist vorhanden, kann jedoch 
durch korrekte Lagerung und adäquate Beregnung vermindert werden. Als 
herausfordernd werden auch die Zusammenarbeit mit der Holzindustrie und die Logistik 
als wesentlichen Beitrag für die rasche Aufarbeitung von Schadholz generell bezeichnet. 
Die Nasslagerung sollte zukünftig vermehrt direkt bei der holzverarbeitenden Industrie 
erfolgen, um einen weiteren Transport zu vermeiden und damit die Effizienz der 
Aufarbeitung zu erhöhen. Innovative Techniken wie z. B. die Entrindung durch 
Harvesterköpfe werden von der weiterverarbeitenden Industrie noch nicht umfassend 
angenommen. Ein rasches und flexibles Risikomanagement ist sicherzustellen, z. B. durch 
die Vorbereitung von entsprechenden Einsatzplänen. Nach Schadereignissen ist es wichtig, 
vorliegende Aktionspläne zu evaluieren und ggf. anzupassen. Aus der Sicht der 
Teilnehmenden gewinnt die Einschätzung des Gefährdungspotenzials durch die Behörden 
zunehmend an Bedeutung. 
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Good Practice Borkenkäfermonitoring 

Das österreichische Borkenkäfer-Monitoring ist ein Service des BFW, das 
gemeinsam mit den Landesforstbehörden und den Forstberatern der 
Landwirtschaftskammern ins Leben gerufen wurde, um betroffene und 
interessierte Waldeigentümerinnen und -eigentümer über die aktuelle 
Flugsituation der wichtigsten Borkenkäferarten zu informieren. Seit 2016 werden 
in PHENIPS online neben den Fallenstandorten des Borkenkäfer-Monitorings auch 
die Standorte der PHENIPS-Generationsentwicklung (Schwärmzeiten, 
Befallsbeginn, Brutentwicklung, potentielle Anzahl an Generationen) dargestellt. 

Good Practice Projekt DEBARK 

Um einer weiteren Borkenkäfermassenvermehrung entgegenzuwirken, ist es 
wichtig, Schadholz zügig aufzuarbeiten, aus dem Wald zu entfernen und 
brutuntauglich zu machen. Das Projekt DEBARK befasst sich mit innovativen Ideen 
zur Entlastung der Logistikkette. Durch umgerüstete Harvesterköpfe werden die 
befallenen Stämme so weit entrindet, dass sie gefahrlos auf Holzlagerstätten im 
Wald gelagert werden können. Damit sollen auftretende Spitzen und Engpässe in 
der Bereitstellungskette (Fällung-Rückung-Abtransport bzw. Abnahme im Werk) 
abgefedert werden. Mit diesem Vorgehen wird vor allem Zeit gewonnen, bis 
wieder Kapazitäten zum Abtransport und zur Weiterverarbeitung frei sind. Derzeit 
wird untersucht, ob sich der erhöhte Aufwand lohnt. Das Risiko des Wertverlustes 
durch Verblauung der im Wald belassenen Stämme scheint geringer. 

 Etablierung von Vorsorgemaßnahmen im Hinblick auf die mögliche Zunahme 
von Waldbränden (3.2.4.6) 
Ziel: Entwicklung von Vorsorgemaßnahmen sowie von Waldbrandbeobachtungs- und 
Frühwarnsystemen, um das Risiko von Waldbränden zu minimieren; Erstellung bzw. 
Überarbeitung von Einsatzplänen zur Bekämpfung von Waldbränden. 

https://bfw.ac.at/rz/bfwcms2.web?dok=5312
http://ifff-server.boku.ac.at/wordpress/index.php/language/de/startseite/phenips-online/
https://bfw.ac.at/rz/bfwcms.web?dok=10484
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Was ist gut auf dem Weg? 
Ein Dokumentations- und Warnsystem ist etabliert. Informationen zur Waldbrandgefahr 
werden auf der Website der ZAMG veröffentlicht. Die Waldbranddatenbank an der BOKU 
dokumentiert mit einer detaillierten Beschreibung und Verortung Waldbrände seit 2008. 
Spezialausrüstung zur Bekämpfung von Waldbränden ist bei Feuerwehren teils vorhanden. 
Im Bedarfsfall werden bereits heute Beschneiungsteiche zur Bekämpfung genutzt. Das gut 
ausgeprägte Forststraßennetz (ca. 150.000 km österreichweit) und GIS-unterstütztes 
Kartenmaterial unterstützen die Waldbrandbekämpfung. Um ausreichend Informationen 
zum Forststraßennetz, insbesondere zur exakten Verortung und Anbindung an das 
Straßennetz, zu erhalten, führt das BFW eine operationelle Erfassung der Forstwege 
durch. Die prämiengestützte Waldbrandversicherung wird erst wenig genutzt. 

Als Herausforderung bei Trockenheit werden unachtsame Personen im Wald bezeichnet. 
Verstärkte Bewusstseinsbildung ist notwendig. Generell wird angeregt, die 
Informationsabläufe zu verbessern. Eingebracht wird auch, dass ein hoher Totholzanteil 
im Wald das Waldbrandrisiko erhöhen kann. Die Möglichkeit, Beschneiungsteiche im 
Bedarfsfall für die Bekämpfung von Waldbränden einzusetzen, sollte verstärkt in 
Erwägung gezogen werden. 

Good Practice CONFIRM 

Derzeitige Vorhersagemodelle der aktuellen Waldbrandgefahr beruhen auf 
Wettervorhersagen, ohne dass die tatsächliche Struktur und der Feuchtegehalt 
der Vegetation und Streu berücksichtigt werden. Darüber hinaus sind existierende 
Vorhersagesysteme räumlich grob aufgelöst und haben deshalb im Alpenraum nur 
einen eingeschränkten praktischen Nutzen für Forstbehörden, Feuerwehren oder 
Infrastrukturbetreibende (z. B. Bahn). Das von 2019-2022 laufende Projekt 
CONFIRM (Copernicus Data for Novel High-resolution Wildfire Danger Services in 
Mountain Regions) zielt darauf ab, Satellitendaten und Services des europäischen 
Copernicus-Programms zu nutzen (z. B. Copernicus Global Land Service), um neue 
hochaufgelöste, satellitengestützte Produkte und präoperationelle Services der 
Wald- und Flurbrandgefahr für Österreich bereitzustellen. 

https://www.zamg.ac.at/cms/de/wetter/wetter-oesterreich/waldbrand
https://boku.ac.at/wabo/waldbau/forschung/fachgebiete/bewirtschaftungskonzepte/waldbewirtschaftung-und-klimaaenderung/waldbrand/waldbrand-datenbank
https://projekte.ffg.at/projekt/3310038
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 Immissionsschutz Wald – integrierte Waldinventur und 
Immissionsmonitoring (3.2.4.7) 
Ziel: Flächendeckende Inventur des österreichischen Waldes durch die Zusammenführung 
der Waldinventur mit Methoden der Fernerkundung (Laserscanning, multi-spektrale 
Satellitenaufnahmen) zur Erhöhung der Systemkenntnis sowie die Einrichtung eines 
Immissionsmonitorings. 

Was ist gut auf dem Weg? 
Im Rahmen der österreichischen Waldinventur wurde 2016 auf permanente Erhebungen 
umgestellt, es wird mit Methoden der Fernerkundung unterstützt. Die siebente 
bundesweite Erhebungsperiode der Waldinventur erstreckt sich von 2016 bis 2021. Das 
Bioindikatornetz BIN wurde 1983 als bundesweites flächendeckendes Monitoringnetz 
eingerichtet, um die Auswirkungen von Luftverschmutzung in Waldökosystemen zu 
überwachen. Das Monitoringprogramm stellt durch die Analysen der Blatt- und 
Nadelgehalte sowohl lokale als auch grenzüberschreitende Immissionseinwirkungen sowie 
Nährstoffimbalancen fest und zeigt deren zeitliche Entwicklung und räumliche Verteilung 
auf. Für das Waldzustandsmonitoring sind im Rahmen des europaweiten Waldmonitorings 
16 Intensivbeobachtungsflächen (Level II) eingerichtet. Immissionsmessungen erfolgen 
gemäß dem IG-L. 

Als Herausforderung werden nach wie vor hohe NOx-Einträge insbesondere im 
Nordalpenbereich bezeichnet, deren Ursprung nicht in Österreich liegt. Diese wirken sich 
enorm auf die Mykorrhiza aus, beobachtbar sind ein Artenschwund und ein Abnehmen 
der Pilzdichte. Welche Auswirkungen dies langfristig auf Wälder haben wird, ist derzeit 
nicht absehbar und daher nicht zu beurteilen. Das Bioindikatornetz zeigt Schwefel, Fluor, 
Chlor und Quecksilber in Blatt- und Nadelmasse, und unterstreicht damit den weiteren 
Handlungsbedarf. Das Wissen um synergistische Wirkungen ist noch mangelhaft. Zu 
diesen sind vertiefende Untersuchungen notwendig. Die Ergebnisse daraus, könnten in 
legistische Rahmenbedingungen einfließen. Von den Teilnehmenden wird angemerkt, 
dass der Anpassungsbezug der Handlungsempfehlung klarer dargestellt werden sollte. 

https://bfw.ac.at/lims/level2.daten?kind_in=1
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4.2.2 Zusammenfassende Einschätzung des Fortschritts in der Anpassung 
im Themenworkshop Forstwirtschaft 

Tabelle 10: Einschätzung der Zielerreichung der Handlungsempfehlungen durch die 
Teilnehmenden im Themenworkshop für das Aktivitätsfeld Forstwirtschaft. Die Reihung 
erfolgt nach dem Grad der Zielerreichung. 

Die Einschätzung der Zielerreichung erfolgt als nicht (1), ansatzweise (2), großteils (3), voll (4) erreicht. n gibt 
die Anzahl der abgegebenen Einschätzungen pro Handlungsempfehlung an. 

Die Handlungsempfehlung Immissionschutz Wald – integrierte Waldinventur und 
Immissionsmonitoring (3.2.1.7) wurde von den Teilnehmenden getrennt für den 
Immissionschutz und die Waldinventur hinsichtlich Zielerreichung bewertet. Hinsichtlich 
Immissionschutz wird das Ziel als erreicht bewertet. Für die weiteren 
Handlungsempfehlungen wird die Zielerreichung mit „großteils“ angegeben. Insbesondere 
bei der Baumarten- und Herkunftswahl (3.2.1.1) besteht noch deutlicher 
Handlungsbedarf. Erheblicher Handlungsbedarf wird nach wie vor auch für die Reduktion 
der Wildschadensbelastung (3.2.1.3) angegeben. 

Nr. Handlungsempfehlung Zielerreichung n 

1 2 3 4 

4.2.1.7b Immissionsschutz Wald 0 1 2 7 10 

4.2.1.6 Etablierung von Vorsorgemaßnahmen im Hinblick auf die mögliche 
Zunahme von Waldbränden 

0 1 13 1 15 

4.2.1.7a Integrierte Waldinventur 0 1 9 0 10 

4.2.1.4 Entwicklung eines Beratungskonzeptes für Waldeigentümerinnen 
und Waldeigentümer bzgl. der Anpassung der Wälder an den 

Klimawandel 

0 3 11 0 14 

4.2.1.5 Adaptierung und Verbesserung des Störungs- und Kalamitäts-
managements 

0 6 8 0 14 

4.2.1.8 Entwicklung von adaptierten und innovativen Techniken zur Holz-
verarbeitung unter Berücksichtigung möglicher Veränderungen in 

der Holzqualität und der Baumarten 

0 6 8 0 14 

4.2.1.2 Bodenschonende Bewirtschaftung 2 9 4 0 15 

4.2.1.1 Nachhaltiger Aufbau des Bodens und Sicherung der 
Bodenfruchtbarkeit,-struktur und -stabilität 

1 14 0 0 15 

4.2.1.3 Reduktion der Wildschadensbelastung 14 0 0 0 14 
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Abbildung 9: Zahlenstrahl zur Gesamteinschätzung der Zielerreichung durch die 
Teilnehmenden im Aktivitätsfeld Forstwirtschaft (Gruppe 1 rote Punkte und 2 blaue 
Punkte) (© Umweltbundesamt). 

Die Einschätzung der Zielerreichung für das Aktivitätsfeld Forstwirtschaft allgemein lässt 
den Schluss zu, dass bereits eine Reihe von Anpassungsmaßnahmen in Umsetzung sind. 
Einige wenige Teilnehmende sind in der Beurteilung pessimistischer. Es lässt sich aber 
auch klar ableiten, dass weitere Schritte notwendig sind, um das Ziel in der Anpassung zu 
erreichen. Die Gesamteinschätzung passt gut mit der Bewertung der einzelnen 
Handlungsempfehlungen zusammen. 
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4.2.3 Kriterien 

 Baumartenzusammensetzung 

Beschreibung und Bezug zur Anpassung 
Ein wesentliches Anpassungsziel ist die Wahl standortangepasster Baumarten. Diese 
Praxis soll langfristig zur Erhöhung der Stabilität und zur Reduzierung der Anfälligkeit von 
Waldökosystemen gegenüber Störungen bei sich ändernden klimatischen Bedingungen 
führen. Dabei soll die potentiell natürliche Vegetation unter Beachtung möglicher 
Veränderungen durch den Klimawandel richtungsweisend sein. Wälder mit reichhaltiger 
Artenzusammensetzung und breiter genetischer Amplitude sowie passender 
Bestandestextur und -struktur bieten angesichts der zu erwartenden Klimaänderungen die 
beste Voraussetzung für die Stabilität und Erhöhung der Anpassungsfähigkeit. 

Insbesondere die natürliche Verjüngung trägt zur Stabilität bei und sollte z. B. durch die 
rechtzeitige Einleitung von entsprechenden Maßnahmen gefördert werden. Speziell bei 
Objektschutzwaldbeständen ist eine Überalterung wegen der Aufrechterhaltung der 
Schutzfunktion durch Verjüngung hintanzuhalten. Auf eine geeignete Bestandesstruktur 
ist zu achten. 

Ergebnisse 
Die aktuelle Erhebungsperiode der Österreichischen Waldinventur (ÖWI) von 2016-2021 
ist im Laufen. Eine Zwischenauswertung für die Jahre 2016-2018 liegt vor. Sie stützt sich 
auf die Hälfte des Stichprobennetzes und gibt damit Aufschluss über die neuesten Trends. 
Österreichs Waldfläche ist weiter gestiegen und nimmt aktuell 4,02 Mio. ha ein, das 
entspricht 47,9 % der Staatsfläche. 

Als Parameter für die Entwicklung der Baumartenzusammensetzung wird die 
Baumartenverteilung im Ertragswald herangezogen. 
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Abbildung 10: Trend der Baumartenverteilung im Ertragswald. 1 Symbol entspricht 1 
Prozent. 

Quelle: Österreichische Waldinventur BFW, Darstellung Umweltbundesamt 

Situationsbeschreibung und Trends seit dem ersten Fortschrittsbericht 
Die ÖWI-Daten belegen über die letzten vier Inventurperioden eine zunehmende 
Baumartenvielfalt (Abbildung 10). Seit den 1980iger Jahren ist eine Abnahme der Fichte 
im Ertragswald zu beobachten, dieser Trend setzt sich bei der Zwischenauswertung der 
ÖWI 2016-2018 fort. Im Vergleich zur Vorperiode hat die Fichtenfläche neuerlich um rund 
48.000 ha abgenommen und macht derzeit rund 49 % der Ertragswaldfläche aus. Die 
Weißkiefer hat im Vergleich zur Vorperiode ebenfalls um rund 17.000 ha an Fläche 
verloren, auch die Lärche und sonstige Nadelhölzer zeigen eine leicht rückläufige Tendenz. 
Das Nadelholz insgesamt hat im Ertragswald im Vergleich zur Vorperiode um rund 
73.000 ha abgenommen. Flächen mit Rotbuchen im Ertragswald haben um insgesamt fast 
22.000 ha zugenommen, während die Eichen und übrigen Hartlaubholzflächen annähernd 
unverändert sind. Der Anteil von Weichlaubhölzern ist um rund 14.000 ha 
zurückgegangen. Waldsträucher haben vor allem als Beimischung rund 33.000 ha an 
Fläche im Ertragswald zugewonnen. Die mit Laubhölzern bestockten Ertragswaldflächen 
zeigen nach der vorliegenden Zwischenauswertung der ÖWI weiterhin eine leicht 
steigende Tendenz, die allerdings innerhalb des Fehlerrahmens liegen. Gesicherte 
Aussagen liegen erst nach der Gesamtauswertung der ÖWI Periode 2016-2021 vor. 

Von Bedeutung sind nicht nur die Flächenanteile der einzelnen Baumarten, sondern auch 
der Mischung im Bestand. Seit mehreren Erhebungsperioden ist ein Trend zu 
laubholzreicheren Mischbeständen zu beobachten. Dieser Trend setzt sich in etwas 
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Abbildung 11: Trend des Schadholzanfalls durch abiotische und biotische Faktoren. 

Quelle: Dokumentation der Waldschädigungsfaktoren (DWF). © BFW, Institut für Waldschutz 

Im Vergleich zu den Jahren 2007 und 2008 (Kyrill, Emma, Paul) sind in den letzten Jahren 
einzelne, starke, tiefdruckbedingte Sturmereignisse weniger intensiv aufgetreten. Jedoch 
sind Schäden (Hagel, Windböen, Starkregen) durch schwere Gewitterstürme gehäuft in 
den letzten Jahren festzustellen. 
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Abbildung 12: Anzahl der Waldbrände in Österreich der Jahre 1999 bis November 2020. 

Quelle: Waldbranddatenbank Österreich (BOKU Institut für Waldbau, Fire Database) 

Biotische Schäden: Sprunghafte Anstiege der Schäden durch Käferbefall wurden im 
Gefolge von Sturmschäden und extremen Trockenperioden verzeichnet. Als Konsequenz 
nahm ab 1990 das käferbedingte Schadholzaufkommen deutlich zu (Abbildung 11). 
Ab 2015 ist eine drastische Zunahme des Borkenkäferbefalls zu beobachten, dieser 
befindet sich seitdem auf extrem hohem Niveau. Die Borkenkäferschadholzmenge 
erreichte im Jahr 2017, das sich durch Witterungsextreme, überdurchschnittliche 
Temperaturen und in manchen Regionen Trockenheit auszeichnet, den Rekordwert von 
3,5 Mio. Vfm. Regionale Schwerpunkte zeigten sich im Waldviertel (Niederösterreich) und 
im Mühlviertel (Oberösterreich). Der Anstieg war vor allem auf den Befall von Fichten 
zurückzuführen. Das Jahr 2018 war gekennzeichnet durch andauernde 
überdurchschnittlich warme Wetterlagen und Dürrephasen. Die Schäden stiegen erneut 
auf einen Rekordwert von 5,2 Mio. Vfm. an. Die höchsten Schäden mit 3,3 Mio. Vfm. wies 
Niederösterreich auf, besonders betroffen war, wie bereits in den vergangenen Jahren das 
Waldviertel (BFW 2020). Die Öst. Bundesforste führen im Jahresbericht 2019 über 42 Mio. 
Euro Mehrkosten als Folge des Klimawandels (Schneebruch, Stürme, Borkenkäfer) an. 
78 % der Holzernte im Jahr 2019 war Schadholz (Öst. Bundesforste 2020). 
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Abbildung 13: Trend des Wildeinflusses auf den Wald in %, erhoben auf den Flächen des 
Wildeinflussmonitorings (WEM). 

Quelle: BFW 2019b 
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Waldbewirtschaftung. Die Freisetzung von Kohlenstoff aus dem Boden wird durch 
Temperaturanstieg beschleunigt, was die Senkenfunktion des Waldes beeinträchtigt. 

Der österreichische Wald ist ein wichtiger Wasserspeicher. Der Waldboden nimmt 
Niederschlagswasser auf, speichert es für die Vegetation und gibt es in gefilterter Form 
wieder ab. Er kann durch seine Speicherfähigkeit Hochwasserspitzen dämpfen oder bei 
längerer Trockenheit möglichen Wassermangel für den Wald abpuffern. Die 
Wasserspeicherkapazität hängt stark von standörtlichen Faktoren wie zum Beispiel 
Bodentyp, Geländeform oder Wasserhaushaltsstufe ab. Seit 2015 liegen vom 
Bundesforschungszentrum für Wald Daten vor, mit denen österreichweite Aussagen zur 
Wasserspeicherfähikgeit von Waldböden möglich sind. In Kombination mit 
Niederschlagsdaten können diese Ergebnisse zur Abschätzung des potenziellen Abflusses 
dienen oder wertvolle Informationen zu Fragen einer potenziellen 
Trockenheitsgefährdung liefern (BFW 2015). 

Abbildung 14: Nutzbare Feldkapazität im gesamten Bodenprofil (< 1 m) an den 
österreichischen Waldinventurflächen. Als Feldkapazität wird die Menge Wasser 
bezeichnet, die der Boden gegen die Schwerkraft halten kann. Dieser Wert entspricht der 
Wasserspeicherkapazität des Bodens. 

Quelle: Wasserspeicherung und Trinkwasserproduktion in Österreichs Wäldern. BFW-Praxisinfo 39 – 2015 

Der Boden ist wesentlicher Produktionsfaktor für die Waldbewirtschaftung. Zunehmendes 
Maschinengewicht bei der Holzernte führt trotz technischer Vorkehrungen wie 
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4.2.4 Zusammenschau Forstwirtschaft 

 Tabellarische Darstellung der Kriterien 

Tabelle 11: Zusammenfassung der wichtigsten Trends in der Anpassung 

Kriterium Situation/Trends Rückschluss in Bezug auf die 
Anpassung 

Baumartenzusammensetzung Österreichweit wird über die 
letzten vier Inventurperioden eine 
zunehmende Baumartenvielfalt 
beobachtet. Der Fichtenanteil im 
Ertragswald geht weiter zurück. 
Der Trend zu laubholzreicheren 
Mischbeständen ist weiter zu 
beobachten, allerdings in 
abgeschwächter Form. 

Die Zunahme der 
Baumartenvielfalt kann sowohl 
auf einen waldbaulichen Trend 
zum Mischwald als auch auf einen 
grundsätzlichen Übergang zu 
standortsgerechteren Arten 
zurückgehen. Der steigende Anteil 
an Sträuchern kann auf eine 
naturnähere 
Waldbewirtschaftung hinweisen. 
Geeignete Baumartenwahl und -
mischung sind wesentliche 
Bestandteile der 
Anpassungsstrategie. Es sollten 
weiterhin laubholzreiche 
Mischbestände sowie die 
Reduktion von Fichtenbeständen 
in Tieflagen forciert werden.  
Mangelnde Verjüngung, vor allem 
durch Wildverbiss, verhindert 
nicht nur die Entwicklung von 
Waldbeständen aus gewünschten 
Baumarten sondern gefährdet 
insbesondere die Wirkung der 
Schutzwälder, die eine 
wesentliche Rolle in der 
Prävention und Abwehr klimatisch 
bedingter Naturgefahren spielen. 

Waldgesundheit und -
vitalität 

Der Anstieg des Schadausmaßes 
(konkret: Schadholzvolumen) ist 
seit 2015 insbesondere durch den 
Borkenkäfer enorm gestiegen. Die 
Anfälligkeit für den Käferbefall 
nimmt mit steigenden 
Temperaturen (höhere 
Käferdichte) sowie mangelnder 
Standorttauglichkeit der Baumart 
(insb. bei Trockenheit) zu. Der 
Trend unterstreicht die 

Das steigende 
Schadholzaufkommen durch 
Käferbefall weist auf die 
zunehmend kritischere 
Kombination von für die 
Käferpopulationen günstigem 
Fortpflanzungsklima und 
trockengestressten Beständen 
hin. Der zuletzt genannte 
Risikofaktor kann durch 
standorttaugliche Baumartenwahl 
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4.3 Wasserhaushalt und Wasserwirtschaft 

Übergeordnetes Ziel: Nachhaltige Sicherung der Wasserressourcen als Lebensgrundlage 
und Lebensraum sowie Sicherung der Versorgung mit qualitativ hochwertigem 
Trinkwasser, der umweltgerechten Reinigung der Abwässer und Stärkung des Schutzes der 
Bevölkerung vor Naturgefahren unter veränderten klimatischen Bedingungen. 

4.3.1 Fachliche Einschätzung der Zielerreichung 

Nachfolgende Ausführungen fassen die Einschätzungen der Expertinnen und 
Experten im Themenworkshop zusammen und basieren auf dem Protokoll und 
diesbezüglichen Rückmeldungen. Da es sich um eine Experteneinschätzung 
handelt, sind auch gegensätzliche Sichtweisen und Meinungen möglich. Die 
Aussagen zeigen den Trend in der Anpassung auf, erheben aber keinen Anspruch 
auf Vollständigkeit. Eine Liste mit den im Workshop vertretenen Institutionen 
findet sich im Anhang. 

Für das Aktivitätsfeld allgemein - Was ist gut auf dem Weg? Das Bewusstsein für die 
Notwendigkeit der Klimawandelanpassung ist in den letzten Jahren deutlich gestiegen. Als 
positiv werden das zunehmende Interesse und eine größere Handlungsbereitschaft der 
Politik erwähnt, Handlungsbedarf besteht allerdings nach wie vor. Im Bereich der 
Trinkwasserversorgung wird auf die seit dem Rekordsommer 2003 forcierte Errichtung 
von überregionalen Wasserversorgungsleitungen, der Schaffung von Verbindungen 
benachbarter Trinkwassernotversorgungsanlagen sowie die Erschließung zusätzlicher 
Standbeine für den Bedarfsfall hingewiesen. Zusätzlich wird die Vernetzung mit anderen 
Sektoren angeführt. Generell besteht durch eine verstärkte Sensibilisierung in den 
vergangenen zehn Jahren ein hohes Bewusstsein für qualitativ hochwertiges Trinkwasser 
in Österreich. Angemerkt wird u. a., dass sich die Datengrundlagen in den letzten Jahren 
deutlich verbessert haben, Bereiche in denen noch Defizite bestehen, sind bekannt (z. B. 
zu fehlenden Daten zur Wasserentnahme in der Landwirtschaft) und werden sukzessive 
bearbeitet. Im Hochwasserschutz wird vermehrt auf vorausschauende und robuste 
Planungen gesetzt, technische Maßnahmen werden als gut auf dem Weg betrachtet, 
wobei weiterer Handlungsbedarf besteht. Klimawandelanpassung wird im zweiten 
Risikomanagementplan zur HWRL berücksichtigt. Für das Hochwasserrisikomanagement 
stehen auch Mittel aus dem Katastrophenfonds zur Verfügung. Ein Monitoring in Bezug 
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Generell wird für das Aktivitätsfeld Wasserhaushalt und Wasserwirtschaft eine verstärkte 
Berücksichtigung von Seen in den Handlungsempfehlungen des Aktionsplans angeregt. 

 Analyse bestehender Daten und Forcierung weiterer Datenerhebungen zur 
Ressource Wasser (3.3.4.1) 
Ziel: Verringerung der Wissensdefizite hinsichtlich der Auswirkungen des Klimawandels 
auf die Ressource Wasser und deren Nutzung. 

Was ist gut auf dem Weg? 
Die Forschung wird als gut auf dem Weg bezeichnet. Datenerhebungen sind im Laufen, 
Bund und Länder arbeiten im Rahmen des Wasserinformationssystems WIS48 gemeinsam 
u. a. an der Homogenisierung der Daten. Auch die Verschneidung von Klima- und 
Wasserdaten sowie die Zusammenarbeit der verschiedenen Akteure wie z. B. von ZAMG 
mit hydrographischen Diensten, der Verbund AG etc. funktioniert gut. 

Als Herausforderung wird die Auswahl und Konzentration auf die erforderlichen Daten 
sowie die Datenqualität älterer Daten betrachtet. Die im WIS48 u. a. dargestellten 
Konsensdaten reichen nicht aus, um z. B. Aussagen über die derzeitige Nutzung und den 
zukünftigen Wasserbedarf zu tätigen. Vor allem Daten zum tatsächlichen Verbrauch wie 
insbesondere durch die Landwirtschaft und die Industrie sind gegenwärtig nicht in 
ausreichendem Umfang vorhanden. Mitunter fehlt es an Ressourcen, Daten zu 
homogenisieren und zu verschneiden. Viele diesbezügliche Aktivitäten laufen auf 
Projektbasis, notwendig wäre eine langfristige gesicherte Finanzierung. Daten der ZAMG 
sollten frei zugänglich sein, derzeit sind die INCA3 Daten nur ab einer gewissen Warnstufe 
frei erhältlich. Erwähnt wird auch, dass es für die Verdunstung mehr Messstellen 
bräuchte. Klimaszenarien entwickeln sich durch die Verbesserung der Modelle ständig 
weiter, daraus ergibt sich, dass die Analyse und Verschneidung der Daten eine 
kontinuierliche Aufgabe bleiben wird, auch die Regionalisierung der Projektionen ist nach 
wie vor eine Herausforderung. Abschließend wird die Ausweitung der überblicksweisen 
Überwachung des ökologischen und chemischen Zustands von Seen gemäß der GZÜV 

                                                      

3 Das Kurzfristvorhersagesystem INCA stellt das Wettergeschehen der kommenden Stunden detailliert dar. 
Es liefert auf einem 1-km Raster für ganz Österreich stündlich aktualisierte Prognosen von Temperatur, 
Luftfeuchte, Wind, Globalstrahlung und viertelstündlich aktualisierte Prognosen von Bewölkung, 
Niederschlag und Niederschlagsart. 
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4.3.2 Zusammenfassende Einschätzung des Fortschritts in der Anpassung 
im Themenworkshop Wasserhaushalt und Wasserwirtschaft 

Tabelle 12: Einschätzung der Zielerreichung der Handlungsempfehlungen durch die 
Teilnehmenden im Themenworkshop für das Aktivitätsfeld Wasserhaushalt und 
Wasserwirtschaft. Die Reihung erfolgt nach dem Grad der Zielerreichung. 

Die Einschätzung der Zielerreichung erfolgt als nicht (1), ansatzweise (2), großteils (3), voll (4) erreicht. n gibt 
die Anzahl der abgegebenen Einschätzungen pro Handlungsempfehlung an. 

Am weitesten fortgeschritten hinsichtlich der Zielerreichung schätzen die Expertinnen und 
Experten die Handlungsempfehlungen „Zukünftige Gewährleistung der 
Wasserversorgung“ (3.3.1.3) und „Adaptives Hochwasserrisikomanagement mit robusten 
Maßnahmen“ (3.3.1.8) ein. Hier wird insbesondere auf den Ausbau und die 
Verbesserungen der überregionalen Wasserversorgung (3.3.1.3) sowie auf 
vorausschauende robuste Maßnahmen insbesondere seit dem Hochwasser 2013 im 
Hochwasserrisikomanagement verwiesen. Das Ziel wird mehrheitlich als großteils erreicht 

Nr. Handlungsempfehlung Zielerreichung n 

1 2 3 4 

4.3.1.3 Zukünftige Gewährleistung der Wasserversorgung 0 2 17 3 22 

4.3.1.8 Adaptives Hochwasserrisikomanagement mit robusten Maßnahmen 1 3 18 0 22 

4.3.1.4 Bewusster Umgang mit der Ressource Wasser 0 6 6 0 12 

4.3.1.1 Analyse bestehender Daten und Forcierung weiterer 
Datenerhebungen zur Ressource Wasser 

0 19 4 0 23 

4.3.1.7 Vorausschauende wasserwirtschaftliche Planung der 
Grundwasservorkommen 

0 19 4 0 23 

4.3.1.2 Verbesserte Koordinierung/Information betreffend 
Wasserverbrauch und Wasserbedarf 

5 15 1 0 21 

4.3.1.5 Verstärkte Berücksichtigung von Niederwasser in der 
Bewirtschaftung der Wasserressourcen 

5 14 1 0 20 

4.3.1.10 Installierung von Nutzwassermanagement-Instrumenten 8 11 1 0 20 

4.3.1.6 Erreichung und Sicherung des guten ökologischen und chemischen 
Zustands von Gewässern (inkl. Grundwasser) 

9 11 0 0 20 

4.3.1.9 Verstärkte Berücksichtigung der Wassertemperaturen bei 
wasserwirtschaftlichen Maßnahmen 

10 10 0 0 20 
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eingestuft. Auch der „Bewusste Umgang mit der Ressource Wasser“ (3.3.1.4) wird als 
großteils bis ansatzweise erreicht bewertet. Für alle weiteren Handlungsempfehlungen 
wird die Zielerreichung als ansatzweise bis nicht erreicht eingestuft. Die „Erreichung und 
Sicherung des guten ökologischen und chemischen Zustands von Gewässern (inkl. 
Grundwasser)“ (3.3.1.6) und die „Verstärkte Berücksichtigung der Wassertemperatur bei 
wasserwirtschaftlichen Maßnahmen“ (3.3.1.9) seien am wenigsten weit fortgeschritten. 

Abbildung 15: Zahlenstrahl zur Gesamteinschätzung der Zielerreichung durch die 
Teilnehmenden im Aktivitätsfeld Wasserhaushalt und Wasserwirtschaft (Gruppe 1 rote 
Punkte und 2 blaue Punkte), n=20 (© Umweltbundesamt) 

Bei der Gesamteinschätzung zur Zielerreichung im Aktivitätsfeld Wasserhaushalt und 
Wasserwirtschaft zeigt sich eine gewisse Streuung. Die Hälfte der Teilnehmenden schätzt 
die Zielerreichung bei ca. 50 % ein. Andere bewerten positiver, einige Einzelmeinungen 
liegen weit auseinander. Betrachtet man die Bewertung auf Ebene der einzelnen 
Handlungsempfehlungen so wird sie tendenziell schlechter. Für etliche 
Handlungsempfehlungen besteht nach dieser Sichtweise noch beträchtlicher 
Handlungsbedarf. 



 

 

Zweiter Fortschrittsbericht  123 von 578 

4.3.3 Kriterien 

 Grundwasserquantität und -qualität 

Beschreibung und Bezug zur Anpassung 
Viele Wassernutzungen in Österreich erfolgen aus dem Grundwasser. Die 
Trinkwasserversorgung etwa wird zu 100 % durch Grund- und Quellwasser abgedeckt. Zur 
Sicherung der quantitativen und qualitativen Grundwasservorkommen unter veränderten 
klimatischen Bedingungen ist eine flächendeckende, kontinuierliche Beobachtung der 
Grundwasserquantität und -qualität erforderlich. Bei Bedarf können somit frühzeitig 
Maßnahmen ergriffen werden, um Engpässe in der Trinkwasserversorgung zu vermeiden 
und Beeinträchtigungen der Grundwasserqualität entgegen zu wirken. 

Das Kriterium beschreibt die Entwicklung der Grundwasserqualität und Überschreitungen 
von Schwellenwerten sowie den mengenmäßigen Zustand von Grundwasserkörpern. 

Ergebnisse 
In Österreich wird nur ein sehr geringer Anteil des gesamten Wasserdargebotes genutzt. 
Allerdings sind die Wasserressourcen nicht gleichmäßig verteilt bzw. nicht überall in 
gleichem Maße erschließbar. Stoffliche Belastungen des Grundwassers können durch 
punktuelle Schadstoffquellen (z. B. Altlasten) und diffuse Schadstoffquellen (z. B. 
Landbewirtschaftung) auftreten, Belastungen der Grundwasserquantität durch 
Entnahmen (Trinkwasser, Industrie, Bewässerung). 

Im Zuge der Erstellung des Nationalen Gewässerbewirtschaftungsplans (NGP) erfolgt alle 
sechs Jahre die Beurteilung des chemischen und mengenmäßigen Zustands von 
Grundwasserkörpern. Für den Fortschrittsbericht 2015 wurden die Ergebnisse des NGP-
Entwurfs 2015 sowie die der vorangehenden Ist-Bestandsanalyse 2013 herangezogen. 
Derzeit werden die Beurteilung von Zustand sowie Risiko der Zielverfehlung der 
Grundwasserkörper im Rahmen der Erstellung des Nationalen 
Gewässerbewirtschaftungsplanes 2021 ausgearbeitet. 

Mit dem Entwurf des NGP 2021 (BMLRT 2021) für die Öffentlichkeitsbeteiligung liegen 
aktuelle, aber noch nicht endgültig festgelegte Zahlen zur Entwicklung des 
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 Hauptwohnsitze in hochwassergefährdeten Bereichen6  

Querschnittskriterium: die Inhalte des Kriteriums sind auch für das Kriterium 
„Exponierte Liegenschaften in Bereichen, die von Naturgefahren gefährdet sind“ 
(Aktivitätsfelder Schutz vor Naturgefahren und Raumordnung) von Relevanz.  

Die detaillierte Beschreibung des Kriteriums“ Exponierte Liegenschaften in Bereichen, die 
von Naturgefahren gefährdet sind“ erfolgt im Kapitel 4.7.3.1. 

Beschreibung und Bezug zur Anpassung 
Hochwasserrisikomanagement und somit die Reduktion des Hochwasserrisikos ist durch 
die im Rahmen des Hochwasserrisikomanagementplans festgelegten angemessenen Ziele 
anzustreben. An Hand entsprechender Kriterien wird die Anzahl der gefährdeten 
Hauptwohnsitze, Landnutzungsformen aber auch Einrichtungen der kritischen 
Infrastruktur in hochwassergefährdeten Bereichen erhoben und evaluiert. 

Das aussagekräftigste Kriterium ist die Darstellung der Anzahl an potentiell betroffenen 
Hauptwohnsitzen in hochwassergefährdeten Gebieten mit hoher (HQ30), mittlerer 
(HQ100) und niedriger Auftretenswahrscheinlichkeit (HQ300). 

Ergebnisse 
Die Datengrundlage, Datengüte und somit auch die Methodik zur Ermittlung der 
Expositionen in hochwassergefährdeten Bereichen haben sich im Vergleich zum 
Fortschrittsbericht 2015 deutlich verändert und weiterentwickelt. Auf Grund neuer 
Grundlagen (GWR7 II, ABU8s, GZP9s) werden Daten betreffend exponierter Haupt- und 
Nebenwohnsitze, Flächennutzungen, Einrichtungen der kritischen Infrastruktur, 
Sondergefährdungen und Verkehrsinfrastruktur in hochwassergefährdeten Bereichen 

                                                      

6 Der Titel des Kriteriums wurde der veränderten Erhebungsmethodik angepasst. Im ersten 
Fortschrittsbericht lautete die Bezeichnung des Kriteriums „Gebäude in Hochwasserrisikozonen in 
signifikanten Bereichen“. 
7 Gebäude- und Wohnungsregister 
8 Abflussuntersuchungen 
9 Gefahrenzonenpläne 
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erhoben. Aufgrund dieser veränderten Datenbasis ist ein Vergleich mit den Zahlen des 
ersten Fortschrittsberichts nicht aussagekräftig und zielführend. 

Tabelle 13: Potentiell betroffene Hauptwohnsitze (HWS) und kritische Infrastruktur, auf 
Basis der Daten der Bundeswasserbauverwaltung in hochwassergefährdeten Bereichen, 
Stand 2020. 

Hochwasser-
Szenario 

Kritische 
Infrastruktur 

Anzahl HWS Anteil an Hauptwohnsitzen  
in Österreich (in %) 

HQ30 222 100. 441 2,6 

HQ100 1 162 527.035 13,5 

HQ300 1 584 785.191  20,2 

Quelle: Daten BMLRT, Bundeswasserbauverwaltung. Zur kritischen Infrastruktur zählen hochrangige 
Bahnhöfe, Kindergärten, Schulen, Krankenhäuser, Seniorenheime und Kläranlagen. Hauptwohnsitze 
insgesamt in Österreich 2017 (Statistik Austria) 

Tabelle 14: Potentiell betroffene Flächennutzungen auf Basis der Daten der 
Bundeswasserbauverwaltung in hochwassergefährdeten Bereichen, Stand 2020. 

Hochwasser-
Szenario 

Vorwiegend 
Wohnen in m2 

Industrie und 
Gewerbe in m2 

Ackerland in m2 Bewirtschaftetes  
Grünland in m2 

HQ30 46.177.000 m2 25.833.000 m2 544.573.408 m2 309.503.798 m2 

HQ100 180.797.000 m2 72.386.000 m2 775.492.473 m2 590.980.116 m2 

HQ300 261.262.000 m2 110.816.000 m2 1.094.282.249 m2 674.005.535 m2 

Quelle: Daten BMLRT, Bundeswasserbauverwaltung 
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Tabelle 15: Durch Maßnahmen des Hochwasserrisikomanagements zusätzlich geschützte 
Objekte bzw. Personen. 

Jahr vor Hochwasser geschützte Objekte (bis 
zu einem HQ100) 

gegenüber einem HQ100 geschützte 
Bewohnerinnen und Bewohner 

2014 8.759 k.a. 

2015 5.879 18.532 

2016 2.811 13.020 

2018 2.332 16.330 

2019 3.789 29.680 

Quelle: Umweltförderungsberichte zu den Umweltinvestitionen des Bundes 

Situationsbeschreibung und Trend seit dem ersten Fortschrittsbericht 
Durch Änderungen in der methodischen Darstellung werden im Zuge dieser Erhebung nur 
die Daten aus 2020 dargestellt. Es lässt sich daher zur Entwicklung der Hauptwohnsitze in 
hochwassergefährdeten Bereichen kein aussagefähiger Trend ableiten. Als Folge der 
extremen Hochwasserereignisse 2002, 2005 und 2013 wurden zahlreiche Maßnahmen des 
Hochwasserrisikomanagements realisiert, dies zeigt sich insbesondere in der Anzahl 
zusätzlich gegenüber einem 100-jährlichen Hochwasser geschützten Objekte. 

 Retentionsräume 

Querschnittskriterium: wird auch als Kriterium in den Aktivitätsfeldern 
Raumordnung und Schutz vor Naturgefahren angeführt. 

Beschreibung und Bezug zur Anpassung 
Retentionsräume tragen bei Hochwasser maßgeblich zur Gefahrenabwehr bei, indem sie 
den Hochwasserabfluss dämpfen bzw. die Hochwasserspitzen verringern (Kappung des 
Scheitelabflusses). Dem Erhalt natürlich vorhandener Retentionsräume und der 
Ausweitung dieser Flächen kommt daher eine zentrale Bedeutung für eine nachhaltige 
und effektive Anpassung an den Klimawandel zu, insbesondere im Hinblick auf 
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konkurrierende Nutzungen. Mit diesem Kriterium soll der zusätzlich geschaffene 
Retentionsraum bzw. gesicherte natürliche Retentionsflächen beobachtet werden. 

Ergebnisse 
Der wasserbaulich geschaffene Retentionsraum wird in Tabelle 16, die gesicherten 
natürlichen Retentionsflächen werden in Tabelle 17 basierend auf den Angaben des 
BMLRT für die Jahre 2014 bis 2019 angegeben: 

Tabelle 16: Summe des wasserbaulich geschaffenen Retentionsraums in Mio. m³ 

Jahr 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Volumen 
in Mio. m3 

3,61 4,63 1,84 5,35 1,55 1,27 

Quelle: BMLRT I/6 Hochwasserrisikomanagement 

Tabelle 17: Summe der gesicherten natürlichen Retentionsflächen in ha 

Jahr 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

ha 249,6 195,5 20,2 12,5 132,2 42,0 

Quelle: BMLRT I/6 Hochwasserrisikomanagement 

Der geschaffene Rückhalteraum für Feststoffe (Geschiebe, Holz, Schnee, Fels und 
Rutschungsmassen) ist in Tabelle 18, basierend auf den Angaben des BMLRT WLV für die 
Jahre 2016 bis 2021 dargestellt. 

Tabelle 18: Summe des geschaffenen Rückhalteraums für Feststoffe (Geschiebe, Holz, 
Schnee, Fels und Rutschmasse) im Bereich der Wildbach- und Lawinenverbauung in 
Mio. m³. Die Werte für 2016, 2017, 2020 und 2021 sind Schätzwerte. 

Jahr 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Mio. m3 17,3 17,5 25,0 25,5 25,8 26,0 

Quelle: BMLRT Wildbach- und Lawinenverbauung. 
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Situationsbeschreibung und Trends seit dem ersten Fortschrittsbericht 
In den letzten Jahren wurden kontinuierlich zusätzlicher Retentionsraum geschaffen sowie 
natürliche Retentionsflächen gesichert. Im langjährigen Mittel liegt das jährlich zusätzliche 
Retentionsvolumen bei ca. 3.000.000 m3, die jährlich gesicherten natürlichen 
Retentionsflächen bei ca. 100 ha. Ebenso wird kontinuierlich der Rückhalteraum für 
Feststoffe (Geschiebe, Holz, Schnee, Fels und Rutschmasse) erweitert, das Mittel über die 
letzten sechs Jahre liegt bei rd. 21.600.000 m3. 

 Ökologischer und chemischer Zustand von Oberflächengewässern 

Beschreibung und Bezug zur Anpassung 
Auswirkungen des Klimawandels (z. B. Erhöhung der Wassertemperatur oder Reduktion 
des Abflusses) können einen zusätzlichen Druck auf die ohnehin schon teils stark in ihrer 
natürlichen Funktionsfähigkeit gestörten österreichischen Gewässer ausüben. Als eine 
wesentliche Grundlage für allfällige Handlungsschritte wird im ggstdl. Kriterium der 
ökologische und chemische Zustand beobachtet. Für die Darstellung dieses Kriteriums 
werden die Ergebnisse der laufenden Monitoringprogramme und der Entwurf des 
Nationalen Gewässerbewirtschaftungsplans herangezogen. 

Ergebnisse 
Im Zuge der Erstellung des Nationalen Gewässerbewirtschaftungsplans10 wird in 
regelmäßigen Abständen der Zustand der österreichischen Gewässer ermittelt und das 
Risiko einer Zielverfehlung geprüft. Gemäß der EU-Wasserrahmenrichtlinie sind die EU-
Mitgliedsstaaten angehalten, alle natürlichen Gewässer bis spätestens 2027 in einen 
„guten ökologischen und chemischen Zustand“ zu bringen. In Österreich sind etwa 86 % 
aller Fließgewässer natürlich, der Rest wurde als erheblich verändert oder künstlich 
ausgewiesen. Für diese gilt als Zielzustand ein „gutes ökologisches Potential“. 

Mit Stand 2021 befanden sich 14 % der Fließgewässer in einem „sehr guten“, 26 % in 
einem „guten“ ökologischen Zustand (also nur mit geringfügiger Abweichung vom 
unbelasteten Zustand). Etwa 30 % sind als „mäßig“ eingestuft, 10 % als „unbefriedigend“ 

                                                      

10 Weitere Informationen: https://info.bmlrt.gv.at/themen/wasser/wisa/ngp/entwurf-ngp-2021.html  

https://info.bmlrt.gv.at/themen/wasser/wisa/ngp/entwurf-ngp-2021.html
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Projekte gefördert werden konnten. Ab 2017 wurden dann wieder Projekte finanziell 
unterstützt, wobei aufgrund des geringeren Budgets die Zahl der geförderten Maßnahmen 
in den Jahren 2017 bis 2019 abgenommen hat. Insgesamt wurden im Zeitraum von 2009 
bis 2013 617 und im Zeitraum 2014 bis 2019 589 Maßnahmen zur Durchgängigkeit von 
Gewässern und zur Beseitigung morphologischer Belastungen gefördert. Seit Juli 2020 
stehen aufgrund einer Novelle zum Umweltförderungsgesetz jedenfalls 200 Mio. Euro für 
die Förderung von Maßnahmen zur Verbesserung des ökologischen Zustandes der 
Gewässer zur Verfügung. Darüber hinaus wurden bereits seit 2009 zur morphologischen 
Verbesserung der Gewässer verstärkt Synergien mit der Schutzwasserwirtschaft genutzt, 
die sich nicht in den Zahlen wiederspiegeln. 

Abbildung 16: Anzahl der Sanierungsmaßnahmen in den Jahren 2009-2019. 

Quelle: BMLRT 
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4.3.4 Zusammenschau Wasserhaushalt und Wasserwirtschaft 

 Tabellarische Darstellung der Kriterien 

Tabelle 21: Zusammenfassung der wichtigsten Trends in der Anpassung 

Kriterium Situation/Trends Rückschluss in Bezug auf die 
Anpassung 

Grundwasserquantität 
und -qualität 

Quantität: generell guter Zustand, 
jedoch in einzelnen 
niederschlagsarmen Regionen (Ost 
und Süd/Ost-Österreich) können 
kritische Situationen auftreten. Diese 
werden vertieft untersucht. 
Qualität: Zwei Grundwasserkörper 
(zwei weniger als im ersten 
Fortschrittsbericht) verfehlen den 
guten chemischen Zustand 
hinsichtlich Nitrat, sechs 
Grundwasserkörper (zwei weniger als 
im ersten Fortschrittsbericht) sind als 
Beobachtungsgebiete für Nitrat 
bewertet. 

Die Grundwasserquantität sowie -
qualität können insbesondere in 
ohnehin kritischeren Regionen 
zusätzlich durch den Klimawandel 
negativ beeinflusst werden. Aus 
diesem Grund ist – unter besonderer 
Berücksichtigung dieser Gebiete – 
eine weitere Beobachtung wichtig, 
um dann gezielt Maßnahmen zu 
setzen. Diese Aussage ist unverändert 
gültig. 

Hauptwohnsitze in 
hochwassergefährdeten 
Bereichen  

Der Anteil von Hauptwohnsitzen die 
potentiell von einem HQ30 betroffen 
sind, liegt bei 2,6 %., für HQ100 bei 
13,5 % und für HQ300 bei 20,2 % 
(Stand 2020).  
162 Einrichtungen kritischer 
Infrastruktur liegen im HQ100 
Bereich. Ein direkter Vergleich zum 
ersten Fortschrittsbericht ist durch 
methodische Umstellungen nicht 
möglich. 

Eine Reduktion bzw. keine Zunahme 
von Hauptwohnsitzen in gefährdeten 
Gebieten ist ein wichtiges Ziel in der 
Anpassung. Eine weitere 
Beobachtung ist anzustreben. 

Retentionsräume Im langjährigen Mittel liegt das 
jährlich zusätzliche 
Retentionsvolumen bei ca. 
3.000.000 m3, die jährlich gesicherten 
natürlichen Retentionsflächen bei ca. 
100 ha. Der Rückhalteraum für 
Feststoffe (Geschiebe, Holz, Schnee, 
Fels und Rutschmasse) wurde in den 
letzten sechs Jahre im Mittel um rd. 
21.600.000 m3 erweitert. 

Es wird weiterhin kontinuierlich 
zusätzlicher Retentionsraum für 
Wasser geschaffen. Ebenso wird der 
Rückhalteraum für Feststoffe 
kontinuierlich erweitert. Dies ist aus 
der Sicht der Anpassung notwendig, 
um zunehmende Gefährdungen 
durch Hochwasser, Starkregen und 
damit einhergehenden 
Oberflächenabfluss zu reduzieren. 
Darüber hinaus ist weiterhin der 
Erhalt und die Sicherung von 
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4.4 Tourismus 

Übergeordnetes Ziel: Sicherung Österreichs als attraktiver und nachhaltiger 
Tourismusstandort durch Nutzung klimawandelbedingter Potentiale und Forcierung 
umweltfreundlicher Anpassungsmaßnahmen. 

4.4.1 Fachliche Einschätzung der Zielerreichung 

Nachfolgende Ausführungen fassen die Einschätzungen der Expertinnen und 
Experten im Themenworkshop zusammen und basieren auf dem Protokoll und 
diesbezüglichen Rückmeldungen. Da es sich um eine Experteneinschätzung 
handelt, sind auch gegensätzliche Sichtweisen und Meinungen möglich. Die 
Aussagen zeigen den Trend in der Anpassung auf, erheben aber keinen Anspruch 
auf Vollständigkeit. Eine Liste mit den im Workshop vertretenen Institutionen 
findet sich im Anhang. 

Für das Aktivitätsfeld allgemein - Was ist gut auf dem Weg? Die Teilnehmenden halten 
fest, dass im Tourismusbereich grundsätzlich viele Aktivtäten auf dem Weg sind, die ohne 
dezidiert als Anpassung gekennzeichnet zu sein, zur Anpassung beitragen. Vor allem der 
Plan T - Masterplan für Tourismus auf Bundesebene erwähnt die vielfältigen 
Wechselbeziehungen zwischen Tourismus und Klimawandel. Ziel ist es, Österreich als 
weltweit nachhaltigste Tourismusdestination zu positionieren. Mit dem Special Report 
Tourismus und Klimawandel (APCC), der seit Ende 2020 verfügbar ist, wurde eine 
umfassende wissenschaftliche Basis für Entscheidungstragende geschaffen. Unterstützung 
für Hotellerie und Gastronomie bietet u. a. der Leitfaden "Energiemanagement in der 
Hotellerie und Gastronomie" (BMNT 2019), der nun in der 4. Auflage vorliegt. Er 
beinhaltet eine Anleitung zum Selbstcheck der Energiesituation im Betrieb, zeigt Einspar- 
und Sanierungsmaßnahmen im Energiemanagement auf und informiert über Beratungs- 
und Förderangebote. Um nachhaltige Mobilitätslösungen zu forcieren, wurde der 
„Tourismus-Mobilitätstag“ sowie zweimal jährlich stattfindende Treffen der Plattform 
„Nachhaltige Mobilität im Tourismus“ mit nominierten Verantwortlichen von Bund und 
Ländern in den Bereichen Tourismus, Verkehr und Umwelt initiiert. 

Der Leitfaden „Wie wird meine Tourismusdestination nachhaltig mobil?“ (BMNT 2019) 
unterstützt Praktikerinnen und Praktiker. Ergänzend wurde z. B. in Niederösterreich eine 
Steuerungsgruppe „Touristische Mobilität“ eingerichtet, deren Aufgabe es ist, 
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4.4.2 Zusammenfassende Einschätzung des Fortschritts in der Anpassung 
im Themenworkshop Tourismus 

Tabelle 22: Einschätzung der Zielerreichung der Handlungsempfehlungen durch die 
Teilnehmenden im Themenworkshop für das Aktivitätsfeld Tourismus. Die Reihung erfolgt 
nach dem Grad der Zielerreichung. 

Die Einschätzung der Zielerreichung erfolgt als nicht (1), ansatzweise (2), großteils (3), voll (4) erreicht. n gibt 
die Anzahl der abgegebenen Einschätzungen pro Handlungsempfehlung an. 

Aus der Sicht der Teilnehmenden ist das Ziel der Handlungsempfehlung „Ausbau des 
Städtetourismus“ (3.4.1.5), ein klimaangepasstes Angebot zu schaffen und 
Ganzjahresangebote zu etablieren, erreicht13. Angemerkt wird aber auch, dass es weitere 
Begrünung und Wasserflächen bräuchte, um den Hitzeinseleffekt zu minimieren. Auch das 
Ziel, den Sommertourismus zu stärken, ist großteils erreicht. Für die weiteren 
Handlungsempfehlungen wird noch deutlicher Handlungsbedarf gesehen. 

                                                      

13 Die Workshops wurden im Jahr 2019 durchgeführt. Die Diskussionen und Ergebnisse berücksichtigen 
daher die derzeitige Pandemie durch das SARS-CoV-2 nicht. Die Lage im Tourismus hat sich dadurch 
grundlegend verändert. Die Auswirkungen werden voraussichtlich noch einige Jahre im Tourismus spürbar 
sein und zu derzeit noch nicht abschätzbaren Veränderungen der Tourismusbrache führen. 

Nr. Handlungsempfehlung Zielerreichung n 

1 2 3 4 

4.4.1.6 Ausbau des Städtetourismus in Österreich 0 2 0 6 8 

4.4.1.5 Stärkung des alpinen Sommertourismus 0 0 7 0 7 

4.4.1.3 Ausarbeitung, Bereitstellung und Verbesserung regionaler Daten als 
Entscheidungsgrundlage für Anpassungsmaßnahmen 

1 4 1 0 6 

4.4.1.1 Berücksichtigung von Klimawandel in den Tourismusstrategien 1 7 0 0 8 

4.4.1.4 Unterstützung klimawandelgefährdeter Wintersportregionen bei der 
Schaffung von schneeunabhängigen Angeboten 

3 6 0 0 9 

4.4.1.2 Entwicklung von klimaschonenden Anpassungsmaßnahmen auf 
Basis der Tourismusstrategien 

3 5 0 0 8 
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Abbildung 20: Zahlenstrahl zur Gesamteinschätzung der Zielerreichung des 
Aktivitätsfeldes Tourismus. n=6 (©Umweltbundesamt) 

Die Gesamteinschätzung zur Zielerreichung im Aktivitätsfeld Tourismus ergibt ein 
übereinstimmendes Bild zur Einschätzung der einzelnen Handlungsempfehlungen und 
zeigt den nach wie vor beträchtlichen Handlungsbedarf im Tourismus auf. 

4.4.3 Kriterien 

 Aufnahme von Anpassung an den Klimawandel in Tourismuskonzepte/-
strategien 

Beschreibung und Bezug zur Anpassung 
Tourismuskonzepte/-strategien, die Herausforderungen wie den Klimawandel proaktiv 
einbeziehen und thematisieren, leisten langfristig einen wichtigen Beitrag zur 
Standortsicherung im Tourismus. In diesem Kriterium wird dargestellt, in welchen 
Strategien der Bundesländer Klimawandel integriert ist und inwieweit 
anpassungsrelevante Zielsetzungen thematisiert werden. 
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Sommertourismus, radfreundliche Beherbergungsbetriebe, erneuerbare Energie, 
naturnaher Qualitätstourismus. 

Situationsbeschreibung und Trends seit dem ersten Fortschrittsbericht 
Die Themen Klimawandel und Anpassung sind nach wie vor weder bei den Förderungen 
des Bundes noch bei jenen der Länder explizit berücksichtigt und integriert. Eine Vielzahl 
der bestehenden Fördermaßnahmen steht jedoch stark im Einklang mit Maßnahmen zur 
Klimawandelanpassung (insbesondere saisonverlängernde Maßnahmen oder die 
Forcierung des Ganzjahrestourismus). 

Darüber hinaus sind die Betonung regionaler Besonderheiten und die Forcierung einer 
nachhaltigen Entwicklung – insbesondere in den Bereichen Mobilität und Energie – häufig 
Gegenstand der Förderungen und umfassen somit indirekt auch gewisse Zielsetzungen der 
Anpassung an den Klimawandel. Es wäre daher dringend zu empfehlen, Förderrichtlinien 
hinsichtlich der Erfordernisse der Klimawandelanpassung zu überprüfen und ggf. 
anzupassen, wie dies bereits im ersten Fortschrittsbericht festgehalten wurde. 

4.4.4 Zusammenschau Tourismus 

 Tabellarische Darstellung der Kriterien 

Tabelle 25: Zusammenfassung der wichtigsten Trends in der Anpassung 

Kriterium Situation/Trends Rückschluss in Bezug auf die 
Anpassung und den ersten 
Fortschrittsbericht 

Aufnahme von 
Anpassung an den 
Klimawandel in 
Tourismuskonzepte/ -
strategien 

Viele aktuelle Strategien/ Konzepte 
des Bundes bzw. der Bundesländer 
thematisieren den Klimawandel als 
eine Herausforderung. In einigen wird 
das Thema konkret (z. B. explizit 
geforderte Maßnahmen) aufgegriffen, 
in anderen nach wie vor nur indirekt.  

Die großteils aktualisierten Strategien 
von Bund und Ländern thematisieren 
den Klimawandel als Herausforderung 
bzw. behandeln gewisse für die 
Anpassung relevante Aspekte.  
Um die Resilienz im Tourismus weiter 
zu steigern, wäre es jedoch 
notwendig, verstärkt konkrete 
Anpassungsmaßnahmen in die 
Strategien aufzunehmen. Dies ist 
derzeit nur zum Teil der Fall.  
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4.5 Energie – Fokus Elektrizitätswirtschaft 

Übergeordnetes Ziel: Gewährleistung der Sicherstellung der Energieversorgung im 
Allgemeinen und insbesondere im Bereich der Elektrizitätswirtschaft durch 
Diversifizierung der Energieträger und Dezentralisierung des Energiesystems sowie 
Reduktion des Energieverbrauchs. 

4.5.1 Fachliche Einschätzung der Zielerreichung 

Nachfolgende Ausführungen fassen die Einschätzungen der Expertinnen und 
Experten im Themenworkshop zusammen und basieren auf dem Protokoll und 
diesbezüglichen Rückmeldungen. Da es sich um eine Experteneinschätzung 
handelt, sind auch gegensätzliche Sichtweisen und Meinungen möglich. Die 
Aussagen zeigen den Trend in der Anpassung auf, erheben aber keinen Anspruch 
auf Vollständigkeit. Eine Liste mit den im Workshop vertretenen Institutionen 
findet sich im Anhang. 

Durch völkerrechtlich verbindliche Vereinbarungen zum Klimaschutz und im 
Energiebereich auf internationaler und europäischer Ebene sowie dem europäischen 
Green Deal und dem österreichischen Regierungsprogramm 2020-2024 unterliegt der 
Energiesektor zur Zeit einer enormen Dynamik, die auf auch anpassungsrelevante Aspekte 
Einfluss nehmen wird. Im vorliegenden Kapitel kann aus redaktionellen Gründen diesen 
derzeit laufenden Prozessen nicht zur Gänze Rechnung getragen werden. 

Für das Aktivitätsfeld allgemein - Was ist gut auf dem Weg? Eine umfassende Grundlage 
für die Forschung bildet die Energie – Forschung – Innovationsstrategie von BMK (vormals 
BMVIT) und Klima- und Energiefonds. Im Bereich der Forschung werden laufend neue 
Erkenntnisse erarbeitet. Das Clean-Energy Package der EU bildet einen umfassenden 
energiepolitischen Rahmen für Europa. Mit der SKKM-Krisenübung Helios im Mai 2019 
wurde die Resilienz hinsichtlich einer europaweiten Strom-Mangellage bzw. ein 
darauffolgendes Strom-Blackout getestet. Unter der Federführung des Innenministeriums 
kamen erstmals Vertreter der Bundesministerien, der Länder, der Einsatzorganisationen 
(u. a. der Feuerwehr, vertreten durch den ÖBFV) sowie Betreiber von kritischer 
Infrastruktur zusammen, um gemeinsam ein österreichweites Problem bei der 
Stromversorgung in Form eines Planspieles zu üben. 

https://www.klimafonds.gv.at/wp-content/uploads/sites/6/20170323-E-ForschungInnovationStrategie.pdf
https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-strategy/clean-energy-all-europeans_en
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4.5.2 Zusammenfassende Einschätzung des Fortschritts in der Anpassung 
im Themenworkshop Energie – Fokus Elektrizitätswirtschaft 

Tabelle 26: Einschätzung der Zielerreichung der Handlungsempfehlungen durch die 
Teilnehmenden im Themenworkshop für das Aktivitätsfeld Energie – Fokus 
Elektrizitätswirtschaft. Die Reihung erfolgt nach dem Grad der Zielerreichung. 

Die Einschätzung der Zielerreichung erfolgt als nicht (1), ansatzweise (2), großteils (3), voll (4) erreicht. n gibt 
die Anzahl der abgegebenen Einschätzungen pro Handlungsempfehlung an.  

Die Einschätzung der teilnehmenden Expertinnen und Experten zeigt den noch 
beträchtlichen Handlungsbedarf auf. Die Ziele der Handlungsempfehlungen sind erst 
ansatzweise bzw. nicht erreicht. Z. B. wird die „Optimierung der Netzinfrastruktur“ 
(3.5.1.1) erst als ansatzweise erreicht, bewertet. Es handelt sich um einen laufenden 
Prozess. Derzeit liegt eine gute Netzinfrastruktur vor. Als Herausforderung wird vor allem 
die zukünftige Sicherung des hohen Standards bezeichnet. Die „Stabilisierung des 
Transport- und Verteilnetzes durch entsprechende klimaangepasste Systemplanung“ 

Nr. Handlungsempfehlung Zielerreichung n 

1 2 3 4 

4.5.1.1 Optimierung der Netzinfrastruktur 0 9 1 0 10 

4.5.1.4 Stabilisierung des Transport- und Verteilnetzes durch entsprechende 
klimaangepasste Systemplanung 

0 9 1 0 10 

4.5.1.3 Verstärkte Forschung zu Möglichkeiten der Energiespeicherung 2 7 2 0 11 

4.5.1.2 Forcierung dezentraler Energieerzeugung und –einspeisungen 4 6 1 0 11 

4.5.1.7 Reduktion innerer Lasten zur Vermeidung sommerlicher 
Überhitzung in Gebäuden durch Reduktion des Stromverbrauchs 

und Erhöhung der Endenergieeffizienz 

5 6 1 0 12 

4.5.1.8 Berücksichtigung der Auswirkungen des Klimawandels auf 
Energienachfrage und Energieangebot in Energiestrategien 

6 5 0 0 11 

4.5.1.5 Optimierung des Zusammenspiels von Erzeugung (aus diversen 
Quellen) und Verbrauch im Energie-Versorgungssystem bei 

wechselndem Angebot und Nachfrage 

6 4 0 0 10 

4.5.1.6 Berücksichtigung der Auswirkungen des Klimawandels bei 
energiewirtschaftlichen Entscheidungen und Forschungsaktivitäten, 

z. B. in Hinblick auf eine weitere Diversifizierung in der 
Energieversorgung 

10 2 0 0 12 
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4.5.3 Kriterien 

 Dezentrale Energieerzeugung und –einspeisung 

Beschreibung und Bezug zur Anpassung 
Die in dem Kriterium erfasste Nutzung regionaler erneuerbarer Ressourcen kann als 
„dezentrale“ Energieversorgung zur Erhöhung der Versorgungssicherheit (Versorgung 
auch im Krisenfall speziell beim Auftreten von Extremereignissen) beitragen. Das Kriterium 
sollte gezielt die Energieeinspeisungen aus erneuerbaren Energieträgern auf regionaler 
Ebene beobachten. Dargestellt werden soll der Anteil kleiner bis mittlerer dezentraler 
Erzeugungsanlagen auf Basis erneuerbarer Energieträger (Wasserkraft, Photovoltaik, 
Geothermie, Biogas, kleine Windkraft und feste Biomasse) an der Stromproduktion. 

Es besteht eine enge Verknüpfung zum Klimaschutz, da ein größerer Anteil erneuerbarer 
Energieträger zur Verminderung von CO2-Emissionen führt, bzw. den erhöhten 
Strombedarf für Dekarbonisierungstechnologien – insbesondere in den Bereichen 
Mobilität, Industrie, Gebäude – abdecken kann. 

Ergebnisse 
Für dieses Kriterium werden unter dem Begriff „dezentral“ Erzeugungsanlagen mit bis zu 
10 MW (Nenn)leistung definiert. Als dezentrale Energieversorgung wird die 
Energiebereitstellung durch kleinere Anlagen in Verbrauchernähe verstanden. Als 
dezentrale Stromerzeugungsanlagen bezeichnet man insbesondere solche Anlagen, die in 
ein öffentliches Verteilernetz, gewöhnlich in ein Mittel- oder Niederspannungsnetz, 
einspeisen. 

Gemäß EIWOG 2010 umfasst dezentrale Erzeugung jene Erzeugungsanlagen, die an 
öffentliche Mittel- und Niederspannungs-Verteilernetze angeschlossen und 
verbrauchsnah sind, sowie alle Erzeugungsanlagen, die der Eigenversorgung dienen. 

Grundsätzlich ist festzuhalten, dass der Inlandstromverbrauch im Bereich des öffentlichen 
Netzes seit Jahrzehnten kontinuierlich steigt. Der Stromverbrauch ist zwischen 1990 und 
2018 von 48,8 TWh auf 74,0 TWh bzw. um 51,5 % gestiegen. (Statistik Austria 2019a). 
Ausnahmen bildeten wirtschaftliche Einbrüche (1992 und 2009) sowie das sehr warme 
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Regulators) veröffentlichten Benchmarking Reports zur Versorgungsqualität weisen die 
Verfügbarkeit u. a. anhand der jährlichen SAIDI (System Average Interruption Duration) 
aus. Die SAIDI gibt die systemweit durchschnittliche Unterbrechungsdauer pro 
Netzbenutzer aus. In die Berechnung finden längere als dreiminütige Unterbrechungen 
des Mittel- bis Hochspannungsnetzes (für Österreich) Eingang. Der SAIDI wird separat für 
geplante und ungeplante Unterbrechungen und für regionale außergewöhnliche 
Ereignisse (RAE; Extremwetter) berechnet. Atmosphärische Ursachen tragen 
üblicherweise 40 % zur ungeplanten Ausfallsdauer bei, RAE können bis zu 75 % beitragen 
(vgl. Jahre 2015, 2016, 2017). 

Abbildung 37: Versorgungsunterbrechungen für die Jahre 2009-2019. 

Quelle: CEER- Annual Report 2019, Ausfall- und Störungsstatistik e-control, eigene Darstellung 

Die Versorgungsunterbrechungen verursachen Kosten für Betriebe, Unternehmen und 
Haushalte. Für eine österreichweite einstündige Stromunterbrechung werden folgende 
Kosten geschätzt: 
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Zahlreiche und teils großräumige Unterbrechungen durch Schnee- und Eislast sowie 
Windwurf wie z. B. im November 2019 in Osttirol oder im Februar 2020 in Salzburg 
verdeutlichen die Vulnerabilität des Versorgungsnetzes gegenüber extremen 
Witterungsereignissen. 

Im Betrachtungszeitraum 2009–2019 schwankte der Anteil atmosphärischer Einflüsse an 
den ungeplanten Unterbrechungszeiten relativ konstant um 40 %. Viel markanteren 
Schwankungen unterlag der Anteil der RAE an den Versorgungsausfällen (Abbildung 37), 
er beträgt bis zu 75 % aller ungeplanten Nichtverfügbarkeiten. Atmosphärische 
Einwirkungen und RAE gemeinsam verursachen in manchen Jahren (2016 und 2017, siehe 
Abbildung 37) mehr als die Hälfte aller Unterbrechungszeiten. 

Die in der nationalen Ausfall- und Störungsstatistik vorliegenden Daten für den Zeitraum 
2009–2019 zeigen derzeit weder bei den atmosphärischen Einwirkungen noch bei den 
regional außergewöhnlichen Ereignissen (RAE) einen eindeutigen abgesicherten Trend. In 
den Jahren 2014-2017 konnte eine Zunahme der RAEs beobachtet werden. 

Eine regionalisierte Darstellung, die ausschließlich die Versorgungsunterbrechungen durch 
atmosphärische Einwirkungen und regional außergewöhnliche Ereignisse darstellt, wird 
derzeit in Österreich nicht veröffentlicht. Um den eventuellen Handlungsbedarf zu 
eruieren, wäre aber eine österreichweite und regionale Darstellung von Schadens- und 
Unterbrechungsdaten zweckmäßig und hilfreich, auch um weitere Maßnahmen 
insbesondere auf regionaler Ebene abzuleiten. 

4.5.4 Zusammenschau Energie – Fokus Elektrizitätswirtschaft 

 Tabellarische Darstellung der Kriterien 

Tabelle 31: Zusammenfassung der wichtigsten Trends in der Anpassung 

Kriterium Situation/Trends Rückschluss in Bezug auf die 
Anpassung 

Dezentrale 
Energieerzeugung 
und -einspeisung 

Der Inlandsstromverbrauch steigt seit 
Jahrzehnten an. Der steigende 
Stromverbrauch und der zunehmende 

Der geplante integrierte 
Netzinfrastrukturplan sollte auch 
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4.6 Bauen und Wohnen 

Übergeordnetes Ziel: Sicherstellung der Wohnqualität durch Setzen von planerischen, 
baulichen und nutzungsbezogenen Anpassungsmaßnahmen an Gebäuden und im Umfeld. 

4.6.1 Fachliche Einschätzung der Zielerreichung 

Nachfolgende Ausführungen fassen die Einschätzungen der Expertinnen und 
Experten im Themenworkshop zusammen und basieren auf dem Protokoll und 
diesbezüglichen Rückmeldungen. Da es sich um eine Experteneinschätzung 
handelt, sind auch gegensätzliche Sichtweisen und Meinungen möglich. Die 
Aussagen zeigen den Trend in der Anpassung auf, erheben aber keinen Anspruch 
auf Vollständigkeit. Eine Liste mit den im Workshop vertretenen Institutionen 
findet sich im Anhang. 

Für das Aktivitätsfeld allgemein - Was ist gut auf dem Weg? Allgemein gibt es eine Reihe 
von Förderungen u. a. vom Klima- und Energiefonds, der Umweltförderung im Inland (UFI 
mit der Sanierungsoffensive und „raus aus Öl und Gas“) sowie die Wohnbauförderungen 
der Länder, die hohe Qualitätsstandards einfordern und das Ziel verfolgen Gebäude 
klimafit zu machen. An Hitze Hot-Spots erfolgen bereits zum Großteil keine 
Baulandwidmungen mehr. Private Bauträger berücksichtigen auf Grund steigender 
Nachfrage vermehrt sommerliche Überhitzung. 

Als Herausforderung wird die Umsetzung der OIB Richtlinien in den Bundesländern 
gesehen. Die OIB-Richtlinien dienen der Harmonisierung der bautechnischen Vorschriften 
in Österreich und können in den Bauordnungen der Bundesländer für verbindlich erklärt 
werden. Die OIB-Richtlinien 2019 wurden im April 2019 beschlossen29. 

Nach Einschätzung einiger Teilnehmender sind Förderansuchen zum Teil nach wie vor 
komplex und führen mitunter dazu, dass auf Förderungen verzichtet wird. Thermische 
Überhitzung wird in der Sanierung erst in geringem Ausmaß berücksichtigt, jedoch sind 
gut gedämmte Gebäude auch hinsichtlich Hitzeschutz generell im Vorteil. In Ergänzung zu 

                                                      

29 Mit Stand Oktober 2020 sind die OIB Richtlinien 2019 in Kärnten, Oberösterreich, Steiermark, Tirol und 
Wien in Kraft getreten. 

https://www.oib.or.at/de/oib-richtlinien/richtlinien/2019


 

234 von 578 Zweiter Fortschrittsbericht 

4.6.2 Zusammenfassende Einschätzung des Fortschritts in der Anpassung 
im Themenworkshop Bauen und Wohnen 

Tabelle 32: Einschätzung der Zielerreichung der Handlungsempfehlungen durch die 
Teilnehmenden im Themenworkshop für das Aktivitätsfeld Bauen und Wohnen. Die 
Reihung erfolgt nach dem Grad der Zielerreichung.  

Die Einschätzung der Zielerreichung erfolgt als nicht (1), ansatzweise (2), großteils (3), voll (4) erreicht. n gibt 
die Anzahl der abgegebenen Einschätzungen pro Handlungsempfehlung an.  

Nr. Handlungsempfehlung Zielerreichung n 

1 2 3 4 

4.6.1.9 Pilotprojekte „klimawandelangepasste Architektur“ 0 4 5 2 11 

4.6.1.8 Forschung zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels im 
Bereich Bauen und Wohnen 

0 7 2 1 10 

4.6.1.1a Umsetzung von baulichen Maßnahmen zur Sicherstellung des 
thermischen Komforts im Neubau 

1 7 3 0 11 

4.6.1.10 Öffentlichkeitsarbeit und Bewusstseinsbildung zum Thema 
Anpassung an die Folgen des Klimawandels im Bereich Bauen und 

Wohnen 

1 6 2 0 9 

4.6.1.11 Aus- und Weiterbildung zum Thema Anpassung an die Folgen des 
Klimawandels im Bereich Bauen und Wohnen 

1 7 2 0 10 

4.6.1.7a Prüfung und ggf. Weiterentwicklung von Förderungsinstrumenten 
zur Berücksichtigung von Aspekten des Klimawandels im Neubau  

1 9 0 0 10 

4.6.1.6 Anpassung von Baustandards und Normen an den Klimawandel 3 7 1 0 11 

4.6.1.3 Klimatologische Verbesserung urbaner Räume, insbesondere 
Berücksichtigung von mikro-/mesoklimatischen Bedingungen bei der 

Stadt- und Freiraumplanung 

2 8 0 0 10 

4.6.1.7b Prüfung und ggf. Weiterentwicklung von Förderungsinstrumenten 
zur Berücksichtigung von Aspekten des Klimawandels bei Sanierung 

3 6 0 0 9 

4.6.1.4 Umsetzung von baulichen Maßnahmen an Gebäuden zum Schutz 
vor Extremwetterereignissen 

7 4 1 0 12 

4.6.1.5 Erhöhung des Wasserrückhalts 7 3 1 0 11 

4.6.1.2 Forcierte Anwendung passiver und aktiver Kühlung mit alternativen, 
energieeffizienten und ressourcenschonenden Technologien 

8 4 0 0 12 

4.6.1.1b Umsetzung von baulichen Maßnahmen zur Sicherstellung des 
thermischen Komforts bei Sanierung 

8 2 0 0 10 
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Abbildung 38: Zahlenstrahl zur Gesamteinschätzung der Zielerreichung im Aktivitätsfeld 
Bauen und Wohnen durch die Teilnehmenden, n=11 (©Umweltbundesamt) 

 

Die Gesamteinschätzung zur Zielerreichung im Aktivitätsfeld Bauen und Wohnen zeigt, 
dass Maßnahmen überwiegend erst ansatzweise in der Umsetzung begriffen sind und 
dringender weiterer Handlungsbedarf in der Anpassung besteht. Ein paar Stimmen sehen 
die Zielerreichung als etwas weiter fortgeschritten an. 

4.6.3 Kriterien 

 Berücksichtigung von Klimawandelanpassung in legislativen 
Rahmenbedingungen (wie Baurecht und Bauordnungen, OIB-Richtlinien)  

Beschreibung und Bezug zur Anpassung 
Vorsorgeorientiertes Bauen und Sanieren erfordert die Berücksichtigung 
anpassungsrelevanter Aspekte. Die erwarteten Auswirkungen des Klimawandels stellen 
veränderte Ansprüche (z. B. höhere Hitzebelastung, stärkere physikalische Beanspruchung 
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von Klimawandelfolgen und Anpassung in den umgesetzten Projekten nach wie vor 
allerdings selten. Für den Schutz vor Naturgefahren wie z. B. vor Starkregen und 
Überschwemmungen sind noch keine Vorzeigebeispiele bekannt bzw. unter dieser 
Kategorie in Datenbanken aufzufinden. 

 Anteil der Grünflächen im Siedlungsraum 

Querschnittskriterium: wird auch als Kriterium in den Aktivitätsfeldern 
Raumordnung und Stadt – urbane Frei- und Grünräume angeführt. 

Beschreibung und Bezug zur Anpassung 
Grünräume haben in urbanen Räumen unterschiedliche Funktionen, deren Bedeutung 
unter veränderten klimatischen Bedingungen zunimmt. Sie tragen insbesondere zu einer 
Verbesserung der städtischen mikro- und mesoklimatischen Bedingungen bei, verringern 
die Entstehung von Hitzeinseln und erhöhen den Wasserrückhalt. Der Anteil bzw. die 
Veränderung des Grünflächenanteils in urbanen Gebieten soll den Trend von planerischen 
Maßnahmen aufzeigen, die dazu beitragen, die Auswirkungen des Klimawandels (wie z. B. 
Hitze oder Starkregenereignisse) abzumildern. 

Nicht erfasst werden können mit dem Kriterium spezifische Funktionen einzelner 
Grünräume, wie beispielsweise Frisch- und Kaltluftschneisen. Die Erfassung dieser 
Funktionen wäre dann möglich, wenn zukünftig eine entsprechende 
Vorrangflächenkategorie (gesetzlich) festgelegt wäre. 

Ergebnisse 
Die Berechnung der Ergebnisse erfolgte für jede der 3.069 in Österreich von der Statistik 
Austria ausgewiesenen Siedlungseinheiten (Stand 2015). Sie sind als zusammenhängendes 
verbautes Gebiet mit einer Mindestanzahl von 200 Einwohnerinnen und Einwohnern 
definiert. Die Ermittlung des Anteils von Grünflächen im Siedlungsraum erfolgt 
vornehmlich durch Ausschluss von versiegelten Flächen (ab Versiegelungsgrad von 30 
Prozent), Bahnanlagen, Gewässern und gewässerbezogenen Flächen. 

Tabelle 34 enthält exemplarisch 25 Siedlungseinheiten mit den meisten Einwohnerinnen 
und Einwohnern inklusive der neun Landeshauptstädte (letzter verfügbarer Stand bei der 
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Statistik Austria: 01.01.2013). Dargestellt werden die anhand der zur Verfügung 
stehenden Daten berechneten Anteile an Grünflächen für die Jahre 2015 und 2018 sowie 
die Veränderungen. Am Ende der Tabelle befindet sich auch eine Auswertung für die 
Gesamtheit aller 3.069 in Österreich ausgewiesenen Siedlungseinheiten. 

Tabelle 34: Anteil von Grünflächen in den Landeshauptstädten in den 25 
einwohnerinnenstärksten Siedlungseinheiten Österreichs 

Siedlungseinheit Einwohner 
(2013) 

Fläche 
gesamt 

in ha 

Grünflächen in ha Anteil Grünflächen 
in % 

Veränderungen 
2015-2018 

2015 2018 2015 2018 in ha in % 

Wien 1.968.981 38.371 16.157 15.968 42,11 41,62 -188 -1,17  

Graz 312.005 14.618 8.839 8.772 60,47 60,00 -68 -0,77  

Linz 252.273 8.671 3.134 3.103 36,15 35,79 -31 -0,99  

Salzburg 190.375 7.273 3.625 3.613 49,84 49,67 -12 -0,34  

Dornbirn 139.269 6.548 3.507 3.491 53,55 53,32 -15 -0,43  

Innsbruck 131.604 2.925 1.114 1.111 38,09 38,00 -3 -0,23  

Klagenfurt a. 
Wörther See 

93.171 4.301 1.991 1.956 46,29 45,47 -35 -1,76  

Wels 79.039 4.092 1.637 1.597 40,00 39,03 -40 -2,43  

Wiener Neustadt 65.498 3.546 1.385 1.361 39,07 38,39 -24 -1,73  

Bregenz 65.169 2.661 1.363 1.355 51,24 50,91 -9 -0,64  

Villach 53.993 2.497 1.251 1.234 50,11 49,42 -17 -1,37  

Steyr 43.118 1.961 961 957 49,03 48,84 -4 -0,39  

Sankt Pölten 42.614 2.219 933 915 42,06 41,24 -18 -1,96  

Kapfenberg 34.697 1.914 1.068 1.062 55,82 55,45 -7 -0,65  

Lustenau 32.634 1.534 818 814 53,32 53,04 -4 -0,53  

Leoben 28.336 1.552 808 803 52,09 51,77 -5 -0,61  

Bludenz 27.145 1.359 760 755 55,90 55,57 -5 -0,60  



 

256 von 578 Zweiter Fortschrittsbericht 

verwendeten Datensätze. So werden nicht bzw. weniger stark versiegelte Flächen (z. B. 
Hausgärten) in den aktuellen Satellitenbildern wesentlich besser abgebildet als noch 2013. 

Situationsbeschreibung und Trends seit dem ersten Fortschrittsbericht 
Über alle 3.069 in Österreich ausgewiesenen Siedlungseinheiten gesehen ist auf Basis der 
ausgewerteten Daten zwischen 2015 und 2018 insgesamt eine Abnahme der Grünflächen 
von rund 1.900 ha zu verzeichnen. Das entspricht einem Rückgang von 0,6 %. Ziel der 
Anpassung ist, eine Ausweitung von Grünräumen. Im Sinne einer überlegten 
Siedlungsentwicklung ist allerdings auf eine Balance zwischen kompakter Bebauung und 
ausreichend Grünraum zu achten, um die Auswirkungen sommerlicher Hitzeperioden 
möglichst gering zu halten. 

Bei Betrachtung der Grünflächenanteile ist zu beachten, dass keine Aussage über die 
räumliche Verteilung und Funktion der Grünflächen in den jeweiligen Siedlungseinheiten 
getroffen werden kann. Größere Waldflächen innerhalb der Siedlungseinheiten können 
diesen Wert massiv beeinflussen. Die Entwicklung des Grünraumanteils innerhalb der 
einzelnen Siedlungseinheiten sollte daher im Rahmen vertiefender Studien qualitativ und 
quantitativ beleuchtet werden. 

4.6.4 Zusammenschau Bauen und Wohnen 

 Tabellarische Darstellung der Kriterien 

Tabelle 36: Zusammenfassung der wichtigsten Trends in der Anpassung 

Kriterium Situation/Trends Rückschluss in Bezug auf die 
Anpassung 

Berücksichtigung von 
Klimawandelanpassung in 
legislativen 
Rahmenbedingungen 

Seit 2019 liegen überarbeitete 
OIB-Richtlinien vor. 
Anpassungsrelevante Aspekte 
wie insbesondere die 
sommerliche Überwärmung sind 
enthalten.  
Im Baurecht (Länder) sind 
anpassungsrelevante Aspekte in 
unterschiedlichem Umfang 

Die OIB-Richtlinien dienen der 
Harmonisierung der 
Bauordnungen der Länder und 
stellen daher wichtige 
Instrumente für eine 
österreichweite Integration von 
Anpassung dar. Sowohl die OIB-
Richtlinien als auch die 
gesetzlichen Instrumente der 
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Auflagen verbunden, jedoch gibt es in keinem Bundesland ein generelles Bauverbot in HQ 
100 Zonen. 

4.7 Schutz vor Naturgefahren 

Übergeordnetes Ziel: Stärkung des Vorsorge-Prinzips durch Flächenvorsorge, 
Eigenvorsorge und Verhaltensvorsorge, um die negativen Folgen klimawandelbedingter 
Naturgefahren zu reduzieren. 

4.7.1 Fachliche Einschätzung der Zielerreichung 

Nachfolgende Ausführungen fassen die Einschätzungen der Expertinnen und 
Experten im Themenworkshop zusammen und basieren auf dem Protokoll und 
diesbezüglichen Rückmeldungen. Da es sich um eine Experteneinschätzung 
handelt, sind auch gegensätzliche Sichtweisen und Meinungen möglich. Die 
Aussagen zeigen den Trend in der Anpassung auf, erheben aber keinen Anspruch 
auf Vollständigkeit. Eine Liste mit den im Workshop vertretenen Institutionen 
findet sich im Anhang. 

Für das Aktivitätsfeld allgemein - Was ist gut auf dem Weg? In Österreich hat der 
Hochwasserschutz bzw. generell der Schutz vor Naturgefahren eine lange Tradition und 
funktioniert seit Jahrzehnten gut, der Klimawandel verstärkt nun die grundlegende 
Problematik. Die EU-Hochwasserrichtlinie bietet einen geeigneten Rahmen und 
berücksichtigt auch den Klimawandel. Der Entwurf des zweiten nationalen 
Hochwasserrisikomanagementplans (BMLRT 2020b) liegt seit Dezember 2020 zur 
Stellungnahme auf und wird bis Ende 2021 verabschiedet. Er zeigt mögliche 
Hochwassergefährdungen auf und definiert geeignete Maßnahmen zu deren Minderung. 
Strategische Überlegungen und übergeordnete Planungen wie z. B. die Schaffung von 
zusätzlichem Retentionsraum sind im Laufen. Um lokales Wissen einzubauen, wird in 
vielen Fällen bereits die Bevölkerung direkt eingebunden. Um neue Gefährdungen 
möglichst hintanzuhalten und zur Verringerung des Risikos von pluvialen Hochwassern 
wurden bereits eine Reihe von Hangwasserkarten erstellt (z. B. Gefahrenhinweiskarte 
Oberflächenabfluss auf Bundesebene, für NÖ, OÖ – Starkregengefahrenkarte, 
Fließpfadkarten in der Stmk). Die Informations- und Wissensvermittlung ist ausgebaut und 
verbessert, das Bewusstsein für Eigenvorsorge im Zunehmen begriffen. Zum vorsorgenden 

https://maps.wisa.bmlrt.gv.at/gefahren-und-risikokarten-zweiter-zyklus?g_card=hwrisiko_gefahren_ueff
https://maps.wisa.bmlrt.gv.at/gefahren-und-risikokarten-zweiter-zyklus?g_card=hwrisiko_gefahren_ueff
http://www.noe.gv.at/noe/Wasser/Hochwasser_Hangwasser.html
https://ffrm.hangwasser.at/
https://www.hochwasser.steiermark.at/cms/ziel/144054889/DE/
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4.7.2 Zusammenfassende Einschätzung des Fortschritts in der Anpassung 
im Themenworkshop Schutz vor Naturgefahren 

Tabelle 37: Einschätzung der Zielerreichung der Handlungsempfehlungen durch die 
Teilnehmenden im Themenworkshop für das Aktivitätsfeld Schutz vor Naturgefahren. Die 
Reihung erfolgt nach dem Grad der Zielerreichung. 

Die Einschätzung der Zielerreichung erfolgt als nicht (1), ansatzweise (2), großteils (3), voll (4) erreicht. n gibt 
die Anzahl der abgegebenen Einschätzungen pro Handlungsempfehlung an.  

Die Einschätzungen der Zielerreichung pro Handlungsempfehlung zeigen, dass für einen 
Großteil die Ziele erst ansatzweise erreicht sind und deutlicher Handlungsbedarf besteht. 
Nur wenige Bewertungen sehen die Ziele als großteils erreicht an. Auffällig ist die stark 
divergierende Einschätzung der Handlungsempfehlung „Forcierung von Prognose-, 
(Früh)Warn- und Messsystemen“ (3.7.1.4), hier reichen die Bewertungen von nicht, über 
ansatzweise bis großteils erreicht. Am schlechtesten beurteilt wurde die „Forcierung der 

Nr. Handlungsempfehlung Zielerreichung n 

1 2 3 4 

4.7.1.2 Forcierung nachhaltiger Raumentwicklungsstrategien unter 
verstärkter Einbeziehung der Gefahrenzonenplanung und 

Risikodarstellung 

1 7 4 0 12 

4.7.1.5 Forcierung der Erforschung der Auswirkung des Klimawandels auf 
Extremereignisse, auf Veränderung im Naturraum, auf die 

menschliche Nutzung und auf den Umgang mit Unsicherheiten in 
der Entscheidungsfindung 

1 7 3 0 11 

4.7.1.7 Forcierung von Objektschutzmaßnahmen (permanent und 
temporär) als Beitrag zur Eigenvorsorge 

0 10 2 0 12 

4.7.1.1 Aufbau (Bildung) und Forcierung des Gefahren- und 
Risikobewusstseins sowie der Eigenverantwortung in der 

Bevölkerung 

1 7 4 0 12 

4.7.1.4 Forcierung von Prognose-, (Früh)Warn- und Messsystemen 5 3 5 0 13 

4.7.1.3 Forcierung des Wasserrückhaltens in der Fläche sowie der 
Reaktivierung von natürlichen Überschwemmungsflächen im 

Besonderen als Beitrag zur Flächenvorsorge 

2 8 2 0 12 

4.7.1.6 Forcierung der Risikovorsorge unter Einbeziehung geeigneter 
Risikotransfermechanismen 

8 3 0 0 11 
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4.7.3 Kriterien 

 Exponierte Liegenschaften33 in Bereichen, die durch Naturgefahren 
gefährdet sind 

Querschnittskriterium: wird auch als Kriterium im Aktivitätsfeld Raumordnung 
angeführt, eine Schnittstelle besteht zum Aktivitätsfeld Wasserhaushalt und 
Wasserwirtschaft (Kriterium „Hauptwohnsitze in hochwassergefährdeten 
Bereichen“). 

Beschreibung und Bezug zur Anpassung 
Zentrale bzw. effektivste Maßnahme zum Schutz vor Naturgefahren und für eine stärkere 
gesellschaftliche Resilienz ist das Meiden der Gefahr bzw. gefährdeter Zonen. Ziel einer 
angepassten Raumordnung ist eine konsequente Freihaltung von derzeit bekannten sowie 
möglichen zukünftigen Gefährdungszonen. Dargestellt wird die Anzahl gefährdeter 
Liegenschaften in Roten Zonen im Kompetenzbereich der Wildbach- und 
Lawinenverbauung. 

Ergebnisse 
Insgesamt ist die Anzahl der Liegenschaften34 in Österreich stetig im Steigen begriffen. 
Von 1951 bis 2011 hat die Zahl um rund das Zweieinhalbfache zugenommen (Statistik 
Austria, 2014). Laut Statistik Austria beträgt die Anzahl der Gebäude österreichweit mit 
Stand Jänner 2020 rund 2,5 Millionen. 

Gefahrenzonen 
Die Tabelle 38 zeigt einen Überblick über exponierte Liegenschaften auf Grundlage des 
Gebäude- und Wohnungsregisters (GWR) in Gefahrenzonen Wildbach/Lawine. Es werden 
nicht Gebäude als Einzelobjekte dargestellt, sondern Liegenschaften, die auch Gebäude 

                                                      

33 Anstatt Gebäude wird im zweiten Fortschrittsbericht auf Grund der weiterentwickelten 
Erhebungsmethodik der umfassendere Begriff Liegenschaften verwendet, der sowohl Grundstück und 
Gebäude umfasst. 
34sämtliche Gebäude mit Ausnahme von landwirtschaftlichen Nutzgebäuden und Kleingebäuden 
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umfassen können, die im Datensatz des GWR nicht extra ausgewiesen wurden. Die 
Angabe zur betroffenen Liegenschaft ist daher zielführender. 

Tabelle 38: Anzahl der exponierten Liegenschaften in Gefahrenzonen Wildbach/Lawine 
2020 (Abfragestand: 03.08.2020), Digitalisierungsgrad Gefahrenzonenpläne: 100 % 

Liegenschaften in den Gefahrenzonen Anzahl 

exponierte Liegenschaften 
(Gefahrenzonen gesamt Wildbach/ Lawine) 

172.797 

exponierte Liegenschaften in roter Zone Wildbach: 38.422 

exponierte Liegenschaften in gelber Zone Wildbach: 123.743 

exponierte Liegenschaften in roter Zone Lawine: 2.107 

exponierte Liegenschaften in gelber Zone Lawine: 8.525 

Gebäude/Liegenschaften, österreichweit 2020 2.574.659 

exponierte Gebäude als Anteil der Gebäude österreichweit in Prozent 6,7 % 

Quelle: BMLRT, WLV, Daten der Gefahrenzonen für Wildbachgefahren und Lawinen (Summenzonen); 
Datensatz des Gebäude- und Wohnungsregisters (GWR II); Datensatz der Gebäudegrundrisse 

Personen und Arbeitsstätten in hochwassergefährdeten Bereichen: Die detaillierte 
Beschreibung ist im Kapitel 4.3.3.2 nachzulesen. 

Situationsbeschreibung und Trend seit dem ersten Fortschrittsbericht 
Von den im Jahr 2020 insgesamt erfassten Liegenschaften (2.574.659)35 liegen 172.797 in 
Gefahrenzonen Wildbach und Lawine. Dieser Anteil von rd. 6,7 % ist im Vergleich zum Jahr 
2013 (Datenbasis erster Fortschrittsbericht) etwas höher. Allerdings gilt es zu 
berücksichtigen, dass die Angaben von 2020 auf einem 100 %tigen Digitalisierungsgrad 
der gültigen Gefahrenzonenpläne beruhen. Dieser lag im Jahr 2013 lediglich bei 40 %. 
Aussagen zu einer Entwicklung oder einem Trend sind daher nicht möglich. 

                                                      

35 entsprechen „Gebäude“ nach GWR Auszug 2020 
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4.7.4 Zusammenschau Schutz vor Naturgefahren 

 Tabellarische Darstellung der Kriterien 

Tabelle 40: Zusammenfassung der wichtigsten Trends in der Anpassung 

Kriterium Situation/Trends Rückschluss in Bezug auf die 
Anpassung 

Exponierte Liegenschaften 
Bereichen, die durch 
Naturgefahren gefährdet sind 

In Gefahrenzonen von 
Wildbächen und/oder Lawinen 
befinden sich im Jahr 2020 
172.797 Liegenschaften. Dies 
entspricht österreichweit einem 
Anteil von 6,7 %. 
Der Anteil von 
Hauptwohnsitzen die von einem 
HQ-30 betroffen sind, liegt bei 
2,6 %., für HQ 100 bei 13,5 % 
und für HQ 300 bei 20,2 % 
(Stand 2020).  
162 infrastrukturelle 
Einrichtungen liegen in HQ 100 
Zonen. 
Ein direkter Vergleich zum 
ersten Fortschrittsbericht ist 
wegen methodischer 
Umstellungen nicht möglich. 

Ein Anstieg der Anzahl der 
exponierten Liegenschaften bzw. 
Hauptwohnsitzen in gefährdeten 
Gebieten sollte weiterhin vermieden 
werden. Anzustreben wäre eine 
Reduktion. Dies sollte in den 
relevanten rechtlichen Instrumenten 
verankert werden. Darüber hinaus 
sollte deren (konsequente) 
Umsetzung stärker forciert werden. 
Eine weitere Beobachtung ist nötig.  

Retentionsräume 

Im langjährigen Mittel liegt das 
jährlich zusätzliche 
Retentionsvolumen bei ca. 
3.000 000 m3, die jährlich 
gesicherten natürlichen 
Retentionsflächen bei ca. 
100 ha. Der Rückhalteraum für 
Feststoffe (Geschiebe, Holz, 
Schnee, Fels und Rutschmasse) 
wurde in den letzten sechs 
Jahre im Mittel um rd. 
21.600 000 m3 erweitert. 

Es wird weiterhin kontinuierlich 
zusätzlicher Retentionsraum für 
Wasser geschaffen. Ebenso wird der 
Rückhalteraum für Feststoffe 
kontinuierlich erweitert. Dies ist aus 
der Sicht der Anpassung notwendig, 
um zunehmende Gefährdungen 
durch Hochwasser, Starkregen und 
damit einhergehenden 
Oberflächenabfluss zu reduzieren. 
Darüber hinaus ist weiterhin der 
Erhalt und die Sicherung von 
(natürlichen) Retentionsräumen ein 
wichtiger Beitrag (z. B. durch 
hochwasserbewusste Widmung und 
Verbauungsverbote sowie Rückbau 
bzw. den Erhalt natürlicher / 
naturnaher Fließgewässer und 
Flusslandschaften) zur Verringerung 
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4.8 Katastrophenmanagement 

Übergeordnetes Ziel: Rasche und professionelle Bewältigung von Katastrophenfällen 
durch bessere Vernetzung und Vorbereitung sämtlicher betroffener Akteurinnen und 
Akteure, insbesondere hinsichtlich der sich ändernden klimatischen Bedingungen.  

4.8.1 Fachliche Einschätzung der Zielerreichung 

Nachfolgende Ausführungen fassen die Einschätzungen der Expertinnen und 
Experten im Themenworkshop zusammen und basieren auf dem Protokoll und 
diesbezüglichen Rückmeldungen. Da es sich um eine Experteneinschätzung 
handelt, sind auch gegensätzliche Sichtweisen und Meinungen möglich. Die 
Aussagen zeigen den Trend in der Anpassung auf, erheben aber keinen Anspruch 
auf Vollständigkeit. Eine Liste mit den im Workshop vertretenen Institutionen 
findet sich im Anhang. 

Für das Aktivitätsfeld allgemein - Was ist gut auf dem Weg? Strategische Überlegungen 
und Planungen sind auf gutem Wege. Die Vernetzung von Verwaltung und Forschung ist 
gegeben, die Vernetzung mit der Zivilbevölkerung ist weiter auszubauen. Gestiegen ist 
auch das Bewusstsein für Katastrophen. Nachbarschaftshilfe und Freiwilligenengagement 
sind nach wie vor auf hohem Niveau. 

Als Herausforderung werden auf Bundesebene vor allem der Ausbau der 
gesamtstaatlichen Risikoanalysen und politische Entscheidungsprozesse gesehen. 
Wünschenswert ist eine gesamtstaatliche Strategie für Risikokommunikation und damit 
einhergehend eine bessere Vernetzung der Kommunikation. Die Bündelung und Analyse 
vorhandener Datensätze (Ereignisse, Einsätze und Schäden) wäre von Vorteil, um daraus 
Verbesserungspotenzial abzuleiten und Entscheidungen zu unterstützen. Für die 
Verbreitung der Erkenntnisse braucht es ein durchdachtes Informationsmanagement bis 
zur lokalen Ebene hin. Für Gemeinden sollte es ein möglichst einfaches Tool für 
Risikoanalysen geben. Die Überlegung könnte sein, die Bewältigung und 
Katastrophenmanagementplanung generell auf Bezirksebene anzusiedeln, um 
Bürgermeisterinnen und Bürgermeister nicht zu überfordern. Diese Meinung wird nicht 
von allen geteilt. Gemeinden steht für die Bewältigung von Ereignissen ein umfassendes 
Angebot zur Verfügung (z. B. Aus- und Weiterbildungsangebote). Das ist nach 
Einschätzung der Teilnehmenden nicht ausreichend bekannt. Das mangelnde Wissen zum 
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4.8.2 Zusammenfassende Einschätzung des Fortschritts in der Anpassung 
im Themenworkshop Katastrophenmanagement 

Tabelle 41: Einschätzung der Zielerreichung der Handlungsempfehlungen durch die 
Teilnehmenden im Themenworkshop für das Aktivitätsfeld Katastrophenmanagement. Die 
Reihung erfolgt nach dem Grad der Zielerreichung. 

Die Einschätzung der Zielerreichung erfolgt als nicht (1), ansatzweise (2), großteils (3), voll (4) erreicht. n gibt 
die Anzahl der abgegebenen Einschätzungen pro Handlungsempfehlung an.  

Die Einschätzung der Expertinnen und Experten zeigt, dass für etliche 
Handlungsempfehlungen das Ziel großteils erreicht ist. So wird z. B. auf das umfassende 
Ausbildungsangebot im Bereich des Katastrophenmanagements, auf laufende Aktivitäten 
in der Risikokommunikation oder auf das nach wie vor sehr hohe Freiwilligenengagement 
hingewiesen. Hoher Handlungsbedarf wird nach wie vor bei der Etablierung einer 
nationalen Plattform zur Risikoreduktion gesehen. Die nationale Plattform bräuchte eine 

Nr. Handlungsempfehlung Zielerreichung n 

1 2 3 4 

4.8.1.6 Erweiterung des Ausbildungsangebotes im Bereich des 
Katastrophenmanagements 

0 0 10 0 10 

4.8.1.5 Risikokommunikation als Beitrag zur Stärkung der Eigenvorsorge im 
Bereich der Katastrophenvorsorge 

0 3 7 0 10 

4.8.1.7 Fortführung der nationalen Risikoanalyse und Erarbeitung einer 
einheitlichen Methodik zur Durchführung von Risikoanalysen 

0 3 7 0 10 

4.8.1.1 Kontinuierliche Umsetzung der Ziele der SKKM-Strategie 2020 unter 
vermehrter Berücksichtigung der Auswirkungen des Klimawandels 

0 5 6 0 11 

4.8.1.3 Erhalt und ggf. Verbesserung der Rahmenbedingungen für 
ehrenamtliches Engagement im Bereich des 

Katastrophenmanagements 

0 5 6 0 11 

4.8.1.8 Forcierung partizipativer Ansätze im Katastrophenmanagement 0 8 1 0 9 

4.8.1.2 Etablierung einer nationalen Plattform zur Risikoreduktion 5 6 0 0 11 

4.8.1.9 Weiterführung und Vernetzung von Forschungsaktivitäten sowie 
Entwicklung von Innovationen mit Bezug zum 

Katastrophenmanagement 

8 1 0 0 9 

4.8.1.4 Flexibilisierung von Finanzierungs- und Förderinstrumenten im 
Bereich des Katastrophenmanagements 

9 0 0 0 9 
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4.8.3 Kriterien 

 Integration von Klimawandelanpassung in die 
Katastrophenschutzgesetzgebung 

Beschreibung und Bezug zur Anpassung 
Österreich verfügt über ein gut funktionierendes und flächendeckendes System des 
vorbeugenden und abwehrenden Katastrophenschutzes. Zu den direkten Auswirkungen 
des Klimawandels zählen unter anderem eine Zunahme der Wahrscheinlichkeit von 
extremen Wetterereignissen und eine dadurch zunehmende Bedrohung durch 
Naturgefahren (sowohl hinsichtlich der Häufigkeit als auch des Ausmaßes). Es ist daher mit 
einer steigenden Zahl an Katastrophenereignissen zu rechnen – vorrangig durch 
Hochwasser und Lawinen sowie durch hitzeassoziierte Ereignisse. Auch ein verstärktes 
Auftreten von Muren, Rutschungen, Stürmen und Hagel dürfte regional wahrscheinlich 
sein. Dies kann tiefgreifende Änderungen und neue Herausforderungen für das 
Katastrophenmanagement mit sich bringen. Gerade deshalb ist es wichtig, dass die 
Gemeinden bei der Erstellung der Katastrophenschutzpläne vorhandene Daten und 
Gefahrenpläne mit einbinden. Eine wesentliche Komponente für eine vorausschauende 
Bewältigung ist daher u. a. auch eine Verankerung dieser Themen in der 
Katastrophenschutzgesetzgebung der Länder. 

Neben direkten Klimawandelfolgen spielen auch weitere Faktoren, wie der 
demographische Wandel, Siedlungsentwicklungen oder wirtschaftliche Entwicklungen, 
eine bedeutende Rolle für die vorausblickende Anpassung im Katastrophenmanagement. 

Dieses Kriterium beschreibt, ob und inwieweit Klimawandelfolgen bzw. 
Klimawandelanpassung in den Katastrophenhilfegesetzen der Länder adressiert sind. 
Zusätzlich sollen Ziele und Maßnahmen identifiziert werden, wie z. B. die Integration der 
Gefahrenzonenpläne in Katastrophenmanagementpläne der Gemeinde / Städte und die 
Integration von Risikoanalysen. 

Ergebnisse 
Das Bekämpfen von Schadensereignissen, Katastrophen und Unglücksfällen ist in der 
Österreichischen Rechtsordnung eine „Querschnittsmaterie“. Das Bundesministerium für 
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nicht analog zu früheren Jahren erfasst. Eine weitere Beobachtung der Entwicklung und 
vor allem eine Analyse der Einsatzzahlen in Kombination mit meteorologischen Daten auf 
regionaler Ebene ist zu empfehlen. Dabei sollten Gefahrenzonenpläne, 
Oberflächenabflusskarten, HORA Daten etc. berücksichtigt werden. Die Ergebnisse können 
vor dem Hintergrund von z. B. intensiveren und zukünftig vermehrt auftretenden 
Starkregenereignissen und kleinräumigen Überschwemmungen den möglichen 
Handlungsbedarf frühzeitig aufzeigen. 

4.8.4 Zusammenschau Katastrophenmanagement 

 Tabellarische Darstellung der Kriterien 

Tabelle 43: Zusammenfassung der wichtigsten Trends in der Anpassung 

Kriterium Situation/Trends Rückschluss in Bezug auf die 
Anpassung 

Integration von 
Klimawandelanpassung in die 
Katastrophen-
schutzgesetzgebung 

Die Folgen des Klimawandels 
sind in den entsprechenden 
Rechtsmaterien der Länder nach 
wie vor nicht dezidiert erwähnt, 
die Integration von 
Gefahrenzonenplänen in die 
Katastrophenschutzpläne noch 
nicht erfolgt. Die Durchführung 
einer Gefahrenanalyse bzw. die 
Auflistung möglicher Gefahren 
sind mehrheitlich in den 
Rechtsmaterien der Länder 
verankert. 
In den meisten Bundesländern ist 
die regelmäßige Überprüfung der 
Katastrophenschutzpläne 
vorgeschrieben. 
 

Die Durchführung einer 
Gefahrenanalyse – wie in den 
meisten Bundesländern 
vorgesehen – sowie die 
regelmäßige Überprüfung und 
Aktualisierung der 
Katastrophenschutzpläne wird als 
positiv im Sinne der Anpassung 
gewertet. Damit besteht die 
Möglichkeit, kurzfristig 
veränderte Gefahrensituationen 
und Herausforderungen 
aufzunehmen. 
Die Gefahrenzonenpläne sollten 
bei der Erstellung von 
Katastrophenschutzplänen 
verpflichtend berücksichtigt 
werden. 

Informationsangebote zu 
Naturgefahren 

Die Vielzahl an unterschiedlichen 
Angeboten wurde weiter 
ausgebaut, insbesondere 
Informationsplattformen und 
Apps.. 

Die vielfältigen 
Informationsangebote zum 
Schutz vor Naturgefahren stellen 
unverändert eine wesentliche 
Grundlage für entsprechende 
Eigenvorsorge dar. Daher sind die 
Erweiterung und die stetige 
laufende Aktualisierung bzw. 
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4.9 Gesundheit 

Übergeordnetes Ziel: Bewältigung und Vermeidung von direkten (z. B. durch Hitzewellen) 
und indirekten (z. B. durch Ausbreitung allergener Pflanzen und Tiere) 
klimawandelbedingten Gesundheitseffekten durch geeignete Maßnahmen im Bedarfsfall 
sowie das frühzeitige Setzen von Vorsorgemaßnahmen38. 

4.9.1 Fachliche Einschätzung der Zielerreichung 

Nachfolgende Ausführungen fassen die Einschätzungen der Expertinnen und 
Experten im Themenworkshop zusammen und basieren auf dem Protokoll und 
diesbezüglichen Rückmeldungen. Da es sich um eine Experteneinschätzung 
handelt, sind auch gegensätzliche Sichtweisen und Meinungen möglich. Die 
Aussagen zeigen den Trend in der Anpassung auf, erheben aber keinen Anspruch 
auf Vollständigkeit. Eine Liste mit den im Workshop vertretenen Institutionen 
findet sich im Anhang. 

Für das Aktivitätsfeld allgemein - Was ist gut auf dem Weg? Einleitend wird von den 
Teilnehmenden positiv angemerkt, dass die Gesundheitsziele Österreichs ein wesentliches 
Instrument im Gesundheitswesen sind und der Klimawandel im Gesundheitsziel 4 „Luft, 
Wasser, Boden und alle Lebensräume für künftige Generationen sichern“ verankert ist. 
Auch soziale Aspekte und Umweltgerechtigkeit werden in den Gesundheitszielen 
aufgegriffen. Generell wird von den Teilnehmenden angeführt, dass die Bereiche 
Gesundheit und Umwelt zunehmend besser vernetzt werden. Verwiesen wird auch auf 
eine verstärkte Zusammenarbeit von Katastrophenschutz und relevanten Akteurinnen und 
Akteuren aus dem Bereich Gesundheit. 

Als Herausforderung werden die unterschiedlichen Fachsprachen (z. B. Klimaforschung, 
Naturgefahren, Soziales und Gesundheit) bezeichnet. Die Gesundheitsziele Österreichs 
sind den Ärzten kaum bekannt, hier besteht Handlungsbedarf. Das Bewusstsein in Bezug 
auf die gesundheitlichen Folgen des Klimawandels ist in der Bevölkerung und auf 

                                                      

38 Anmerkung: Das Aktivitätsfeld Gesundheit fokussiert auf die gesundheitlichen Folgen des Klimawandels. 
Die derzeit herrschende Sars-CoV-2 Pandemie ist nicht Gegenstand der Betrachtung. Mögliche 
Verknüpfungen und Synergien sollten wissenschaftlich bearbeitet werden. 
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4.9.2 Zusammenfassende Einschätzung des Fortschritts in der Anpassung 
im Themenworkshop Gesundheit 

Tabelle 44: Einschätzung der Zielerreichung der Handlungsempfehlungen durch die 
Teilnehmenden im Themenworkshop für das Aktivitätsfeld Gesundheit. Die Reihung 
erfolgt nach dem Grad der Zielerreichung. 

Die Einschätzung der Zielerreichung erfolgt als nicht (1), ansatzweise (2), großteils (3), voll (4) erreicht. n gibt 
die Anzahl der abgegebenen Einschätzungen pro Handlungsempfehlung an.  

Die Einschätzung der Expertinnen und Experten sieht vor allem beim „Umgang mit 
Hochwasser, Muren, Lawinen, Rutschungen und Steinschlägen“ (3.9.1.3) sowie bei der 
„Verknüpfung und Weiterentwicklung von Monitoring- und Frühwarnsystemen“ die 
Zielerreichung auf gutem Weg. Durchwegs erst ansatzweise erreicht ist das Ziel bei den 
übrigen Handlungsempfehlungen. Sehr hoher Handlungsbedarf wird nach wie vor beim 
„Umgang mit Hitze und Trockenheit“ (3.9.1.2) gesehen. Dies betrifft insbesondere 
Risikogruppen, die spezielle Bedürfnisse haben, Hitze am Arbeitsplatz und die 

Nr. Handlungsempfehlung Zielerreichung n 

1 2 3 4 

4.9.1.3 Umgang mit Hochwasser, Muren, Lawinen, Rutschungen und 
Steinschlägen 

0 0 12 1 13 

4.9.1.7 Verknüpfung und Weiterentwicklung von Monitoring- und 
Frühwarnsystemen 

0 4 5 3 12 

4.9.1.6 Umgang mit Schadstoffen und ultravioletter Strahlung 0 3 8 0 11 

4.9.1.5 Risikomanagement hinsichtlich der Ausbreitung allergener und 
giftiger Arten 

0 5 7 0 12 

4.9.1.4 Ausbau des Wissensstandes und Vorbereitung zum Umgang mit 
Erregern/Infektionskrankheiten 

0 8 6 0 14 

4.9.1.1 Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit sowie spezifisch zur Vorbereitung 
auf Extremereignisse oder Ausbrüche von Infektionskrankheiten 

0 10 6 0 16 

4.9.1.8 Aus- und Weiterbildung von Ärztinnen und Ärzten sowie des 
Personals in medizinisch, therapeutisch, diagnostischen 

Gesundheitsberufen (MTDG) unter Berücksichtigung von 
klimarelevanten Themen 

5 11 1 0 12 

4.9.1.2 Umgang mit Hitze und Trockenheit 10 4 1 0 15 
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4.9.3 Kriterien 

 Strategien mit Relevanz für gesundheitliche Gefahren durch die Folgen des 
Klimawandels 

Beschreibung und Bezug zur Anpassung 
Um negative Auswirkungen des Klimawandels auf die Gesundheit zu vermeiden, ist es 
notwendig, dieses Thema in Strategien, Initiativen und Rahmenbedingungen zu verankern 
und entsprechende Maßnahmen vorzusehen. Damit sollen einerseits das 
Gesundheitswesen und andererseits die Gesundheitsversorgung auf klimabedingte 
Veränderungen und Akutsituationen vorbereitet werden. Zu berücksichtigen sind 
sämtliche gesundheitlichen Folgen wie Hitze, Infektionskrankheiten, Ausbreitung 
allergener und giftiger Pflanzen- und Tierarten, die Verlängerung der Pollensaison, 
Hochwasser, Hitze, Gefährdungen durch extreme Wetterereignisse etc. Um 
gesundheitliche Auswirkungen auf die Bevölkerung weitestgehend zu vermeiden, sind 
auch Maßnahmen in anderen Bereichen/Aktivitätsfeldern erforderlich, z. B. der Schutz 
von Personen, die im Freien arbeiten, oder die Bekämpfung der Ausbreitung von 
Neobiota. 

Dieses Kriterium wird die Berücksichtigung anpassungsrelevanter Aspekte in Strategien 
und Rahmenbedingungen insbesondere im Gesundheitsbereich und weiteren 
wesentlichen Strategien beobachten. 

Ergebnisse 
Das österreichische Gesundheitssystem ist geprägt vom Zusammenspiel verschiedener 
Akteure wie Bund, Länder und Sozialversicherung. Auf nationaler Ebene ist das BMSGPK 
für die allgemeine Gesundheitspolitik, den Schutz der Gesundheit der Bevölkerung, die 
Regelungen von Gesundheitsberufen und des Apotheken- und Arzneimittelwesens sowie 
für die Gesetzgebung und die Aufsicht über die Sozialversicherungsträger zuständig. 

Strategien und Rahmenbedingungen auf Bundesebene: Zur besseren Abstimmung und 
Zusammenarbeit im Gesundheitssystem wurde 2013 ein partnerschaftliches 
Zielsteuerungssystem eingerichtet. Der entsprechende Zielsteuerungsvertrag auf 
Bundesebene legt die gemeinsamen strategischen und operativen Ziele sowie die auf 
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Umweltmedizin und weiteren Expertinnen und Experten ist notwendig, um den 
Kenntnisstand zu diesem Thema zu verbessern (Schindler et al. 2017). 

Situationsbeschreibung und Trends seit dem ersten Fortschrittsbericht 
Eine Zunahme allergischer Erkrankungen wird in Österreich beobachtet. Eine verlängerte 
Vegetationsperiode und die rasche Ausbreitung von Ragweed stehen in direktem 
Zusammenhang mit der fortschreitenden Temperaturerhöhung. Dies zeigt den weiterhin 
dringenden Handlungsbedarf auf. Eine verstärkte Zusammenarbeit von Biologinnen und 
Biologen mit der Umweltmedizin ist zu empfehlen, um das Gesundheitssystem 
vorausschauend auf diese Entwicklungen vorzubereiten. Um einen detaillierten Überblick 
über allergene Erkrankungen in Österreich zu erhalten, wäre ein detailliertes vertiefendes 
Monitoring in einer über die ICD-Codes (International Statistical Classification of Diseases 
und Related Health Problems) hinausgehenden Klassifikation zu überlegen. Gleichzeitig 
wäre es wünschenswert, dass das Monitoring vereinheitlicht und detaillierter geführt 
wird. 

4.9.4 Zusammenschau Gesundheit 

 Tabellarische Darstellung der Kriterien 

Tabelle 45: Zusammenfassung der wichtigsten Trends in der Anpassung 

Kriterium Situation/Trends Rückschluss in Bezug auf die 
Anpassung 

Strategien mit Relevanz für 
gesundheitliche Gefahren 
durch die Folgen des 
Klimawandels 

Das österreichische 
Gesundheitssystem zeichnet sich 
durch das Zusammenspiel von Bund, 
Ländern, Sozialversicherung und 
weiteren relevanten Akteuren aus. 
Derzeit werden die Folgen des 
Klimawandels nur wenig 
berücksichtigt. Von den 10 
Gesundheitszielen greift vorerst nur 
das Gesundheitsziel 4 „Luft, Wasser, 
Boden und alle Lebensräume für 
künftige Generationen sichern“, den 

Die vorhandenen 
Rahmenbedingungen und 
Strategien im Gesundheitsbereich 
bieten eine Reihe von 
Ansatzpunkten, um 
gesundheitliche Folgen des 
Klimawandels und den daraus 
entstehenden Handlungsbedarf 
zu berücksichtigen. Es braucht 
eine politikfeldübergreifende 
Zusammenarbeit über den 
Gesundheitsbereich hinaus, um 
die Bevölkerung vor den 
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4.10  Ökosysteme und Biodiversität 

Übergeordnetes Ziel: Erhaltung und Förderung von Biodiversität und Ökosystemen sowie 
ihrer Funktionen durch Schutz klimawandelvulnerabler Arten, Vernetzung von 
Lebensräumen, nachhaltige Landnutzung sowie Anpassung von Naturschutzkonzepten an 
klimawandelbedingte Veränderungen. 

4.10.1 Fachliche Einschätzung der Zielerreichung 

Nachfolgende Ausführungen fassen die Einschätzungen der Expertinnen und 
Experten im Themenworkshop zusammen und basieren auf dem Protokoll und 
diesbezüglichen Rückmeldungen. Da es sich um eine Experteneinschätzung 
handelt, sind auch gegensätzliche Sichtweisen und Meinungen möglich. Die 
Aussagen zeigen den Trend in der Anpassung auf, erheben aber keinen Anspruch 
auf Vollständigkeit. Eine Liste mit den im Workshop vertretenen Institutionen 
findet sich im Anhang. 

Für das Aktivitätsfeld allgemein - Was ist gut auf dem Weg? Als gut auf dem Weg wird 
von den Teilnehmenden zu Beginn des Workshops die Biodiversitäts-Strategie Österreich 
2020+ (und weiterführende Aktivitäten) genannt. Die Strategie ist umfassend, basiert auf 
einer großen Fachkenntnis und geht auf viele Aspekte im Detail ein. Auch die 
Österreichische Strategie zur Anpassung an den Klimawandel (BMNT 2017) und 
weiterführende Aktivitäten werden von den Teilnehmenden für gut befunden, 
insbesondere da eine breite Themenabdeckung gegeben ist und viele Stakeholder 
eingebunden sind. Positiv bewertet wird auch, dass sich die Zusammenarbeit und 
Gesprächsbasis zwischen den verschiedenen für die Biodiversität und 
Klimawandelanpassung relevanten Akteurinnen und Akteuren verbessert hat, z. B. gebe es 
eine zunehmende Sensibilisierung der Landwirtschaft für Herausforderungen, wie z. B. 
den Klimawandel und Biodiversitätsverlust. Auch im Bereich 
Hochwasserrisikomanagement und Gewässerökologie gäbe es intensiveren Dialog und 
Zusammenarbeit. 

Herausforderungen sehen die Teilnehmenden sehr stark in der Implementierung von 
konkreten Maßnahmen. Es gibt zwar gute Ansätze und Strategien, aber die Umsetzung in 
der Praxis sei noch nicht zufriedenstellend. Z. B. sollte auch mehr Dynamik in der 
Natur/Landschaft ermöglicht werden, da Dynamik Biodiversität erhöht und die Resilienz 
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4.10.2 Zusammenfassende Einschätzung des Fortschritts in der Anpassung 
im Themenworkshop Ökosysteme / Biodiversität 

Tabelle 46: Einschätzung der Zielerreichung der Handlungsempfehlungen durch die 
Teilnehmenden im Themenworkshop für das Aktivitätsfeld Ökosysteme und Biodiversität. 
Die Reihung erfolgt nach dem Grad der Zielerreichung. 

Nr. Handlungsempfehlung Zielerreichung n 

1 2 3 4 

4.10.1.7 Anpassung der Gestaltung öffentlicher und privater Freiflächen in 
Siedlungen an Naturschutzziele und Klimawandeleffekte 

4 7 5 0 16 

4.10.1.11 Forcierung des Gewässerrückbaus und Stärkung eines integrierten 
Einzugsgebietsmanagements bei Gewässern sowie Vermeidung 

starker Gewässererwärmungen 

1 11 0 0 12 

4.10.1.2 Verstärkte Berücksichtigung des Klimawandels in bestehenden 
Monitoringsystemen bzw. Ausbau von Monitoring- und 

Frühwarnsystemen 

6 8 3 0 17 

4.10.1.5 Beibehaltung einer extensiven Landnutzung in montanen bis alpinen 
Gebirgslagen und in ausgewählten Lagen 

3 12 0 0 15 

4.10.1.9 Erhaltung und Verbesserung der Einbettung und Vernetzung von 
Schutzgebieten und Lebensräumen 

5 6 2 0 13 

4.10.1.4 Stärkung der Wissensvermittlung zur Bedeutung der Biodiversität 
und von Ökosystemen für Klimawandelanpassung in Ausbildung und 

verstärkte Öffentlichkeitsarbeit 

6 8 2 0 16 

4.10.1.12 Erhalt von Ökosystemleistungen bei nachhaltiger Landnutzung und 
im Naturschutz 

3 8 0 0 11 

4.10.1.1 Verbesserung der Wissensbasis durch Forschung zu Auswirkungen 
des Klimawandels auf Ökosysteme/Biodiversität 

5 11 0 0 16 

4.10.1.6 Anpassung der Angebote von Freizeit- und Urlaubsaktivitäten 6 10 0 0 16 

4.10.1.8 Stärkung gefährdeter Populationen und Arten 5 8 1 0 13 

4.10.1.10 Schutz von Feuchtlebensräumen durch Sicherung der Qualität und 
Quantität des Grundwassers und durch Erhöhung der 

Wasserspeicher- und -rückhaltefähigkeit der Landschaften 

5 8 1 0 13 

4.10.1.3 Integration von Klimawandel in Naturschutzinstrumente 6 9 0 0 15 

4.10.1.13 Berücksichtigung des Themas Ökosysteme/Biodiversität im globalen 
Kontext 

4 3 0 0 7 



 

380 von 578 Zweiter Fortschrittsbericht 

Die Gesamteinschätzung des Aktivitätsfeldes Ökosysteme / Biodiversität zeigt eine 
gewisse Streuung, unterstreicht aber insgesamt den beträchtlichen weiteren 
Handlungsbedarf. 

4.10.3 Kriterien 

 Status und Trends ausgewählter klimawandelvulnerabler Arten und 
Lebensraumtypen 

Bezug zur Anpassung 
Klimaveränderungen nehmen Einfluss auf die Entwicklung der Biodiversität, d.h. der 
Vielfalt des Lebens in all seinen Formen. Die Verbreitung und das Vorkommen von Arten 
und Lebensräumen hängen unterschiedlich stark von den klimatischen Bedingungen ab. 
Einige Arten und Lebensräume stellen dabei spezifischere Ansprüche an das Klima und 
reagieren daher besonders stark auf Klimaveränderungen. Manche Arten/Lebensräume 
profitieren von Klimaveränderungen, andere werden hingegen negativ beeinflusst. Zur 
Erhaltung der Biodiversität unter veränderten klimatischen Bedingungen sind daher 
Maßnahmen zur Stärkung der Resilienz von klimawandelvulnerablen Arten und 
Lebensräumen notwendig. 

Ziel des Kriteriums ist es, den Erhaltungszustand bzw. den Bestand ausgewählter 
betroffener Arten und Lebensräume zu beobachten. Veränderungen hin zu einem 
schlechteren Erhaltungszustand können einen verstärkten Handlungsbedarf anzeigen. Bei 
der Interpretation ist jedoch zu beachten, dass Veränderungen in den 
Erhaltungszuständen nicht ausschließlich auf den Klimawandel bzw. auf 
Klimawandelfolgen zurückzuführen sind. Der Klimawandel stellt nur einen von zahlreichen 
Einflussfaktoren dar. Änderungen in der Landnutzung, Zerschneidung von Lebensräumen, 
Versiegelung oder der Eintrag von Schadstoffen haben ebenfalls Einfluss auf den 
Erhaltungszustand der Arten und die eindeutige Trennung von Ursache und Wirkung ist 
nicht immer zweifelsfrei möglich. 
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 Ökologischer und chemischer Zustand von Oberflächengewässern 

Querschnittskriterium: wird auch als Kriterium im Aktivitätsfeld Wasserhaushalt 
und Wasserwirtschaft angeführt. 

Die detaillierte Beschreibung erfolgt im Kapitel 4.3.3.4. 

4.10.4 Zusammenschau Ökosysteme und Biodiversität 

 Tabellarische Darstellung der Kriterien 

Tabelle 47: Zusammenfassung der wichtigsten Trends in der Anpassung 

Kriterium Situation/Trends Rückschluss auf die Anpassung 

Status und Trends 
ausgewählter 
klimawandelvulnerabler Arten 
und Lebensraumtypen 

Studien zeigen, dass der 
Klimawandel ohne umfassende 
Naturschutzmaßnahmen viele 
heimische Organismen 
vorwiegend negativ beeinflussen 
wird. Lebensräume und Arten 
sind vom Klimawandel 
unterschiedlich betroffen und 
reagieren potenziell 
unterschiedlich. 

Seit dem ersten 
Fortschrittsbericht wurden und 
werden einige 
Forschungsprojekte durchgeführt, 
die sich mit den Auswirkungen 
des Klimawandels auf 
ausgewählte Arten und 
Lebensräume auseinandersetzen. 
Für eine systematische Erfassung 
und Interpretation der 
Auswirkungen braucht es 
kontinuierliche Daten, die als 
Entscheidungsgrundlage für 
gezielte Maßnahmen dienen. 
Monitoring-Aktivitäten sollten 
weiterhin ausgebaut und 
langfristig abgesichert werden. 

"Zerschneidung" / 
„Lebensraum-vernetzung“ 

Die Flächeninanspruchnahme 
nimmt weiterhin kontinuierlich 
zu. Unzerschnittene Lebensräume 
werden immer kleiner, die 
verbliebenen Restflächen sind für 
viele Arten nur noch bedingt als 
Biotop geeignet. Die 
Zerschneidung der Landschaft ist 
weiterhin insbesondere 
außeralpin sehr hoch.  

Der Klimawandel verändert die 
Lebensräume der Arten wodurch 
die Vernetzung von 
Lebensräumen eine zusätzliche 
Bedeutung erfährt. Wie bereits 
im ersten Fortschrittsbericht wird 
der Erhalt bestehender sowie die 
Ausweitung von Korridoren bzw. 
von Grünquerungen empfohlen. 
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Regenwassermanagement in den vergangenen Jahren forciert. Demgegenüber steht der 
nach wie vor hohe Flächenverbrauch43. 

4.11 Verkehrsinfrastruktur inklusive Aspekte der Mobilität 

Übergeordnetes Ziel: Sicherstellung eines funktionsfähigen, sicheren und 
klimaverträglichen Verkehrssystems durch eine an klimawandelbedingte Veränderungen 
angepasste Verkehrsinfrastruktur. 

4.11.1 Fachliche Einschätzung der Zielerreichung 

Nachfolgende Ausführungen fassen die Einschätzungen der Expertinnen und 
Experten im Themenworkshop zusammen und basieren auf dem Protokoll und 
diesbezüglichen Rückmeldungen. Da es sich um eine Experteneinschätzung 
handelt, sind auch gegensätzliche Sichtweisen und Meinungen möglich. Die 
Aussagen zeigen den Trend in der Anpassung auf, erheben aber keinen Anspruch 
auf Vollständigkeit. Eine Liste mit den im Workshop vertretenen Institutionen 
findet sich im Anhang. 

Für das Aktivitätsfeld allgemein - Was ist gut auf dem Weg? Die FSV (Öst. 
Forschungsgesellschaft Straße-Schiene-Verkehr) hat eine Arbeitsgruppe eingerichtet, die 
sich mit der Planung und Anlage von Grünräumen beschäftigt. Die Ergebnisse könnten in 
neue RVS (Richtlinien und Vorschriften für das Straßenwesen) münden. Um bei der 
Pflanzung von Straßenbäumen z. B. mehr Wurzelraum zu schaffen, wird in Wien an der 
Verbesserung von Pflanztechniken gearbeitet. 

Als Herausforderung werden Normen und Gesetze genannt, die Maßnahmen zur 
Klimawandelanpassung nicht unterstützen bzw. diese im schlimmsten Fall blockieren (z. B. 
Straßenaufbau, Fahrspuren, Parkspuren, Gehsteigbreiten etc.). Um mehr Grün in 
städtische Räume zu bringen, muss der Untergrund von Verkehrsflächen durchwurzelbar 
sein. Dies ist bereits bei der Verkehrsplanung zu berücksichtigen. Wasserknappheit 

                                                      

43 Siehe aktuelle Daten zur Flächeninanspruchnahme der Umweltbundesamt GmbH: 
https://www.umweltbundesamt.at/umweltthemen/boden/flaecheninanspruchnahme 
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4.11.2 Zusammenfassende Einschätzung des Fortschritts in der Anpassung 
im Themenworkshop Verkehrsinfrastruktur inklusive Aspekte der Mobilität 

Tabelle 48: Einschätzung der Zielerreichung der Handlungsempfehlungen durch die 
Teilnehmenden im Themenworkshop für das Aktivitätsfeld Verkehrsinfrastruktur inklusive 
Aspekte der Mobilität. Die Reihung erfolgt nach dem Grad der Zielerreichung.  

Die Einschätzung der Zielerreichung erfolgt als nicht (1), ansatzweise (2), großteils (3), voll (4) erreicht. n gibt 
die Anzahl der abgegebenen Einschätzungen pro Handlungsempfehlung an. 

Die Einschätzung der Teilnehmenden zeigt, dass erst wenige Handlungsempfehlungen das 
Ziel großteils erreicht haben. Dies sind die Handlungsempfehlungen „Reduktion von 
möglichen Hitzebelastungen für Fahrgäste und Personal in öffentlichen Verkehrsmitteln 

Nr. Handlungsempfehlung Zielerreichung n 

1 2 3 4 

4.11.1.4 Reduktion von möglichen Hitzebelastungen für Fahrgäste und 
Personal in öffentlichen Verkehrsmitteln durch geeignete 

Klimatisierung 

0 0 9 3 12 

4.11.1.1 Weiterer Ausbau von Informations- und Frühwarnsystemen 0 1 8 2 11 

4.11.1.9 Pilotprojekte zu klimawandelangepassten Verkehrsinfrastrukturen 0 5 5 1 11 

4.11.1.8 Forschung zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels im 
Bereich Verkehrsinfrastruktur 

3 7 0 1 11 

4.11.1.3 Sicherstellung des thermischen Komforts durch Reduktion der 
thermischen Lasten in Verkehrsstationen und deren Umgebung 

2 10 0 0 12 

4.11.1.2 Sicherung eines funktionsfähigen Verkehrssystems 2 9 0 0 11 

4.11.1.6 Berücksichtigung von mikro-/mesoklimatischen Bedingungen bei der 
Stadt- und Freiraumplanung 

2 9 0 0 11 

4.11.1.10 Verbesserte Öffentlichkeitsarbeit 5 4 1 1 11 

4.11.1.7 Reduktion des Zuwachses dauerhaft versiegelter Verkehrsflächen als 
Überflutungsschutz 

5 5 1 0 11 

4.11.1.11 Aus- und Weiterbildung zum Thema Anpassung an die Folgen des 
Klimawandels im Bereich Verkehrsinfrastruktur 

7 4 0 0 11 

4.11.1.5 Überprüfung und allenfalls Anpassung von Rechtsnormen für Bau 
und Betrieb von Verkehrsinfrastrukturen unter geänderten 

klimatischen Bedingungen 

11 0 0 0 11 
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4.11.3 Kriterien 

  Aufnahme von Klimawandelanpassung in Instrumente der Verkehrsplanung 

Beschreibung und Bezug zur Anpassung 
Um gezielte und effektive Schritte zur Anpassung an den Klimawandel im Bereich Verkehr 
und Mobilität setzen zu können, braucht es entsprechende Rahmenbedingungen und 
strategische Ausrichtungen. 

In dem Kriterium soll daher die Berücksichtigung von Klimawandelanpassung in 
Instrumenten der Verkehrsplanung beobachtet werden. 

Ergebnisse 
Ausgewählte Instrumente der Verkehrsplanung von Bund und Ländern wurden 
hinsichtlich anpassungsrelevanter Aspekte untersucht. Auf der Bundesebene ist dies der 
vom damaligen Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie (BMVIT) 
vorgelegte Gesamtverkehrsplan. Zentrales Leitprinzip des Plans ist es: „Mobilität für 
Menschen möglichst frei und angenehm zu gestalten und die negativen Folgen des 
Verkehrs hintanzuhalten44“ (BMVIT). Hinsichtlich der Bundesländer wurden – wo diese 
zugänglich waren – übergeordnete Verkehrskonzepte/-strategien/-pläne herangezogen. 

Im Vergleich zum Stand von 2015 wurden in fast allen Bundesländern neue Instrumente 
erarbeitet. In diesen sind Aspekte im Bereich Klimaschutz, wie z. B. öffentlicher Verkehr, 
kurze Wege, Multimodalität, Fußgänger- und Radverkehr, aber auch vereinzelt 
klimawandelanpassungs-relevante Aspekte enthalten. So sollen z. B. Maßnahmen zur 
Begrünung des Straßenbereichs oder zur Erhöhung der Resilienz der Infrastruktur 
gegenüber witterungsbedingten Schäden zur Anwendung kommen. 

                                                      

44 http://www.bmvit.gv.at/bmvit/verkehr/gesamtverkehr/gvp/index.html  

http://www.bmvit.gv.at/bmvit/verkehr/gesamtverkehr/gvp/index.html
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Wege eine Zunahme zu verzeichnen hat, weist der Fußverkehr in den vergangenen Jahren 
eine leicht fallende Tendenz auf. 

Der Motorisierte Individualverkehr (MIV) hat in den 60iger Jahren stark zugenommen und 
liegt seit den 70iger Jahren auf etwa gleichbleibendem Niveau, betrachtet man den 
prozentualen Anteil des MIV an den zurückgelegten Personenkilometern. Die 
Gesamtverkehrsleistung, dargestellt als Personenkilometer, hat sich hingegen seit den 
70iger Jahren fast verdoppelt. 

Die langjährige Entwicklung des Modal Split im Hinblick auf die Anzahl der zurückgelegten 
Wege veranschaulicht, dass die Zunahme des MIV auf Kosten der Fußwege erfolgt ist. 
Wege, die mit dem ÖV zurückgelegt werden, bleiben über den gesamten Zeitraum 
konstant, der Radverkehr seit den 80iger Jahren ebenfalls. 

4.11.4  Zusammenschau Verkehrsinfrastruktur inkl. Aspekte der Mobilität 

 Tabellarische Darstellung der Kriterien 

Tabelle 51: Zusammenfassung der wichtigsten Trends in der Anpassung 

Kriterium Situation/Trends Rückschluss in Bezug auf die 
Anpassung und den ersten 
Fortschrittsbericht 

Aufnahme von 
Klimawandelanpassung 
in Instrumente der 
Verkehrsplanung 

In den untersuchten Instrumenten 
werden vereinzelt 
Anpassungsmaßnahmen angeführt 
bzw. finden sich Verweise auf 
Klimawandelanpassungs-Strategien 
der Länder. Es wird in erster Linie 
Klimaschutz adressiert, wobei hier die 
Förderung von Öffentlichem Verkehr, 
Radverkehr und E-Mobilität im 
Vordergrund steht. 

Einige Ziele und Maßnahmen in der 
Verkehrsplanung enthalten 
anpassungsrelevante Aspekte; nach 
wie vor wäre zusätzlich ein bewusster 
Umgang und eine direkte 
Berücksichtigung von 
Klimawandelfolgen und Anpassung in 
den Instrumenten der 
Verkehrsplanung zu begrüßen. 

Versiegelung durch 
Verkehrsflächen 

In den letzten 10 Jahren liegt die 
Zunahme an versiegelten 
Verkehrsflächen bei ca. 0,4 % jährlich 
und ist damit im Vergleich zum ersten 
Fortschrittsbericht (0,6 %) 
zurückgegangen.  

Mit der weiterhin, wenn auch etwas 
geringer, fortschreitenden 
Versiegelung durch Verkehrsflächen 
geht neben der 
Flächeninanspruchnahme, 
insbesondere in städtischen Räumen, 
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4.12 Raumordnung 

Übergeordnetes Ziel: Bewältigung der Herausforderungen des Klimawandels zur 
Sicherung einer nachhaltigen Raumentwicklung durch konsequente Anwendung und 
Weiterentwicklung bestehender Planungsziele und -instrumente sowie durch Erhalt der 
Ökosystemfunktionen. 

4.12.1 Fachliche Einschätzung der Zielerreichung 

Nachfolgende Ausführungen fassen die Einschätzungen der Expertinnen und 
Experten im Themenworkshop zusammen und basieren auf dem Protokoll und 
diesbezüglichen Rückmeldungen. Da es sich um eine Experteneinschätzung 
handelt, sind auch gegensätzliche Sichtweisen und Meinungen möglich. Die 
Aussagen zeigen den Trend in der Anpassung auf, erheben aber keinen Anspruch 
auf Vollständigkeit. Eine Liste mit den im Workshop vertretenen Institutionen 
findet sich im Anhang. 

Für das Aktivitätsfeld allgemein - Was ist gut auf dem Weg? Klimawandelanpassung wird 
als relevantes Thema bereits in Arbeiten der Österreichischen Raumordnungskonferenz 
(ÖROK) angesprochen. Im derzeit entstehenden Österreichischen 
Raumentwicklungskonzept (ÖREK) 2030 ist Klimawandelanpassung als ein Schwerpunkt 
vorgesehen. In den letzten Jahren befassten sich mehrere ÖREK-
Umsetzungspartnerschaften mit anpassungsrelevanten Fragestellungen. Ergebnisse 
mündeten u. a. in die ÖROK-Empfehlung Nr. 54 zum „Risikomanagement für gravitative 
Naturgefahren in der Raumplanung“, ÖROK-Empfehlung Nr. 56 „Flächensparen, 
Flächenmanagement & aktive Bodenpolitik“ und die ÖROK-Empfehlung Nr. 57 zum 
„Hochwasserrisikomanagement“. Auch in den mit der Raumordnung in Verbindung 
stehenden Fachplanungen seien Fortschritte zu verzeichnen, wie insbesondere im Bereich 
des Hochwasserschutzes und des Naturgefahrenmanagements. Nach übereinstimmender 
Meinung der Teilnehmenden hat das Thema Klimawandel/Anpassung einen höheren 
Stellenwert bekommen und ist nun in der Raumordnung gut „angekommen“. Dies gilt v.a. 
auf der Konzeptebene und im Diskurs sowie für das Bewusstsein, das sich stark verbessert 
hat. 

Bedeutende Herausforderungen bestehen aber noch in der Umsetzungspraxis, wie im 
„Herunterbrechen“ von Szenarien auf konkrete Planungen bzw. in der Übersetzung von 
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Good Practice Baukultur Gemeindepreis 

Die LandLuft Baukulturgemeinde-Preise 2009, 2012 und 2016 haben Städte und 
Gemeinden prämiert, deren baukulturelles Engagement bereits seit Jahren 
spürbar ist und das Zusammenleben in unterschiedlichsten Bereichen nachhaltig 
verbessert hat wie z. B. Umwelt- und Naturschutz, Verkehr, 
Generationengerechtigkeit, Abbau von Leerständen, Wirtschaft und Infrastruktur, 
Ortsbild und Siedlungspolitik, Tourismus, Einbindung der Bevölkerung etc. Der 
LandLuft Baukulturgemeinde-Preis 2021 trägt das Motto „Boden g’scheit nutzen“. 
Gesucht wurden Gemeinden sowie Klein- und Mittelstädte, deren Baukultur-
Strategie einen innovativen Umgang mit Grund und Boden miteinschließt. Der 
Preis wird in Kooperation mit dem Österreichischen Gemeindebund und dem 
Österreichischen Städtebund verliehen. 

4.12.2 Zusammenfassende Einschätzung des Fortschritts in der Anpassung 
im Themenworkshop Raumordnung 
  

http://www.baukulturgemeinde-preis.at/2021


 

462 von 578 Zweiter Fortschrittsbericht 

4.12.3 Kriterien 

  Kriterium: Aufnahme von Anpassung an den Klimawandel in das 
Raumordnungsrecht 

Beschreibung und Bezug zur Anpassung 
Ein wichtiger und erster Schritt zur Integration von Klimawandelanpassung in die 
Raumordnungspraxis ist neben der konsequenten Anwendung bereits bestehender 
Regelungen eine Verankerung des Themas in den Zielformulierungen und 
Planungsgrundsätzen des Raumordnungsrechts. Hierdurch wird eine rechtlich bindende 
Grundlage und Legitimation geschaffen, um Anpassungsaspekte in Instrumenten der 
überörtlichen und örtlichen Raumordnung zu berücksichtigen. 

Dieses Kriterium beschreibt, inwieweit Klimawandelanpassung sowie dafür wesentliche 
Aspekte bereits in das Raumordnungsrecht aufgenommen wurden. 

Ergebnisse 
Das österreichische Raumordnungsrecht wird in Gesetzgebung und Vollziehung 
grundsätzlich den Ländern zugewiesen, wobei die Zuständigkeit durch wichtige 
Fachmaterien des Bundes durchbrochen wird. Zusätzlich sind die Gemeinden für die 
Vollziehung der örtlichen Raumordnung „im eigenen Wirkungsbereich“ zuständig. Durch 
diese komplexe Regelung kann es zu Überschneidungen der Kompetenzen kommen, so ist 
z. B. die Erteilung von Baubewilligungen für Anlagen und Betrieben einerseits Sache von 
den Baubehörden, andererseits fällt diese auch in die gewerbliche Bundeskompetenz. 

Die komplizierte Kompetenzverteilung hat zur Folge, dass die rechtlichen Grundlagen 
vielfältig sind. Eine Vielzahl von planungsrelevanten Fachmaterien auf Bundes- und 
Landesebene, welche die räumliche Entwicklung ganz erheblich beeinflussen können, 
liegen vor. Die einzelnen Bundesländer haben unterschiedliche rechtliche Grundlagen für 
die Raumordnung entwickelt. Diese weisen zwar in ihren Grundstrukturen Ähnlichkeiten 
auf, haben insgesamt aber doch erhebliche Unterschiede und Sonderregelungen. 

Die Instrumente und Maßnahmen zur Steuerung der räumlichen Entwicklung sind in 
Österreich vielfältig und in den letzten Jahren differenzierter geworden. Neben 
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4.12.4 Zusammenschau Raumordnung 

 Tabellarische Darstellung der Kriterien 

Tabelle 56: Zusammenfassung der wichtigsten Trends in der Anpassung 

Kriterium Situation/Trends Rückschluss in Bezug auf die 
Anpassung 

Aufnahme von 
Anpassung an den 
Klimawandel in das 
Raumordnungsrecht 

Generelle rechtliche Grundlagen für 
anpassungsrelevante Aspekte (wie 
Naturgefahrenmanagement, 
Energieplanung, Biotopverbund) sind 
in den österreichischen 
Raumordnungsrechten weitgehend 
verbreitet; spezifische, differenzierte 
Regelungen für diese Bereiche liegen 
vereinzelt vor (in einzelnen 
Bundesländern). 
Insgesamt zeichnet sich nach wie vor 
ein sehr heterogenes Bild – also keine 
einheitliche Herangehensweise – in 
den neun Raumordnungsrechten ab. 
Diese Aussage aus dem ersten 
Fortschrittsbericht ist nach wie vor 
gültig.  
Es ist ein leichter Trend zu einer 
verstärkten Berücksichtigung 
anpassungsrelevanter Aspekte wie 
z. B. in der Energieraumplanung 
erkennbar. 

Die vorhandenen rechtlichen 
Grundlagen bieten für viele 
anpassungsrelevante Aspekte 
unverändert gute Anknüpfungspunkte. 
Darauf aufbauend sind weiterhin 
differenzierte Regelungen und klare 
Grundlagen für anpassungsrelevante 
Aspekte anzustreben. Regelungen zum 
Naturgefahrenmanagement (bis hin zu 
Rückwidmungsbestimmungen) sind 
teilweise dazugekommen. Trotz der 
erzielten Fortschritte besteht weiterhin 
Handlungsbedarf. In einzelnen 
Bundesländern wurden im Rahmen der 
Weiterentwicklung von RO-
Instrumenten relevante Aspekte 
integriert. Ein österreichweit 
harmonisiertes Vorgehen ist weiterhin 
anzustreben. 

Anteil der 
versiegelten Fläche 
am 
Dauersiedlungsraum 

Der Anteil der versiegelten Fläche am 
Dauersiedungsraum zwischen 2015-
2018 ist gemäß einer 
satellitendatenbasierten Berechnung 
bundesweit von 5.35 % im Jahr 2015 
auf 5,49 % im Jahr 2018 gestiegen. 
Die längere Zeitreihe auf der 
Berechnungsgrundlage der 
Regionalinformationen der digitalen 
Katastermappe zeigt eine 
Entwicklung von 2005 bis 2019 von 
6,38 % auf 7,54 %. 

Der stetige Anstieg an versiegelter 
Fläche widerspricht dem nachhaltigen 
Umgang mit der begrenzten Ressource 
Boden und ist (auch) aus Sicht der 
Anpassung negativ zu bewerten. Sie 
reduziert für den Wasserrückhalt 
notwendige Flächen und erhöht damit 
die Gefahr von Hochwasserereignissen. 
Zusätzlich fördern versiegelte Flächen 
die Bildung von Hitzeinseln. 
Eine Verringerung der 
Flächeninanspruchnahme ist weiterhin 
ein wesentliches Ziel und sollte wie 
bereits im ersten Fortschrittsbericht 
festgehalten, verstärkt – z. B. durch 
rechtliche Regelungen wie Boden- und 
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einhergehende Handlungsbedarf spiegelt sich auch in der Einschätzung der 
Handlungsempfehlungen „Sicherung von Frisch- und Kaltluftentstehungsgebieten, 
Ventilationsbahnen sowie grüner und blauer Infrastruktur innerhalb des Siedlungsraums“ 
(3.12.1.6) und „Prüfung und ggf. Anpassung bioklimatisch wirksamer Maßnahmen in den 
Bebauungsplänen“ (3.12.1.7) wider, das Ziel wird als nicht erreicht eingestuft. 

Wie bereits im ersten Fortschrittsbericht dargestellt, ist auch in der gegenständlichen 
Erhebung deutlich zu erkennen, dass es keinen österreichweit einheitlichen Umgang mit 
den anpassungsrelevanten Themen gibt. Darüber hinaus zeigt sich sowohl bei der 
Einschätzung im Themenworkshop als auch durch die Ergebnisse der Kriterien, dass 
weitere Anstrengungen notwendig sind, um die Ziele der Anpassung zu erreichen. 

4.13 Wirtschaft 

Übergeordnetes Ziel: Erhöhung der Resilienz von Produktion und Handel durch 
Minimierung der klimawandelbedingten Risiken sowie Entwicklung von klimafreundlichen 
und anpassungsfördernden Produkten. 

4.13.1 Fachliche Einschätzung der Zielerreichung 

Nachfolgende Ausführungen fassen die Einschätzungen der Expertinnen und 
Experten im Themenworkshop zusammen und basieren auf dem Protokoll und 
diesbezüglichen Rückmeldungen. Da es sich um eine Experteneinschätzung 
handelt, sind auch gegensätzliche Sichtweisen und Meinungen möglich. Die 
Aussagen zeigen den Trend in der Anpassung auf, erheben aber keinen Anspruch 
auf Vollständigkeit. Eine Liste mit den im Workshop vertretenen Institutionen 
findet sich im Anhang. 

Für das Aktivitätsfeld allgemein - Was ist gut auf dem Weg? Die 
Informationsmöglichkeiten zur Prävention hinsichtlich extremer Wetterereignisse hat sich 
deutlich verbessert. Das Angebot von HORA (Hochwasserrisikozonierung Austria) wurde 
ausgebaut und verbessert. HORA bietet die Möglichkeit der Gefahrenabschätzung für 
beliebige Standorte durch Adresseingabe. Für acht Naturgefahren können die Ergebnisse 
im HORA-Pass ausgestellt werden. Dies wird u. a. von Firmen für die Standortfrage genutzt 
und zur eigenen Abschätzung der Gefährdung von Natura-2000-Gebieten durch Betriebe 

https://www.hora.gv.at/
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4.13.2 Zusammenfassende Einschätzung des Fortschritts in der Anpassung 
im Themenworkshop Wirtschaft 

Tabelle 57: Einschätzung der Zielerreichung der Handlungsempfehlungen durch die 
Teilnehmenden im Themenworkshop für das Aktivitätsfeld Wirtschaft. Die Reihung erfolgt 
nach dem Grad der Zielerreichung. 

Die Einschätzung der Zielerreichung erfolgt als nicht (1), ansatzweise (2), großteils (3), voll (4) erreicht. n gibt 
die Anzahl der abgegebenen Einschätzungen pro Handlungsempfehlung an. 

Nach Einschätzung der Teilnehmenden ist der Zielerreichung zu den 
Handlungsempfehlungen für den Großteil der Handlungsempfehlungen erst ansatzweise 
und in geringerem Ausmaß großteils erreicht. Am positivsten beurteilt werden die 

Nr. Handlungsempfehlung Zielerreichung n 

1 2 3 4 

4.13.1.4 Erhöhung der energetischen Versorgungssicherheit unter Forcierung 
alternativer/ energieeffizienter Technologien zur Erhöhung der 

Resilienz gegenüber den Folgen des Klimawandels 

0 1 9 0 10 

4.13.1.5 Entwicklung von klimafreundlichen und anpassungsfördernden 
Produkten, technischen Verfahren und Dienstleistungen 

0 2 6 0 8 

4.13.1.6 Forcierung von adäquaten Zukunftsszenarien-basierten 
Risikoabschätzungen, Zusammenarbeit mit F&E, Monitoring von 

wissenschaftlichen Ergebnissen 

0 1 1 0 2 

4.13.1.7 Bewusstseinsbildung in der Bevölkerung zur Vermeidung von 
Schadensfällen und Stärkung der Eigenverantwortung von 

Versicherten 

0 1 1 0 2 

4.13.1.9 Bereitstellen von Dienstleistungen für Kundinnen und Kunden nach 
Schadensfällen 

0 1 1 0 2 

4.13.1.1 Sicherung von Zulieferung, Transportnetzen und Produktion durch 
differenzierte Zuliefernetze, regionale Cluster und marktnahe 

Produktion 

0 7 2 0 9 

4.13.1.3 Maßnahmen zur Erhöhung der Resilienz von Produktion, Vertrieb 
und betrieblicher Infrastruktur 

0 9 0 0 9 

4.13.1.2 Sicherung von Zulieferung und Produktion durch langfristige 
Verträge und Ausweitung von Lagerbeständen 

1 8 0 0 9 

4.13.1.8 Bessere Risikostreuung für Versicherer und damit Erhöhung der 
Versicherbarkeit klima- bzw. wetterinduzierter Schäden 

2 0 0 0 2 
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4.13.3 Kriterien 

  Förderungen zur Optimierung der betrieblichen Infrastruktur 

Beschreibung und Bezug zur Anpassung 
Darstellung des Angebotes und der Nutzung von Förderungen, die zur Erhöhung der 
Resilienz von Produktion, Vertrieb sowie betrieblicher Infrastruktur beitragen und den 
Kriterien der Nachhaltigkeit entsprechen. 

Verschiedene Wirtschaftsbranchen bzw. Unternehmen sind unterschiedlich vom 
Klimawandel betroffen. Einerseits kann betriebliche Infrastruktur oder die Produktion 
durch Extremereignisse gefährdet sein, andererseits können neue Chancen, vor allem in 
Bereich der Produktentwicklung, entstehen bzw. Standortsvorteile gestärkt werden. 

Das Angebot an Förderungen bzw. inwieweit dieses Angebot genutzt wird, liefert erste 
Anhaltspunkte, ob Unternehmen Schritte zu einer nachhaltigen Anpassung an den 
Klimawandel setzen. 

Ergebnisse 
Eine Recherche des aktuellen Förderwesens ergab etwa 100 Förderprogramme mit 
Klimabezug (ohne Anspruch auf Vollständigkeit). Die Anzahl der Programme teilt sich 
annähernd 40/60 auf Länder und Bund als Fördergeber auf. Die meisten dieser 
Programme zielen auf den Klimaschutz (Energieeffizienz, erneuerbare Energien etc.) ab. 
Allerdings widmen sich einige Förderinitiativen, insbesondere auf Bundesebene, auch der 
Gebäudeklimatisierung und haben damit auch relevanten Anpassungscharakter. 

Einige Bundesförderungen werden durch zusätzliche Landesförderungen unterstützt. So 
bietet z. B. das Land Salzburg im Rahmen der Klima-und Energiestrategie SALZBURG2050 
als Impuls-Förderprogramm Klimaschutz eine Zusatzförderung an, die bis zu 100 % der für 
die Maßnahmen gewährten Bundesförderung (inkl. allfälliger EU-Förderungen) beträgt. 
Die Förderung wird neben Thermischer Gebäudesanierung und Elektromobilität auch für 
Wärme- und Kälteerzeugung als nicht rückzahlbarer Einmalzuschuss gewährt. 
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4.13.4 Zusammenschau Wirtschaft 

 Tabellarische Darstellung der Kriterien 

Tabelle 58: Zusammenfassung der wichtigsten Trends in der Anpassung 

Kriterium Situation/Trends Rückschluss in Bezug auf die 
Anpassung 

Förderungen zur 
Optimierung betrieblicher 
Infrastruktur 

Die derzeitige 
anpassungsrelevante 
Förderlandschaft für 
Unternehmen besteht 
hauptsächlich im Bereich von 
thermischen 
Gebäudesanierungen 
(z. B. Fernkälte oder 
Abschattung). Zu anderen 
Anpassungsmaßnahmen 
bestehen wenige Förderansätze. 

Im Bereich Bauen (Neubau und 
Sanierungen) gibt es einige 
anpassungsrelevante 
Förderangebote für Betriebe. In 
anderen Bereichen, wie z. B. 
Naturgefahrenmanagement, wird 
auf betrieblicher Ebene kaum über 
die Anreize/Förderungen 
gearbeitet, vielmehr wird dieser 
Bereich derzeit weitgehend über 
Regelungen (rechtliche Vorgaben) 
gesteuert. 

Störungen in der 
Stromversorgung  

Österreich weist eine hohe 
Verfügbarkeit der 
Stromversorgung auf (99,9 %). 
Der Anteil an ungeplanten 
Unterbrechungen, die auf 
atmosphärische Einwirkungen 
und Naturkatastrophen (RAE) 
zurückzuführen sind, deuten in 
den letzten Jahren einen leichten 
Trend nach oben. Vor allem in 
den Jahren 2014 bis 2017 haben 
RAE zu mehr Unterbrechungen 
geführt. 

Um den Handlungsbedarf zu 
eruieren und die Wirksamkeit von 
Anpassungsmaßnahmen 
überprüfen zu können, wird 
weiterhin eine regionalisierte 
Analyse der Unterbrechungen für 
atmosphärische Einwirkungen und 
Naturkatastrophen empfohlen, die 
in weiterer Folge auch die Folgen 
des Klimawandels berücksichtigt. 
Ein langfristig gleichbleibend hohes 
Niveau an Versorgungssicherheit 
würde den Rückschluss nahe legen, 
dass dazu u. a. 
Anpassungsmaßnahmen in allen 
drei Teilsystemen 
(Energienachfrage, Übertragung 
und Energieerzeugung) gesetzt 
wurden. 

Integration 
anpassungsrelevanter 
Aspekte in 
Umweltmanagementsysteme 

Die neue ISO 14090:2020 – 
„Anpassung an die Folgen des 
Klimawandels“ ist eine 
umfassende Hilfestellung zur 
Anpassung für alle 
Wirtschaftsbereiche. 

Mit der Veröffentlichung der ISO 
14090:2020 wurde ein wichtiger 
Schritt gesetzt, Anpassung verstärkt 
auch in Unternehmen zu verankern. 
Inwieweit diese bereits in der Praxis 
berücksichtigt wird, ist nicht 
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4.14 Stadt / urbane Frei- und Grünräume 

Übergeordnetes Ziel: Sicherung der städtischen Lebensqualität bei veränderten 
klimatischen Verhältnissen durch Erhalt und Verbesserung der vielfältigen Funktionen der 
urbanen Frei- und Grünräume. 

4.14.1 Fachliche Einschätzung der Zielerreichung 

Nachfolgende Ausführungen fassen die Einschätzungen der Expertinnen und 
Experten im Themenworkshop zusammen und basieren auf dem Protokoll und 
diesbezüglichen Rückmeldungen. Da es sich um eine Experteneinschätzung 
handelt, sind auch gegensätzliche Sichtweisen und Meinungen möglich. Die 
Aussagen zeigen den Trend in der Anpassung auf, erheben aber keinen Anspruch 
auf Vollständigkeit. Eine Liste mit den im Workshop vertretenen Institutionen 
findet sich im Anhang. 

Für das Aktivitätsfeld allgemein - Was ist gut auf dem Weg? Die österreichischen Städte 
sind grundsätzlich sehr unterschiedlich weit vorangeschritten, nach Einschätzung der 
Teilnehmenden ist jedoch eine Wende zur Berücksichtigung von anpassungsrelevanten 
Fragestellungen bemerkbar. Vielfach erfolgt bei Baumpflanzungen entlang von Straßen 
und in Grünanlagen bereits ein Umstieg auf andere Baumarten wie z. B. auf die 
südosteuropäische Silberlinde (Tilia tomentosa). Um bei der Pflanzung von 
Straßenbäumen z. B. mehr Wurzelraum zu schaffen, wird in Wien an der Verbesserung 
von Pflanztechniken gearbeitet. Die letzten heißen Sommer haben dazu beigetragen, dass 
das Thema auch verstärkt auf der politischen Agenda steht. Innerhalb der betroffenen 
Fachkreise ist die Kommunikation (gut) im Laufen. Die Initiative KlimaKonkret möchte 
Bewusstsein für die Anpassung schaffen und in weiterer Folge Entscheidungstragenden 
bei der Bewältigung der Herausforderungen unterstützen. 

Als Herausforderung wird generell das sehr unterschiedliche Wissen zur Bedeutung von 
urbanen Grün- und Freiräumen in Städten und Gemeinden bezeichnet. Es gibt nach wie 
vor viele Vorbehalte und Bedenken gegen Begrünungen (etwa zu Dach- oder 
Fassadenbegrünungen), diese stehen auch mit dem Pflegeaufwand in Zusammenhang. 
Der Themenbereich ist komplex und betrifft mehrere Sektoren, die Verwaltung, aber auch 
die Unternehmen und Private (z. B. Innenhöfe). Austausch, Kooperation und Vernetzung 
aller Beteiligten sind zu forcieren, um adäquate Entscheidungen treffen zu können und die 

https://www.klimakonkret.at/


 

524 von 578 Zweiter Fortschrittsbericht 

4.14.2 Zusammenfassende Einschätzung des Fortschritts in der Anpassung 
im Themenworkshop Stadt –urbane Frei- und Grünräume 

Tabelle 59: Einschätzung der Zielerreichung der Handlungsempfehlungen durch die 
Teilnehmenden im Themenworkshop für das Aktivitätsfeld Stadt – urbane Frei- und 
Grünräume. Die Reihung erfolgt nach dem Grad der Zielerreichung. 

Die Einschätzung der Zielerreichung erfolgt als nicht (1), ansatzweise (2), großteils (3), voll (4) erreicht. n gibt 
die Anzahl der abgegebenen Einschätzungen pro Handlungsempfehlung an. 

Der Zielerreichung am nächsten wird die Handlungsempfehlung „Forcierung und 
Anpassung von Grün- und Freiräumen für Naherholung und Freizeitgestaltung unter sich 
ändernden klimatischen Bedingungen“ (3.14.1.6) bewertet. Bei dem Großteil der weiteren 
Handlungsempfehlungen wird die Zielerreichung als ansatzweise bis großteils 
eingeschätzt. Als am wenigsten weit bis gar nicht fortgeschritten in der Umsetzung 
werden die „Anpassung der Strategie des Wassermanagements für Grün- und Freiräume“ 
(3.14.1.1) und die „Anpassung des Bodenmanagements in urbanen Grün- und 
Freiräumen“ (3.14.1.2) angegeben. Hier wird u. a. insbesondere auf den nach wie vor 

Nr. Handlungsempfehlung Zielerreichung n 

1 2 3 4 

4.14.1.6 Forcierung und Anpassung von Grün- und Freiräumen für 
Naherholung und Freizeitgestaltung unter sich ändernden 

klimatischen Bedingungen 

1 3 6 3 13 

4.14.1.7 Bewusstseinsbildung, Verbesserung der Vernetzung sowie 
Anpassung der Aus- und Weiterbildung der Akteurinnen und 

Akteure 

1 5 7 0 13 

4.14.1.8 Verbesserung der Wissensbasis durch inter- und transdisziplinäre 
Forschung zu urbanen Frei- und Grünräumen 

0 7 6 0 13 

4.14.1.3 Erhalt und Förderung der biologischen Vielfalt urbaner Grün- und 
Freiräume 

1 8 4 0 13 

4.14.1.5 Anpassung der Freiraumgestaltung und der Pflege 1 8 4 0 13 

4.14.1.4 Anpassung der Planungsstrategien für urbane Frei- und Grünräume 3 6 4 0 13 

4.14.1.1 Anpassung der Strategie des Wassermanagements für Grün- und 
Freiräume 

2 12 0 0 14 

4.14.1.2 Anpassung des Bodenmanagements in urbanen Grün- und 
Freiräumen 

8 5 0 0 13 
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hohen Flächenverbrauch und das Spannungsfeld zwischen Nachverdichtung und der aus 
Anpassungssicht notwendigen Reduktion der Versiegelung hingewiesen. 

Abbildung 76: Zahlenstrahl zur Gesamteinschätzung der Zielerreichung durch die 
Teilnehmenden im Aktivitätsfeld Stadt urbane Frei-und Grünräume, n=12 
(©Umweltbundesamt) 

Der Blick auf die Gesamtzielereichung im Aktivitätsfeld fällt weniger günstig aus als die 
Betrachtung der einzelnen Handlungsempfehlungen per se. Der Handlungsbedarf wird als 
erheblich eingestuft. 

4.14.3 Kriterien 
Im Aktivitätsfeld urbane Frei- und Grünräume finden sich sehr spezifische 
Handlungsempfehlungen, die sich dezidiert an Akteursgruppen der Verwaltung in Städten 
und Gemeinden richten. Als Beispiel seien genannt: Wassermanagement für Grünräume, 
Bodenmanagement in Frei- und Grünräumen, Planungsstrategien für urbane Frei- und 
Grünräume, Anpassung der Freiraumgestaltung und der Pflege. Hierzu gibt es in 
Österreichs Gemeinden und Städten keine einheitliche Methode zur Dokumentation. Um 
valide Aussagen treffen zu können, wäre eine systematische Erhebung relevanter Daten in 
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Österreichs Städten durchzuführen. Aus diesem Grund wurden im ersten 
Fortschrittsbericht keine eigenen Kriterien für die Fortschrittserhebung erstellt. Für das 
Aktivitätsfeld relevant ist das Kriterium Anteil der Grünflächen im Siedlungsraum. 

  Anteil der Grünflächen im Siedlungsraum  

Querschnittskriterium: wird auch als Kriterium in den Aktivitätsfeldern Bauen und 
Wohnen und Raumordnung angeführt. 

Die detaillierte Beschreibung des Kriteriums erfolgt im Kapitel 4.6.3.4. 

4.14.4 Exemplarische Darstellung ausgewählter Anpassungsaktivitäten in 
Städten 
Städte sind aufgrund ihrer hohen Siedlungsdichte besonders anfällig für die Folgen des 
Klimawandels. Aus diesem Grund gewinnen Grünflächen wie Parks, grüne Korridore, 
Dach- und Fassadenbegrünungen, Gemeinschaftsgärten etc. in dicht besiedelten Räumen 
zunehmend an Bedeutung. Sie leisten einen wichtigen Beitrag zur Anpassung an den 
Klimawandel und bringen langfristige Vorteile für Mensch, Umwelt und Wirtschaft. In den 
vergangenen Jahren hat das Bewusstsein dahingehend stark zugenommen. Sowohl die 
großen als auch die mittleren Städte in Österreich setzen sich zunehmend mit den 
Auswirkungen des Klimawandels auseinander und entwickeln Lösungen und Strategien. 
Dabei nehmen sich die Städte sehr unterschiedlich intensiv mit dem Thema an, es ist 
daher schwierig, einen österreichweiten Trend in diesem Zusammenhang abzulesen. 

Wien als weitaus größte Stadt Österreich nimmt hier natürlich eine Sonderrolle ein. Die 
Millionenstadt setzt bereits seit über 20 Jahren ein Klimaschutzprogramm um und forciert 
unter anderem mit der Initiative „Anpassung an den Klimawandel“ die Aufklärung und 
Vermittlung von Klimawissen. Ein Beispiel ist der „Wiener Hitzeratgeber“ (Stadt Wien 
2018), welcher über die Themen rund um Hitze in der Stadt informiert. Auch in der Smart 
City Rahmenstrategie (Stadt Wien 2019), welche die Dachstrategie der Fachstrategien und 
Sektoralprogramme darstellt, zählen eine angemessene und angepasste Versorgung mit 
Grün- und Freiräumen zu den Kernzielen. 

Aber auch andere Städte setzen sich mittlerweile intensiv mit den Folgen des 
Klimawandels und möglichen Lösungsstrategien auseinander. So hat die Stadt Graz einen 

https://klimaschlau.wien.gv.at/site/wiener-hitzeratgeber/
https://smartcity.wien.gv.at/site/der-wiener-weg/rahmenstrategie/
https://smartcity.wien.gv.at/site/der-wiener-weg/rahmenstrategie/
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5 Soziale Aspekte des Klimawandels 

5.1  Fachliche Einschätzung im Themenworkshop 

Was ist gut auf dem Weg? 
Im Gesundheitsziel 4 „Luft, Wasser, Boden und alle Lebensräume für künftige 
Generationen sichern“ (BMASGK 2019) werden Klimawandel, Umweltbewusstsein, 
Umweltgerechtigkeit als wichtiges Thema ausführlich behandelt. Insbesondere das 
Wirkungsziel 3 Umweltbewusstsein und Umweltgerechtigkeit zielt darauf ab, das 
Bewusstsein über den Zusammenhang zwischen Umwelt und Gesundheit bei Bevölkerung 
sowie Entscheidungstragenden zu fördern bzw. stärken und Umweltgerechtigkeit 
bestmöglich sicherzustellen. Explizit angeführt werden besonders gefährdete 
Bevölkerungsgruppen oder sozioökonomisch benachteiligte Personen. 
Rahmenbedingungen und Infrastruktur sollen so gestaltet werden, dass auch für diese 
Gruppen Chancengerechtigkeit in umweltbezogenen Gesundheitsfragen und 
Mitspracherechte bei der Gestaltung der Lebenswelten gewährleistet sind. Als ein Beispiel 
wird die Wohnbauförderung in Niederösterreich erwähnt, die etwa bei passivem 
Sonnenschutz oder Begrünungsmaßnahmen die Höhe des Einkommens berücksichtigt. 

Als Herausforderung wird erachtet, dass das Bewusstsein für soziale Aspekte des 
Klimawandels in vielen Bereichen nicht ausreichend verankert ist, dies betrifft u. a. die 
Politik, die Verwaltung sowie Unternehmen. Notwendige Maßnahmen sollten attraktiv 
gestaltet sowie schrittweise präsentiert und umgesetzt werden. Ob Anpassungs- aber 
auch Klimaschutzmaßnahmen politisch durchsetzbar sind, hängt auch davon ab, wie sozial 
verträglich diese gestaltet werden. Eine Erhöhung des ökologischen Fußabdrucks oder 
Fehlanpassungen müssen strikt vermieden werden. Auch braucht es ein gemeinsames 
Verständnis darüber, was genau unter sozialer Gerechtigkeit in diesem Zusammenhang zu 
verstehen ist. Schwierig ist auch die Erreichbarkeit sozioökonomisch benachteiligter 
Gruppen. Eine weitere Hürde wird darin gesehen, dass gemäß Umfragen zwar ein hoher 
Anteil der Gesamtbevölkerung den Klimawandel als Gefahr anerkennen, der Anteil 
derjenigen, die aber bereit sind etwas zu verändern, nach Einschätzung einiger eher gering 
sei. 
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Notwendige Rahmenbedingungen müssen treffsicher gestaltet werden. Um dies zu 
erreichen, braucht es umfassende Informationen, wie unterschiedliche Gruppen von den 
Folgen des Klimawandels betroffen sein werden. So braucht es mehr wissenschaftliche 
Evidenz und Forschung, wie sich der Klimawandel bzw. Anpassungsstrategien auf 
unterschiedliche sozioökonomische Gruppen, insbesondere armuts- und 
ausgrenzungsgefährdete Menschen, auswirken. Die Ergebnisse sollten zur ggf. 
notwendigen Überarbeitung von Anpassungsmaßnahmen und in die Umsetzung 
einfließen. Zudem sollten verteilungspolitische Aspekte erforscht und berücksichtigt 
werden. Dies umfasst z. B. folgende Fragen: Wie wirken sich geplante Maßnahmen auf 
verschiedene sozioökonomische Gruppen aus? Wie können die erforderlichen 
Maßnahmen sozialverträglich gestaltet werden? Welche Anpassungsmaßnahmen 
benötigen wiederum speziell armuts- und ausgrenzungsgefährdete Gruppen? Auch Kosten 
und Nutzen der Anpassung für verschiedene Bevölkerungsgruppen sollten dargestellt 
werden. 

5.2 Zusammenschau Soziale Aspekte des Klimawandels 

Die österreichische Strategie zur Anpassung an den Klimawandel widmet den sozialen 
Aspekten des Klimawandels ein eigenes Kapitel im Kontext und zählt damit auf 
europäischer Ebene nach wie vor als Vorreiter. 

In die Strategie wurden Empfehlungen aufgenommen, auf die bei der Planung und 
Umsetzung von Anpassungsmaßnahmen Bedacht zu nehmen ist. Grundsätzlich sollen 
Anpassungsmaßnahmen soziale, wirtschaftliche und ökologische Aspekte berücksichtigen. 
Es sollte verstärkt bedacht werden, dass ökologische Fragen, vor allem der Klimawandel, 
auch immer eng mit sozialen Fragen, wie Verteilung von Einkommen, Vermögen, Macht 
und Lebenschance, etc. verbunden sind. Das Themenfeld ist sehr umfassend, es fehlt noch 
ein gesamthafter Überblick darüber, welche Sektoren, Bevölkerungsgruppen und 
Regionen von den sozialen Auswirkungen des Klimawandels und der 
Anpassungsmaßnahmen besonders betroffen sind. Damit würde es leichter, sozial 
ausgewogene Maßnahmen zu planen und umzusetzen. Das BMSGPK befasst sich seit 
einiger Zeit verstärkt mit dieser Thematik und ist bestrebt, die wissenschaftliche Evidenz in 
diesem Bereich weiter zu verbessern. In diesem Zusammenhang wurde Ende 2020 auch 
eine Studie beauftragt, die sich mit den sozialen Folgen des Klimawandels bzw. von 
Anpassungsmaßnahmen für besonders armuts- und ausgrenzungsgefährdete 
Bevölkerungsgruppen in Österreich auseinandersetzt. 
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6 Anpassung auf regionaler Ebene 

Die österreichische Anpassungsstrategie (BMLFUW 2017a) weist auf die steigende 
Bedeutung der Gemeinden als Akteure in der Klimawandelanpassung hin. Gerade auf der 
lokalen Ebene zeigen sich die Auswirkungen des Klimawandels häufig besonders stark. 
Viele Maßnahmen müssen daher gemeinsam mit den Gemeinden präzisiert und 
umgesetzt werden. Um einen entsprechenden Dialog mit den Österreichischen 
Gemeinden zu führen und Unterstützung anzubieten, wurden und werden 
unterschiedliche Aktivitäten gesetzt. 

Um Akteurinnen und Akteure auf regionaler Ebene für die Folgen des Klimawandels zu 
sensibilisieren werden seit dem Jahr 2013 regelmäßig Dialogveranstaltungen im Auftrag 
des BMK und des Klima- und Energiefonds durchgeführt. Die in den letzten Jahren 
verstärkt sektoral ausgerichteten Dialogveranstaltungen dienen insbesondere dem 
Wissenstransfer und sollen den Entscheidungstragenden die vielfältigen 
Handlungsmöglichkeiten sowie Synergieeffekte aufzeigen. Die Veranstaltungen dienen 
u. a. dazu, bestehende Initiativen vorzustellen und relevante Akteurinnen und Akteure 
stärker zu vernetzen. Bis November 2020 wurden fast 35 Dialogveranstaltungen 
durchgeführt. 

Mit der Ausbildung von Beraterinnen und Beratern für Gemeinden im Rahmen der 
Lernwerkstatt Klimawandelanpassung wurde ein wichtiger Schritt gesetzt, um Gemeinden 
eine fachlich fundierte Beratung zu ermöglichen und das Thema verstärkt auf der 
Gemeindeebene zu positionieren. Insgesamt wurden in zwei Durchgängen der 
„Lernwerkstatt Klimawandel“ ca. 40 Personen mit umfassendem Basiswissen, 
Hintergrundmaterialien und methodischem Wissen für die Arbeit in Gemeinden 
ausgestattet. 

Um Gemeinden zu zeigen, wie unterschiedlich und vielfältig Anpassung an die Folgen 
Klimawandels sein kann, wurde im Auftrag des BMK und der Bundesländer eine Broschüre 
mit Praxisbeispielen erstellt (BMLFUW 2016). Weitere konkrete 
Unterstützungsmaterialien für Gemeinden wurden z. B. im Projekt CLIMA-MAP – Karten 
zur Darstellung der Auswirkung des Klimawandels für Gemeinden und Regionen 
Österreichs erarbeitet. Im Projekt wurden Klimafolgen-Karten, die auf die die Bedürfnisse 
von Gemeinden und Regionen zugeschnitten sind, erstellt. Die Karten visualisieren elf 

https://climamap.wordpress.com/
https://climamap.wordpress.com/
https://climamap.wordpress.com/
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7 Wissenschaft und Forschung 

Wissenschaft und Forschung sind Säulen von Klimaschutz und Klimawandelanpassung. Für 
die Umsetzung sinnvoller und dringend nötiger politischer, wirtschaftlicher, ökologischer 
und gesellschaftlicher Lösungen braucht es fundiertes integratives Wissen. 

Forschung zum Klimawandel hat in den letzten Jahren stark an Bedeutung gewonnen. 
Auch Fragen zur Anpassung an den Klimawandel werden in der strategischen Ausrichtung 
von Forschungsprogrammen verstärkt berücksichtigt und sind Bestandteil der 
Klimaforschung. Die Ergebnisse zahlreicher Forschungsprojekte tragen damit zur 
Umsetzung der österreichischen Anpassungsstrategie bei und werden auch für die 
Weiterentwicklung der Strategie eine wesentliche Rolle spielen. 

In der FTI-Strategie 2030 (Strategie der Bunderegierung für Forschung, Technologie und 
Innovation) wurde der Beitrag der Forschung zum Klimawandel explizit verankert. Ein 
Handlungsfeld zu Ziel 2 ‚Auf Wirksamkeit und Exzellenz fokussieren‘ lautet ‚FTI zur 
Erreichung der Klimaziele‘, dieses wurde im FTI-Pakt für die Jahre 2021–2023 
konkretisiert. Im FTI-Pakt sind noch weitere Maßnahmen zur Erreichung der Klimaziele 
vorgesehen, darunter missionsorientierte Förderprogramme, die ganzheitlich und Sektor-
übergreifend ausgerichtet sind und helfen wollen, die begrenzten Möglichkeiten von 
Einzelforschungsprojekten zu überwinden und die Integration der relevanten Stakeholder 
und der Zivilgesellschaft voranzubringen. 

Zentrale Akteurinnen und Akteure der Klimaforschung in Österreich sind öffentliche 
Universitäten und außeruniversitäre Forschungseinrichtungen, über deren 
Basisfinanzierung die institutionellen Grundlagen für den Großteil der Klimaforschung in 
Österreich gelegt werden. Hierzu zählt auch das in Vorbereitung befindliche nationale 
Zentrum für Klimaforschung und Daseinsvorsorge, welches durch die Zusammenführung 
der Geologischen Bundesanstalt (GBA) und der Zentralanstalt für Meteorologie und 
Geodynamik (ZAMG) geschaffen wird. 

Essentielle Grundlagen für Klimaforschung liefern überdies Forschungsinfrastrukturen (FI). 
Allen voran sind jene zu nennen, die Teil der europäischen 
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8 Resümee 

Anpassung an den Klimawandel ist ein kontinuierlicher Prozess, der einer 
wiederkehrenden Überprüfung der wesentlichen Klimafolgen und der Wirksamkeit der 
gewählten Anpassungsmaßnahmen bedarf. Mit dem ersten Fortschrittsbericht (BMLFUW 
2015b) wurde eine wichtige Grundlage und Vergleichsbasis geschaffen, um den Stand der 
Umsetzung in regelmäßigen Abständen verfolgen zu können. Die Ergebnisse des Berichts 
sind in die Aktualisierung der österreichischen Strategie zur Anpassung an den 
Klimawandel (BMNT 2017a, b) eingeflossen. Für die systematische Erfolgskontrolle wurde 
in der aktualisierten Anpassungsstrategie ein Fünf-Jahres-Rhythmus ins Auge gefasst. 

Der nun vorliegende zweite Fortschrittsbericht zur Anpassung an den Klimawandel gibt 
erneut einen gesamthaften Überblick zum Trend der Umsetzung von Anpassung in 
Österreich. 

Die Herausforderungen in der Fortschrittsdarstellung liegen unverändert darin, dass die 
Ziele in der Anpassung sich meist nicht quantitativ darstellen lassen, sondern – von Natur 
aus – qualitativ ausgerichtet sind. Es wurde vorwiegend auf bestehende Daten 
zurückgegriffen, da neue Datenerhebungen zeitlich, methodisch und ressourcentechnisch 
nicht möglich waren. Es hat sich jedoch gezeigt, dass sich bei manchen Datensets die 
Erhebungsmethoden geändert bzw. verbessert haben. Ein direkter Vergleich mit den 
Ergebnissen aus dem ersten Fortschrittsbericht ist daher nicht immer möglich. Anders als 
beim ersten Fortschrittsbericht wurde bei der Einschätzung von Experten/innen auf 
interaktive Themenworkshops gesetzt. Sie haben einen relativ raschen Überblick über den 
Stand der Umsetzung aus unterschiedlichen Blickwinkeln ermöglicht und den direkten 
Austausch sowie die Vernetzung zwischen den relevanten Schlüsselpersonen unterstützt. 
Der Informationsgewinn daraus war sehr dicht und kompakt. 

Zusätzlich werden im zweiten Fortschrittsbericht verstärkt Good-Practice vorgestellt Sie 
illustrieren die Bandbreite an möglichen Reaktionsmöglichkeiten und sind als Hilfestellung 
und Motivation für die Umsetzung weiterer Anpassungsmaßnahmen gedacht. 

Die Einschätzung der Zielerreichung in den Themenworkshops und die Betrachtung der 47 
quantitativen und qualitativen Kriterien zeigt durchwegs ein übereinstimmendes Bild. 
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9 Anhang 

Liste der Institutionen, die an den zehn interaktiven Themenworkshops teilgenommen 
haben. Die Bezeichnungen der Ministerien beziehen sich auf den Zeitpunkt des 
Workshops. 

9.1 Themenworkshop Landwirtschaft 

Termin: 27. November 2019 
• AGES - Wissenstransfer und angewandte Forschung 
• AGES – Institut für Nachhaltige Pflanzenproduktion 
• Agrarmarkt Austria 
• Bioforschung Austria 
• BKA - Abt. Finanzen, EU-Haushalt und Landwirtschaft 
• BMNT - Abt. Agrarumwelt (ÖPUL), Bergbauern und Benachteiligte Gebiete, 

Biologische Landwirtschaft 
• BMNT - Abteilung Tierische Produktion 
• BMNT – Abteilung Koordinierung Klimapolitik  
• BMNT – Abteilung Pflanzliche Produkte 
• HBLFA Raumberg-Gumpenstein – Stallklimatechnik und Nutztierschutz 
• HBLFA Raumberg-Gumpenstein – Grünlandmanagement und Kulturlandschaft 
• Landwirtschaftskammer Österreich 
• Landwirtschaftskammer Niederösterreich 
• Landwirtschaftskammer Oberösterreich 
• Landwirtschaftskammer Salzburg 
• Land Kärnten - Abt. Land- und Forstwirtschaft, Ländlicher Raum 
• Land Kärnten – Abt. Wasserwirtschaftliche Planung und Siedlungswasserwirtschaft 
• Land NÖ - Abt. Landwirtschaftsförderung 
• Land OÖ - Abt. Land und Forstwirtschaft 
• Land Salzburg - Referat Agrarwirtschaft, Bodenschutz und Almen 
• Land Steiermark - Abt. Land- und Forstwirtschaft, Landwirtschaft und Ländliche 

Entwicklung 
• Land Tirol –Gruppe Agrar 
• Maschinenring Österreich 
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• Österreichische Hagelversicherung 
• Österreichisches Kuratorium für Landtechnik und Landentwicklung (ÖKL) 

9.2 Themenworkshop Forstwirtschaft 

Termin: 26. November 2019 
• BFW – Institut für Waldschutz 
• BFW – Institut für Waldökologie und Boden 
• BMNT – Abteilung Koordinierung Klimapolitik  
• BMNT Waldschutz, Waldentwicklung und forstliche Förderung 
• Kuratorium Wald 
• Naturschutzbund Österreich 
• Land Steiermark - Abt. Land und Forstwirtschaft 
• Land Tirol – Abt. Forstplanung 
• Landwirtschaftskammer Österreich 
• Land- und Forstbetriebe Österreich 
• Öst. Biomasseverband 
• Öst. Bundesforste AG 
• Umweltdachverband 
• Waldverband Steiermark 

9.3 Themenworkshop Wasserhaushalt und Wasserwirtschaft 

Termin: 4. Dezember 2019 
• Amt der Burgenländischen Landesregierung – Hauptreferat Wasserwirtschaft  
• Amt der Burgenländischen Landesregierung – Abt. Baudirektion, Hauptreferat 

Umweltwirtschaft 
• Amt der Kärntner Landesregierung – Wasserwirtschaftliche Planung und 

Siedlungswasserwirtschaft 
• Amt der OÖ Landesregierung – Abt. Wasserwirtschaft, Wasserwirtschaftliche Planung 
• Amt der Salzburger Landesregierung – Hydrographischer Dienst 
• Amt der Stmk. Landesregierung – Wasserwirtschaft, Ressourcen und Nachhaltigkeit 
• Amt der Tiroler Landesregierung – Sachgebiet Hydrographie & Hydrologie 
• BAW – Institut für Gewässerökologie und Fischereiwirtschaft 
• BAW – Institut für Wasserbau und hydrometrische Prüfungen 
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• BMNT – Abteilung Koordinierung Klimapolitik 
• BMNT – I/4 Abt. Wasserhaushalt 
• BMNT – I/10 Abt. Schutzwasserwirtschaft 
• BMNT – I/11 Abt. Siedlungswasserwirtschaft 
• BOKU – Institut für Wasserbau, Hydraulik und Fließgewässerforschung 
• BOKU – Institut für Siedlungswasserbau, Industriewasserwirtschaft & Gewässerschutz 
• Österreichs E-Wirtschaft 
• Österreichischer Gemeindebund 
• ÖVGW – Österreichische Vereinigung für das Gas- und Wasserfach 
• ÖWAV – Österreichischer Wasser- und Abfallwirtschaftsverband 
• Stadt Wien – Abteilung Wiener Gewässer 
• Umweltbundesamt GmbH – Oberflächengewässer 
• Umweltbundesamt GmbH – Grundwasser 
• Umweltdachverband 
• via Donau – Österreichische Wasserstraßen GmbH 
• ZAMG 

9.4 Themenworkshop Tourismus 

Termin: 9: Oktober 2019 
• Naturfreunde Österreich 
• Österreichischer Alpenverein 
• BMNT Sektion VII/3 Touristik und Regionalpolitik 
• BMNT IV/1 Abteilung Koordinierung Klimapolitik 
• BMNT Abteilung V/7: Abteilung Betrieblicher Umweltschutz und Technologie 
• Modul University Vienna 
• österreichischer Gemeindebund, Ausschuss Touristik Freizeit und Kultur 
• WKÖ Bundessparte Tourismus und Freizeitwirtschaft 
 

9.5 Themenworkshop Energie mit Fokus Elektrizitätswirtschaft und 
Bauen und Wohnen 

Termin: 29. Oktober 2019 
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• Amt der Kärntner Landesregierung – Abt.11: Zukunftsentwicklung, Arbeitsmarkt und 
Wohnbau 

• Amt der Steiermärkischen Landesregierung – Klimaschutzkoordination und 
Energieberatung 

• Amt der Burgenländischen Landesregierung - Abteilung 2 - Landesplanung, Sicherheit, 
Gemeinden und Wirtschaft 

• Stadt Wien – Stabstelle Energiestrategie 
• BMNT – Abt. IV/1 Koordinierung Klimapolitik 
• BMNT – Abt. VI/3: Erneuerbare Energien, elektr. Energie u. Fernwärme inklusive Kraft-

Wärme-Kopplung 
• BMNT – Abt. IV/3: Nachhaltige Finanzen und Standortpolitik 
• BMNT – Abt. III/I 3 - Energie- und Umwelttechnologien 
• APG Austrian Power Grid 
• Bundeskanzleramt – Abt. IV/5: Wirtschaft, Arbeitsmarkt und Energie 
• Donau-Universität Krems - Zentrum für Umweltsensitivität 
• E-Control 
• Ecoplus. Niederösterreichs Wirtschaftsagentur GmbH 
• Energie- und Umweltagentur Land NÖ 
• IBS – Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung 
• Innovative Gebäude Österreich 
• Klima- und Energiefonds 
• Netz Burgenland 
• ÖGUT – Energie und Innovatives Bauen 
• Österreichisches Institut für Bautechnik 
• Österreichische Energieagentur 
• Österreichs Energie 
• PORR Design & Engineering GmbH 
• Umweltbundesamt, Industry & Commerce 
• WKÖ – Energie und Klimapolitik 
• WS-System GmbH 

9.6 Themenworkshop Schutz vor Naturgefahren und 
Katastrophenmanagement 

Termin: 22. Oktober 2019 
• BMASGK – Seniorenpolitische Grundsatzfragen und Freiwilligenangelegenheiten 
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• BMI – Staatliches Krisen- und Katastrophenmanagement sowie Zivil- und 
Bevölkerungsschutz 

• BMNT – Abt. IV/1 Koordinierung Klimapolitik 
• BMNT – Abt. Wildbach und Lawinenverbauung 
• BMNT – Abt. Schutzwasserwirtschaft 
• Bundesanstalt Statistik Österreich 
• Bundesfeuerwehrverband – Katastrophenmanagement & Internationale 

Angelegenheiten 
• DCNA – Kompetenznetzwerk für Katastrophenforschung und –prävention 
• Geologische Bundesanstalt, Abt. Ingenieurgeologie, Abt. Angewandte 

Geowissenschaften 
• IBS – Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschungs GmbH 
• Land Burgenland Referat Krisenmanagement und Katastrophenschutz, Referat 

Klimaschutz und Luftreinhaltung 
• Land Niederösterreich – Landesstelle für Brandverhütung 
• Land Kärnten – Abt. Wasserwirtschaft - Schutzwasserwirtschaft und Öffentliches 

Wassergut; Abt. Gemeinden, Raumordnung und Katastrophenschutz  
• Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz und Zivildienst 
• Land Salzburg – Landesgeologischer Dienst 
• Land Steiermark – Katastrophenschutz und Landesverteidigung 
• Land Tirol – Zivil- und Katastrophenschutz 
• Land Vorarlberg – Landeswarnzentrale 
• Österr. Gemeindebund 
• Österr. Städtebund 
• Rotes Kreuz – Nationale Katastrophenhilfe und Projekte 
• Stadt Wien –Abteilung Wiener Gewässer 
• VVO – Versicherungsverband Österreich 
• ZAMG –Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik 

9.7 Themenworkshop Gesundheit und soziale Aspekte des 
Klimawandels 

Termin: 6. November 2019 
• AGES – Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH – 

Geschäftsfeld Öffentliche Gesundheit  
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• AGES – Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH – 
Institut für medizinische Mikrobiologie und Hygiene Wien 

• BMASGK – Abt. Grundlagen und Forschungsangelegenheiten 
• BMASGK - Sektion Arbeitsrecht und Zentral-Arbeitsinspektorat 
• BMASGK – Abt. Strahlenschutz, Umwelt und Gesundheit 
• BMNT IV/1 Koordinierung Klimapolitik 
• Die Armutskonferenz 
• Gesundheit Österreich GmbH 
• Land Burgenland - Soziales und Gesundheit 
• Land Kärnten - Gesundheit und Pflege 
• Land Niederösterreich - Gesundheit und Soziales  
• Land Salzburg - Landessanitätsdirektion 
• Land Steiermark - Gesundheit, Pflege und Wissenschaft 
• Land Tirol - Landessanitätsdirektion 
• Österr. Apothekerkammer 
• Österr. Gewerkschaftsbund 
• Samariterbund Wien 
• Stadt Wien - Gesundheitsdienst 
• Wiener Ärztekammer 
• ZAMG – Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik 

9.8 Themenworkshop Ökosysteme/Biodiversität 

Termin 13. November 2019 
• Amt der Burgenländischen Landesregierung – Biologische Station Neusiedler See 
• Amt der Kärntner Landesregierung - Abt. Wasserwirtschaft 
• Amt der Oberösterreichischen Landesregierung - Abt. Naturschutz 
• BirdLife Österreich 
• BMNT – Abt. Koordinierung Klimapolitik 
• BMNT - Abt. Landwirtschaft und ländliche Entwicklung 
• BMNT - Abt. Nationale und internationale Wasserwirtschaft 
• BMNT - Abt. Siedlungswasserwirtschaft 
• Bundeskanzleramt – Abt. IV/4: Umwelt, Klima, ASTV I 
• Landwirtschaftskammer Österreich - Umweltpolitik 
• Nationalpark Thayatal  
• Naturschutzbund Österreich 
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• ÖAW - österr. Akademie der Wissenschaften 
• Stadt Wien – MA 22 
• Umweltbundesamt - Remote Sensing 

9.9 Themenworkshop Verkehrsinfrastruktur inkl. Aspekte der 
Mobilität und Stadt - urbane Frei- & Grünräume  

Termin 3. Dezember 2019 
• ASFINAG 
• BMEIA –Umwelt und Nachhaltigkeit 
• BMNT IV/1 Koordinierung Klimapolitik 
• BMNT IV/2 Abteilung Saubere Mobilität 
• BMVIT – Infrastrukturfinanzierung – ökonom. Angelegenheiten der Eisenbahn 
• BMVIT – Abt. Planung, Betrieb und Umwelt 
• BMVIT- Abt. Wege- und externe Kosten, Maut, Verkehr und Umwelt 
• FFG - Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft 
• die Garten Tulln 
• Grünstattgrau – Forschungs- und Innovtions GmbH 
• HBLFA Gartenbau Wien – Schönbrunn 
• Land NÖ – Umwelt und Energiewirtschaft 
• Land Steiermark – Verkehr und Landeshochbau 
• ÖBB Infrastruktur AG 
• Österr. Städtebund 
• Plattform Baukulturpolitik 
• Stadt Graz – Luftreinhaltung und Stadtklimatologie 
• Stadt Salzburg – Amt für Stadtplanung und Verkehr 
• Stadt Salzburg – Smart City 
• Stadt Wien – MA 18 
• Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) GmbH 
• Wiener Linien 
• 17&4 Organisationsberatung 
• 3:0 Landschaftsarchitektur 
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9.10 Themenworkshop Raumordnung 

Termin 21.Oktober 2019 
• Amt der Burgenländischen Landesregierung - Abt. 2  
• Amt der Kärntner Landesregierung - Abt. 12 Wasserwirtschaft 
• Amt der Niederösterreichischen Landesregierung- Abt. Raumordnung und 

Gesamtverkehrsangelegenheiten 
• Amt der Oberösterreichischen Landesregierung, Abteilung Umweltschutz 
• Amt der Salzburger Landesregierung, Referat 10/05 Raumplanung 
• Amt der Tiroler Landesregierung 
• BMNT – Abt. Koordinierung Klimapolitik 
• BMNT - Abt. Innovation, Lokale Entwicklung und Zusammenarbeit 
• BMNT - Abt. saubere Mobilität 
• BMNT - Abt. I/10 Schutzwasserwirtschaft 
• Bundeskanzleramt 
• Büro Dr. Paula ZT-GmbH 
• Knollconsult Umweltplanung ZT GmbH 
• Ökobüro 
• ÖROK - Team Raumentwicklung 
• Österreichischer Alpenverein 
• Rosinak & Partner ZT GmbH  
• Stadt Salzburg 
• Stadt Wels 
• Stadt Wien 
• Stadtgemeinde Klosterneuburg, Referat IV/2 
• Stadt-Umland Konferenz 
• TU Wien, Institut für Raumplanung, Fakultät für Architektur und Raumplanung 
• Weatherpark GmbH 

9.11 Themenworkshop Wirtschaft 

Termin: 9. Oktober 2019 
• Amt der Burgenländischen Landesregierung, Abteilung 2 - Landesplanung, Sicherheit, 

Gemeinden und Wirtschaft, Hauptreferat Wirtschaft, Anlagen und Tourismus 
• Amt der Oberösterreichischen Landesregierung, Abteilung Wirtschaft und Forschung 
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